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Beschlussvorschlag 
Es wird folgender Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen zustimmend 
zur Kenntnis genommen: 

1. Das Gremium hat die während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die während der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden abgegebenen Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis geprüft: 

Siehe Anlage. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sowie den Nachbargemeinden, die Stellungnahmen abgegeben haben, das 
Abwägungsergebnis mitzuteilen. 

3. Die Stadtvertretung beschließt die vorliegende 7. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

4. Die Begründung zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gebilligt. 

5. Der Bürgermeister wird beauftragt, für die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes die 
Genehmigung beim Landkreis Nordwestmecklenburg zu beantragen sowie nach Vorliegen 
der Genehmigung diese ortsüblich bekannt zu machen. 

 

Die Anlagen zu dieser Beschlussvorlage sind im ALLRIS hinterlegt oder können 
bei der Verwaltung eingesehen werden. 

 

 

Sachverhalt 
 Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 18.04.2023 den Entwurf der 7. 
Änderung des Flächennutzungsplanes gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Die 
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öffentliche Auslegung fand im Zeitraum vom 15.05.2023 bis zum 23.06.2023 im Bauamt der 
Stadt Grevesmühlen statt. Zeitgleich wurden die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden beteiligt. 

Im Ergebnis der Abwägung kam es zu keinen wesentlichen Änderungen der Planung, in die 
Planzeichnung wurde lediglich die Darstellung eines Bodendenkmals nachrichtlich 
übernommen. 

Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen kann somit den Abwägungs- und 
Feststellungsbeschluss fassen, sodass die Planung beim Landkreis Nordwestmecklenburg 
zur Genehmigung vorgelegt werden kann 
 

Finanzielle Auswirkungen 
  

a.) bei planmäßigen Ausgaben:  Deckung durch Planansatz in Höhe von: 0,00 € 

Gesamtkosten: 00,00 € im Produktsachkonto ( PSK ): 00000.00000000 

  

b.) bei nicht planmäßigen Ausgaben:  Deckung erfolgt über:  

Gesamtkosten: 00,00 € 1. folgende Einsparungen : 

zusätzliche Kosten: 00,00 € im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

  Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

…   

2. folgende Mehreinnahmen:  

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

im PSK 00000.00000000 in Höhe von: 00,00 € 

Bezeichnung   

  

  

  

  …   

  
  

 

Anlage/n 
1 2023-11-09 Beschluss 9 11 23-Plan 1_5000 (2)  (öffentlich) 

 
2 2023-11-09 Grevesmühlen 7. Ä F-Plan_Begründung Feststellungsbeschluss  

(öffentlich) 
 

3 2023-11-09 Grevesmühlen 7. Ä F-Plan_Umweltbericht 09.11.2023  (öffentlich) 
 

4 2023-11-09 GVM 7.Ä FNP Abwägung 09.11.2023  (öffentlich) 
 

5 GVM B 49_Zwischenabwägung 09.11.2023  (öffentlich) 
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Teil 1 - Begründung 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Planungsanlass und Planungsziele 
 
Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt derzeit die Entwicklung eines Großgewerbe-
standortes in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl entsprechend der Auswei-
sung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern. Dazu stellt 
sie den Bebauungsplan Nr. 49 mit der Gebietsbezeichnung „Interkommunaler Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ auf. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Upahl, die ihrerseits den Bebauungsplan Nr. 9 „Interkommunaler 
Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ sowie die 5. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Upahl aufstellt. 
 
Da die Flächenausweisung des Bebauungsplanes Nr. 49 nicht den Darstellungen des 
Flächennutzugsplanes in der aktuell gültigen Fassung entspricht, wird die 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen notwendig. 
 
Die Stadt Grevesmühlen will die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neu-
ausweisung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO im Süden des Stadtgebietes 
schaffen. Sie reagiert damit auf die anhaltende Nachfrage, auch nach größeren Ge-
werbeflächen. Innerhalb des Stadtgebietes sind derzeit kaum noch Flächen für eine 
Vermarktung verfügbar. Um auch künftig Gewerbeflächen zur Verfügung stellen zu 
können, ist daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine Ausweisung von weiteren 
Gewerbegebietsflächen unabdingbar.  
 
In Bezug auf die vorliegende Planung hat sich die Stadt Grevesmühlen entschieden, 
die Ausweisung des Großgewerbegebietes südlich des Siedlungsbereiches vorzuneh-
men. Die Standortentscheidung wurde im Vorfeld umfangreich vorbereitet und wird in 
Kapitel 2 näher erläutert.  
 
Ziel der Planung ist es, auch größere Gewerbegrundstücke anbieten zu können, die 
im Rest des Stadtgebietes nicht zur Verfügung stehen bzw. aufgrund von Emissionen 
nicht uneingeschränkt für Gewerbebetriebe nutzbar sind. Durch die räumliche Ver-
knüpfung mit der Gemeinde Upahl können Synergieeffekte geschaffen werden, die bei 
der Durchführung von Einzelplanungen nicht möglich sind. Aufgrund der Lage der Au-
tobahnanschlussstelle Grevesmühlen auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Upahl 
können die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl so beiderseitig von der Aus-
weisung eines Großgewerbestandortes profitieren. 
Die Neuausweisung von Gewerbeflächen an diesem Standort ist zudem Bestandteil 
des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern von 2016 und ist 
dadurch ein wichtiger Baustein der kommunalen sowie der landesweiten Wirtschafts-
politik. Durch die Lage direkt nördlich der Bundesautobahn 20 sollen zudem die Ver-
kehrsströme sinnvoll geleitet werden. Für die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation mit 
der Gemeinde Upahl, steht deshalb die Schaffung eines Großgewerbestandortes mit 
optimaler Verkehrsanbindung im Vordergrund. 
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1.2 Plangrundlagen 
 
Die Stadt Grevesmühlen verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan in der 
Fassung der 6. Änderung.  
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen wird im Zusam-
menhang mit dem Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort  
Upahl-Grevesmühlen“ notwendig. Die mit dem Bebauungsplan überplanten Flächen 
werden im Flächennutzungsplan derzeit überwiegend als Flächen für die Landwirt-
schaft sowie zu kleineren Teilen als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie als Sonstige überörtliche und 
örtliche Hauptverkehrsstraßen dargestellt. 
Zur Berücksichtigung des Entwicklungsgebotes zwischen vorbereitender und verbind-
licher Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gemäß § 8 
Abs. 3 BauGB geändert. Die Aufstellung der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
erfolgt parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Interkommunaler Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“. Zusätzlich dazu wird die 1. Änderung des 
Landschaftsplanes der Stadt Grevesmühlen erarbeitet. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der 7. Änderung des Flächennut-
zungsplanes sind: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch vom 20. Juli 2022 (BGBl. 
I S. 1353), 

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802), 

- die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I 
S. 1057) 

 
sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Satzung genannten Gesetze und Richtlinien können im Rathaus der Stadt 
Grevesmühlen, Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen, während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen wurden die digitale topographische Karte im Maßstab 1:10 000 
vom Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/ 
M-V 2021, ein Auszug aus dem Flächennutzungsplan in der Fassung der 5. Änderung 
sowie eigene Erhebungen genutzt.  
 
Des Weiteren wurden das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpom-
mern (LEP M-V) vom 09. Juni 2016 sowie das Regionale Raumentwicklungsprogramm 
Westmecklenburg (RREP WM) vom 31. August 2011 berücksichtigt.  
 
Die verwendeten Planzeichen und die Erläuterungen orientieren sich am wirksamen 
Flächennutzungsplan i.d.F. der 6. Änderung der Stadt Grevesmühlen. Sämtliche 
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Planungsinhalte und Erläuterungen der nicht von der vorliegenden Änderung betroffe-
nen Teile des wirksamen Flächennutzungsplanes gelten uneingeschränkt weiterhin 
fort. 
 
1.3 Planverfahren 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 31. Januar 2022 in einer gemein-
samen Sitzung mit der Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl die Aufstellung der 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 
Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ beschlossen. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 23. März 2022 ortsüblich in der Ostsee-
Zeitung. 
 
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im zweistufigen Regelverfahren auf-
gestellt. Parallel dazu erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen. Die notwendigen Fachgutachten zum Bebauungsplan Nr. 49 werden 
zum Entwurf des Bebauungsplanes erarbeitet, um im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung berücksichtigt. Es handelt sich dabei um ein Verkehrsgutachten, eine 
Schalltechnische Untersuchung, eine hydrogeologische Untersuchung sowie einen Ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitrag. 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 27. Oktober 2022 in einer ge-
meinsamen Sitzung mit der Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl den Vorentwurf 
der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes gebilligt. Die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom 22. November 2022 bis 23. Dezem-
ber 2022 im Bauamt der Stadt Grevesmühlen sowie im Internet durchgeführt. Von Sei-
ten der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Aufgabenbe-
reich durch die Planung berührt werden kann, sowie die Nachbargemeinden sind ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 24. November 2022 zur Abgabe einer Stel-
lungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung aufgefordert worden.  
 
Nach der frühzeitigen Beteiligung ergeben sich folgende Änderungen der Planung: 

- In der Alternativenprüfung zum Standort des Großgewerbegebietes werden 
Aussagen zur Trinkwasserschutzzone ergänzt. 

- In der Begründung wird der Hinweis zum Denkmalschutz entsprechend des vor-
handenen Bodendenkmals „Wotenitz, Fundplatz 12“ angepasst. 

- In der Begründung werden Aussagen zum Immissionsschutz ergänzt. 
 
Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen hat am 18. April 2023 den Entwurf der  
7. Änderung des Flächennutzungsplanes gebilligt und zur öffentlichen Auslegung be-
stimmt. Die öffentliche Auslegung fand im Zeitraum vom 15. Mai 2023 bis zum 
22. Juni 2023 im Bauamt der Stadt Grevesmühlen statt. Seitens der Öffentlichkeit 
wurde eine Stellungnahme abgegeben. Diese Stellungnahme spiegelt teilweise eine 
grundsätzlich ablehnende Haltung der Planung gegenüber wider sowie weist auf Be-
lange hin, die im Rahmen des nachgelagerten Bebauungsplanes zu berücksichtigen 

10 von 224 in Zusammenstellung



Stadt Grevesmühlen – 7. Änderung des Flächennutzungsplanes  

 

 
5 

 
 

sind. Für die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ergeben sich aus der privaten 
Stellungnahme keine Änderungen. 
Zeitgleich wurden die Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden beteiligt. Im Ergebnis der Abwägung kam es zu keinen wesentli-
chen Änderungen an der Planung, es wurde lediglich ein Bodendenkmal nachrichtlich 
in die Planzeichnung aufgenommen.  
 
1.4 Planungsvorgaben 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat derzeit 10 440 Einwohner (Stand Dezember 2021). Das 
Mittelzentrum Grevesmühlen ist durch seine geografisch günstige Lage zwischen den 
Hansestädten Lübeck und Wismar unmittelbar an der A 20 geprägt. Des Weiteren be-
findet sich das Stadtgebiet innerhalb der Metropolregion Hamburg. 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 
09. Juni 2016 werden der Stadt Grevesmühlen unterschiedliche Funktionen zugeord-
net. Grevesmühlen wird zum einen als Mittelzentrum ausgewiesen: „Mittelzentren sol-
len als regional bedeutsame Infrastrukturstandorte gesichert und weiterentwickelt wer-
den. Sie sollen in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Arbeitsstandorte gestärkt werden“ 
(LEP M-V, S. 26). Das LEP M-V weist den Mittelzentren eine herausragende Funktion 
als wichtige Standorte für Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen und Verwaltung im 
Land zu. Hier konzentrieren sich Arbeitsplätze und Versorgungseinrichtungen, Dienst-
leister und Verwaltungen, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Bildungs- und So-
zialeinrichtungen in zumutbarer Entfernung von den Lebens- und Wohnstandorten der 
Bevölkerung. Die Nachbargemeinde Upahl befindet sich zudem im Nahbereich des 
Mittelzentrums Grevesmühlen. 
 
Vorteile der Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl sind dabei 
die Anbindung an das internationale Straßennetz über die Bundesautobahn 20 sowie 
an das internationale Eisenbahnnetz. Dies sind unter anderem Gründe für die Auswei-
sung eines Standortes für die Ansiedlung klassischer Industrie- und Gewerbeunter-
nehmen im Bereich der Autobahnabfahrt Grevesmühlen-Upahl. Im LEP M-V von 2016 
wurde der Standort in die Auflistung der Standorte für die Ansiedlung klassischer In-
dustrie- und Gewerbeunternehmen aufgenommen, da nach Prüfung des Standortes 
die folgenden Kriterien erfüllt werden: 
 

 
Abb. 1: Kriterien für eine zusätzliche Aufnahme in die Kategorie „Standorte für die Ansiedlung klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen, LEP M-V, S. 51. 
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Als Ziel der Raumordnung wird dazu unter Punkt 4.3.1 (2) Z LEP M-V folgendes defi-
niert: 
„An diesen Standorten hat die gewerbliche und industrielle Nutzung Vorrang vor an-
deren Nutzungen. Soweit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, 
Funktionen und Nutzungen die Belange der gewerblichen und industriellen Nutzung 
beeinträchtigen, sind diese auszuschließen“ (LEP M-V, S. 50). 
Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben der Raumordnung und Landes-
planung und sind gemäß LEP M-V abschließend abgewogen und zu beachten (vgl. 
LEP M-V, S. 18). Die Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde 
Upahl kommt mit der vorliegenden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht 
nach, ein Gewerbe- und Industriestandort zu entwickeln. Im Rahmen der Bebauungs-
pläne wird zudem eine Standortanalyse der beiden Gemeinden durchgeführt. 
 
Weiterhin liegt die Stadt Grevesmühlen in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus im Hin-
terland der Ostseeküste. Die Stadt hat hier die Aufgabe, sowohl touristische Infrastruk-
tur als auch Beherbergungskapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Greves-
mühlen ist zwar bestrebt, auch touristische Einrichtungen auszubauen, sofern der Be-
darf besteht. Im angestrebten Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit direktem Anschluss an die Autobahn, erscheint dies jedoch wenig 
attraktiv. Touristische Einrichtungen und Beherbergungsangebote haben vor allem in 
den benachbarten Gemeinden an der Küste Priorität. 
 
Darüber hinaus liegt das Stadtgebiet in einem großräumig festgelegten Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaft. In diesen Gebieten sollen dem Erhalt und der Entwicklung land-
wirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beigemes-
sen werden. Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen darf ab der Wertzahl 50 nicht 
in andere Nutzungen umgewandelt werden. Hiervon sind die in einem wirksamen Flä-
chennutzungsplan dargestellten Bauflächen ausgenommen. Des Weiteren erläutert 
das LEP M-V, dass eine weitere Ausnahme die ausgewiesenen landesweiten und re-
gional bedeutsamen gewerblichen und industriellen Standorte bilden. Die Stadt Gre-
vesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl kommt mit der vorliegen-
den Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht nach, ein Gewerbe- und Industrie-
standort zu entwickeln. 
Das Plangebiet liegt zudem in einem Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung. Im wei-
teren Planverfahren sind die Beeinträchtigungen der Trinkwasserschutzzonen IIIA/IIIB 
zu ermitteln und zu bewerten. Ein Ausnahmeantrag bei der zuständigen unteren Was-
serbehörde wird erarbeitet. Ggf. sind Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg vom 31. August 2011 
werden die Zielstellungen der übergeordneten Landesplanung auf der regionalen 
Ebene konkretisiert. Es ergeben sich gegenüber dem LEP allerdings keine wesentli-
chen zusätzlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung be-
züglich der vorliegenden Planung. 
 
Mit Schreiben vom 21. Dezember 2022 hat das Amt für Raumordnung und Landespla-
nung Westmecklenburg erklärt, dass die vorliegende Planung mit den Grundsätzen 
und Zielen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
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Die Stadt Grevesmühlen verfügt darüber hinaus über einen Landschaftsplan. Dieser 
wird im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 49 sowie der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ebenfalls geändert. Die relevanten Aussagen der 1. Änderung 
des Landschaftsplanes der Stadt Grevesmühlen werden im Umweltbericht dargestellt. 
 
 
2. Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 
 
Der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes mit einer Größe 
von rund 30 ha befindet sich im Süden des Stadtgebietes von Grevesmühlen, südlich 
der Ortslage und nördlich der Bundesautobahn 20.  
Der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes entspricht im We-
sentlichen der Fläche des Bebauungsplanes Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbe-
standort Upahl-Grevesmühlen“. 
 

 
Abb. 2: Luftbild mit Lage des Änderungsbereiches, © GeoBasis DE/M-V 2022. 

 
2.1 Ausgangssituation 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan werden für den Änderungsbereich überwiegend 
Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB) sowie untergeordnet Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) und Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstra-
ßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) dargestellt. 
 
Nördlich, östlich und westlich grenzen weitere Flächen für die Landwirtschaft an. Süd-
lich des Änderungsbereiches befindet sich das Gemeindegebiet der Gemeinde Upahl. 
Westlich werden zudem Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellt. 
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Des Weiteren befindet sich der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennut-
zungsplanes innerhalb eines Schutzgebietes für Grundwassergewinnung. 
Es handelt sich dabei um das Wasserschutzgebiet Grevesmühlen-Wotenitz 
(MV_WSG_2133_08). Der Änderungsbereich liegt überwiegend innerhalb der Trink-
wasserschutzzone III B sowie im Nordwesten in der Trinkwasserschutzzone III A. In 
der nachfolgenden Abbildung ist die Lage der Trinkwasserschutzzonen im Änderungs-
bereich sowie der Umgebung dargestellt. 
 

 
Abb. 3: Darstellung der Lage der Trinkwasserschutzzone Grevesmühlen-Wotenitz, © WebAtlasDE,  
Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 2023. 

 
Der Änderungsbereich wird derzeit ackerbaulich genutzt. Im Jahr 2022 wurde hier 
Gerste angebaut, die im Juli des Jahres geerntet wurde. Die angrenzenden Flächen 
werden ebenfalls ackerbaulich bewirtschaftet. 
 
Im Bereich der Landesstraße L03 befindet sich das Bodendenkmal „Wotenitz, Fund-
platz 12“. Das Denkmal wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. Die Hin-
weise zu Boden- und Baudenkmälern sind entsprechend zu berücksichtigen. 
  

14 von 224 in Zusammenstellung



Stadt Grevesmühlen – 7. Änderung des Flächennutzungsplanes  

 

 
9 

 
 

2.2  Alternativenprüfung 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung eines Großgewerbestandortes zu 
schaffen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes hat sich die Stadt mit 
möglichen Standortalternativen auseinandergesetzt. Diese sollen im Folgenden näher 
erläutert werden. 
 
(1) Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 „Industrie- und Gewerbegebiet Gre-
vesmühlen Nordwest“ befindet sich im Nordwesten des Siedlungsbereiches von Gre-
vesmühlen und wird im Norden durch Ackerflächen, Wald und den Vielbecker See, im 
Osten durch die Flächen des Zweckverbandes Grevesmühlen und Wohnbebauung, 
im Süden durch die Bundesstraße 105 und angrenzende Ackerflächen sowie im Wes-
ten durch Ackerflächen begrenzt. 
In diesem Gebiet befindet sich eine großflächige Photovoltaikanlage, Flächen des 
Zweckverbandes Grevesmühlen sowie Recyclingunternehmen. Der Stadt Greves-
mühlen stehen innerhalb der festgesetzten Gewerbeflächen noch etwa 0,8 ha zur Ver-
fügung, weitere Flächen sind privat und stehen derzeit nicht für eine Vermarktung zur 
Verfügung.  
Das „Industrie- und Gewerbegebiet Grevesmühlen Nordwest“ befindet sich als einzi-
ger größerer Gewerbestandort innerhalb des Stadtgebietes von Grevesmühlen nicht 
innerhalb einer Trinkwasserschutzzone. Das Plangebietes des Bebauungsplanes 
Nr. 29 grenzt westlich an die bestehende Trinkwasserschutzzone an.  
Eine Erweiterung wäre in nordwestliche oder westliche Richtung möglich, auch stün-
den hier ausreichend Flächen zur Verfügung. Die Ackerwertzahlen umfassen eine 
Spanne von 22 bis 48 und wären somit für die Ausweisung von Gewerbeflächen eher 
geeignet. Allerdings befinden sich auf den Flächen viele kleinere Moorflächen mit 
hochwertigen Bodenzahlen. Nördlich angrenzend befindet sich das Kiebitzmoor. Zu-
dem verlaufen durch das Gebiet mehrere Gräben, die in Verlängerung in den Vielbe-
cker See fließen. Mögliche Erweiterungsflächen nach Westen würden keine Trinkwas-
serschutzzonen berühren. 
Die Lage an der Bundesstraße wirkt sich für das Gebiet positiv aus, für Fahrzeuge 
über 3,5 t ist die Zufahrt außerhalb der Ortslage Grevesmühlen verpflichtend. Die wei-
tere Zufahrt östlich des Gebietes ist aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung für 
Fahrzeuge über 3,5 t gesperrt worden. Allerdings ist die Bundesstraße in Grevesmüh-
len eine Ortsdurchfahrt. Um die Anschlussstelle der Autobahn zu erreichen, ist es stets 
notwendig durch Grevesmühlen zu fahren. Bei einer Erweiterung in der geplanten 
Größe des Großgewerbegebietes würde dies zu einer enormen Erhöhung des bereits 
stark ausgeprägten Verkehrsaufkommens führen. Aufgrund dessen sieht die Stadt 
Grevesmühlen im Rahmen der Abwägung diesen Standort als nicht geeignet an. 
Durch eine Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes Nordwest würden nach-
teilige Entwicklungen für das gesamte Stadtgebiet sowie die Bevölkerung entstehen. 
Deshalb wird der Standort an der Autobahn als bevorzugt bewertet. 
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Abb. 4: Luftbild mit Darstellung von Standortalternativen für den Großgewerbestandort innerhalb des 
Stadtgebietes von Grevesmühlen, © GeoBasis DE/M-V 2022. 

 
(2) Gewerbegebiet am Langen Steinschlag 
 
Das Gewerbegebiet am Langen Steinschlag befindet sich im Osten des Siedlungsbe-
reiches von Grevesmühlen und wird im Norden durch die Bundesstraße 105 sowie 
landwirtschaftliche Nutzflächen, im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen, im 
Süden durch Wald und Ausgleichsflächen sowie im Westen durch die Landes-
straße 03 und angrenzende Wohnbebauung sowie Kleingärten begrenzt. Für dieses 
Gewerbegebiet wurde zu Beginn der 1990er Jahr der Bebauungsplan Nr. 1 „Gewer-
begebiet B 105/Grüner Weg“ der Stadt Grevesmühlen aufgestellt. 
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In diesem Gewerbegebiet sind die Stadtwerke Grevesmühlen, die Polizei, die Freiwil-
lige Feuerwehr, die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH sowie der Entsorgungs-
betrieb GER ansässig. Des Weiteren befinden sich am Langen Steinschlag ein groß-
flächiger Baustoffhandel, produzierendes Gewerbe und kleinere gewerbliche und 
dienstleistungsorientierte Unternehmen. In den vergangenen Jahren hat zudem ein 
ortsansässiger Autohändler seinen Standort an die Landesstraße verlegt und ein Bau-
markt hat den Standort eines Discounters nachgenutzt. Das Gebiet ist vollständig be-
baut. 
Das Gewerbegebiet am Langen Steinschlag liegt innerhalb der Trinkwasserschutz-
zone III B der Wasserschutzverordnung Grevesmühlen-Wotenitz. Zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 1 galt die Wasserschutzverordnung 
noch nicht. Diese wurde im Jahr 1992 wirksam. Nichtsdestotrotz haben sich Gewer-
bebetriebe und Unternehmen an die wirksame Wasserschutzverordnung zu halten, 
sodass es zu keinen negativen Beeinträchtigungen der Trinkwasserschutzzone 
kommt. 
Aufgrund der Lage an der Bundes- sowie Landesstraße ist der Standort geeignet, die 
durch ein Gewerbegebiet erzeugten Verkehre sinnvoll zu lenken und Wohnbebauung 
weitestgehend von Beeinträchtigungen zu verschonen. Eine Erweiterung wäre auf-
grund der Gegebenheiten aber lediglich in nördliche oder östliche Richtung möglich. 
Eine Erweiterung nach Osten muss aufgrund der vorhandenen Ortslage Neu Degtow 
ausgeschlossen werden. Diese befindet sich etwa 230 m entfernt und ist fast aus-
schließlich durch Wohnnutzung gekennzeichnet. Ein Heranrücken ist mindestens aus 
immissionsschutzrechtlicher Sicht problematisch.  
Nördlich der Bundesstraße wäre eine Erweiterung der Gewerbeflächen denkbar. Hier 
befinden sich derzeit Ackerflächen, die eine Fläche von etwa 16 ha umfassen. Die 
Ackerwertzahlen variieren zwischen 31 und 58, ähnlich der am geplanten Großgewer-
bestandort. Allerdings wäre die Flächennutzung durch den vorhandenen Wald am 
Ploggensee und dem damit einhergehenden Waldabstand nur eingeschränkt nutzbar. 
Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen wäre dieser Standort zwar für die Ausweisung wei-
terer Gewerbeflächen geeignet, allerdings nur in eingeschränktem Umfang. Unter Be-
rücksichtigung der Standortfaktoren, auch bezüglich des Verkehrsaufkommens insge-
samt, wird deshalb der Standort an der Autobahn als bevorzugt bewertet. 
 
(3) Gewerbegebiet am Grünen Weg 
 
Das Gewerbegebiet am Grünen Weg befindet sich im Südosten des Stadtgebietes von 
Grevesmühlen und wird im Norden durch Wohnbebauung und Grünflächen, im Osten 
durch die Landesstraße 03 sowie angrenzenden Ausgleichsflächen, im Süden durch 
die Bahnlinie Lübeck – Bad Kleinen sowie im Westen durch Wohnbebauung sowie 
Kleingärten begrenzt. 
Dieses Gewerbegebiet wird teilweise durch die Bebauungspläne Nr. 21 „Südlicher Ka-
pellenberg“ sowie Nr. 22 Gewerbegebiet „Ton Weide“ südlich des Grünen Weges der 
Stadt Grevesmühlen planungsrechtlich gesichert. Die westlichen Bereiche sind nicht 
Bestandteil eines Bebauungsplanes. Die beiden genannten Bebauungspläne wurden 
in den Jahren 1999 und 2000 rechtskräftig.  
Innerhalb des Gebietes sind unterschiedliche Nutzungen vorhanden, diese reichen 
von Automobilverkäufern und -werkstätten über eine großflächige Metallbearbeitungs-
firma bis hin zu kleineren gewerblichen und dienstleistungsorientierten Unternehmen 
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und Lagerflächen und -hallen. Das Gewerbegebiet ist nahezu vollständig bebaut, klei-
nere Restflächen sind für die Stadt Grevesmühlen nicht verfügbar. 
Das Gewerbegebiet am Grünen Weg liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B 
der Wasserschutzverordnung Grevesmühlen-Wotenitz. Die Bebauungspläne Nr. 21 
und Nr. 22 wurden nach Ausweisung des Wasserschutzgebietes rechtskräftig. Die an-
gesiedelten Unternehmen haben sich entsprechend an die Bestimmungen der über-
geordneten Planungen zu halten. 
Aufgrund der Lage im Südosten der Stadt Grevesmühlen ist der Standort geeignet, die 
durch ein Gewerbegebiet erzeugten Verkehre sinnvoll zu lenken. Mit der Anbindung 
des Grünen Weges an die Landesstraße 03 besteht eine nahezu direkte Anbindung 
an die Autobahn 20. 
Allerdings ist eine Erweiterung aufgrund von fehlenden Erweiterungsflächen auszu-
schließen. Südlich befinden sich bereits Gewerbeflächen am Degtower Weg, auch 
diese werden vollständig genutzt. Des Weiteren befindet sich südöstlich des Gewer-
begebietes das Naturschutzgebiet „Kalkflachmoor und Mergelgruben bei Degtow“.  
Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen ist dieser Standort nicht für die Ausweisung weite-
rer Gewerbeflächen geeignet. 
 
(4) Standort an der Autobahn 20 
 
Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, ist der in Aussicht genommene Groß-
gewerbestandort im Rahmen der Ausweisungen des Landesraumentwicklungspro-
gramm Mecklenburg-Vorpommern festgelegt worden. Dieser Standort bietet aufgrund 
der Nähe zur Autobahn enorme Vorteile. Zudem können durch die interkommunale 
Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Upahl die innergebietlichen Verkehrs-
wege an einem Standort koordiniert werden und Flächen zur Verfügung gestellt wer-
den, die an anderen Standorten für größere Gewerbeunternehmen nicht zur Verfügung 
stehen. 
 
Fazit 
 
Der Stadt Grevesmühlen stehen derzeit keine größeren gewerblichen Bauflächen zur 
Verfügung. Innerhalb des Gewerbegebietes Nordwest sind noch Flächen in Größe von 
0,8 ha verfügbar. Die beiden anderen Gewerbegebiete sind vollständig bebaut bzw. in 
privater Hand. Um auch künftig Gewerbeflächen zur Verfügung stellen zu können, ist 
daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine Ausweisung von weiteren Gewerbe-
gebietsflächen unabdingbar. 
Wie zuvor dargelegt, sind Erweiterungen der bestehenden Gebiete als problematisch 
zu bewerten. Die Flächen im Norden des Siedlungsbereiches werden von Wald, Aus-
gleichsflächen oder Wohnbauflächen berührt. Die Anbindung des Industrie- und Ge-
werbegebietes Nordwest an die Autobahn 20 ist zwangsläufig nur durch die Stadt zu 
realisieren. 
Bezogen auf die vorhandenen Trinkwasserschutzzonen stellt die Stadt Grevesmühlen 
fest, dass, bis auf eine Ausnahme, alle Gewerbegebiete innerhalb von Trinkwasser-
schutzzonen liegen. Die damit einhergehenden Bestimmungen sind grundsätzlich ein-
zuhalten und die Umsetzung von gewerblichen Ansiedlungen ist dennoch möglich. 
Die Stadt Grevesmühlen spricht sich deshalb für den gewählten Standort an der süd-
lichen Stadtgrenze aus. Zum einen wird dieser Standort im Landesraumentwicklungs-
programm aus dem Jahr 2016 ausgewiesen und als landesbedeutsam bewertet. Auch 
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die Kooperation der Stadt Grevesmühlen mit der Gemeinde Upahl kann daraus abge-
leitet werden. Zum anderen besteht an diesem Standort die Möglichkeit, eine nahezu 
direkte Anbindung an die Bundesautobahn 20 zu schaffen. Dieser strategische Vorteil 
sollte unbedingt genutzt werden, da so nicht nur die Stadt Grevesmühlen, sondern 
auch die Gemeinde Upahl, ihre jeweilige Wohnbevölkerung vor negativen Beeinträch-
tigungen schützen kann. 
Zu guter Letzt sieht die Stadt Grevesmühlen eine enorme Chance in der Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Upahl. Durch die interkommunale Zusammenarbeit können 
Synergieeffekte geschaffen werden, die bei der Durchführung von Einzelplanungen 
nicht möglich sind. Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl können so bei-
derseitig von der Ausweisung eines Großgewerbestandortes profitieren. 
 
2.3 Ziel der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 „Interkommunaler Großgewerbestandort Upahl-Gre-
vesmühlen“ beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Ausweisung großflächiger Gewerbeflächen im Süden des Stadtgebie-
tes zu schaffen. 
 
Die planungsrechtlichen Ziele des Bebauungsplanes Nr. 49 stimmen nicht mit den Flä-
chendarstellungen des Flächennutzungsplanes in der wirksamen Fassung überein. 
Dieser weist im Änderungsbereich derzeit Flächen für die Landwirtschaft, Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
sowie sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen aus. 
 
Die Landesstraße als Hauptverkehrsstraße bleibt auch im Rahmen der 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bestehen. Der überwiegende Teil des Änderungsberei-
ches soll nunmehr als gewerbliche Baufläche festgesetzt werden. Lediglich im Bereich 
der Gemeindegrenze wird eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Gemarkungs-
hecke“ dargestellt. Da der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan keine 
parzellenscharfe Darstellung gewährleistet, sollen im Rahmen der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen nur die wichtigsten Parameter auf-
genommen werden. Die Planung wird innerhalb des Verfahrens zum Bebauungsplan 
Nr. 49 konkretisiert. 
Aufgrund ihrer Ausprägung und Wirkung auf das Landschaftsbild soll die Gemarkungs-
hecke künftig in die Darstellung des Flächennutzungsplanes aufgenommen werden. 
Dies gilt ebenso für die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Upahl 
auf der anderen Seite der Gemeindegrenze. Die Hecke soll künftig weitestgehend er-
halten und nur für die südliche Anbindung an die Landesstraße unterbrochen werden. 
Für die Stadt Grevesmühlen ist die Hecke ein prägendes Landschaftselement, das 
nunmehr Berücksichtigung im Flächennutzungsplan findet. 
 
Im Rahmen der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes werden Gewerbliche Bau-
flächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO), Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrs-
straßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) sowie eine Grünfläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) 
ausgewiesen. Die Grünfläche erhält die Zweckbestimmung „Gemarkungshecke“. 
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2.4 Flächenbilanz 
 
Der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Flä-
che von rund 30 ha. Dabei ergibt sich folgende Flächenverteilung: 
 
Tab. 1: Flächenbilanz, gerundete Werte. 

Bisherige Flächennutzungsplanung 
7. Änderung 

des Flächennutzungsplanes 

Flächen für die Landwirt-
schaft 
davon Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft 

292 700 m² 
 

2 150 m² 

Gewerbliche Bauflächen 286 485 m² 

Sonstige überörtliche 
und örtliche Hauptver-
kehrsstraßen 

7 400 m² 
Sonstige überörtliche 
und örtliche Hauptver-
kehrsstraßen 

 7 400 m² 

  Grünflächen 6 215 m² 

Gesamt 300 100 m² Gesamt 300 100 m² 

 
 
3. Immissionsschutz 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
ßend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu beantwor-
ten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse beachtet werden. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde die ALN 
Akustik Labor Nord GmbH mit Sitz in Lübeck beauftragt, eine Schalltechnische Unter-
suchung für die beiden sich ergänzenden Bebauungspläne zu erstellen. 
Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
behandelt und bewertet. Sollten Maßnahmen notwendig werden, die gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewährleisten, so werden diese in den Festsetzungskatalog 
des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
Für die Gewerbeflächen des interkommunalen Gewerbegebietes ist vorgesehen, 
diese als Gewerbegebiet gemäß Baunutzungsverordnung auszuweisen. Zur Sicher-
stellung ausreichenden Schallschutzes in der Nachbarschaft der vorhandenen Gewer-
beflächen wird auf das Instrument der Emissionskontingentierung aus DIN 18005 zu-
rückgegriffen. Es ist eine Festsetzung von Emissionskontingenten LEK vorgesehen. 
 
Die Richtwerte der TA Lärm gelten für die Summe einwirkender Gewerbegeräusche. 
Die Einwirkung von Geräuschen aus anderen Gewerbebetrieben als dem geplanten 
Vorhaben, sind ggf. als Vorbelastung zu berücksichtigen. Im Untersuchungsgebiet 
sind weitere gewerbliche Nutzungen (z.B. Gewerbegebiet im Geltungsbereich von Be-
bauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Upahl, OIL-Tankstelle, Gewerbeflächen am Degto-
wer Weg) vorhanden. 
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Soweit planungsrechtlich festgesetzte Emissionsbeschränkungen o. ä. für dem Vorha-
ben benachbarte Gebiete vorhanden sind, werden diese für die Ermittlung der Vorbe-
lastung genutzt (z.B. Gewerbegebiet Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Upahl). Um 
den Aufwand für detaillierte Untersuchungen einzelner Betriebe (ohne planungsrecht-
lich festgesetzte Emissionsbeschränkungen) zur Bestimmung der Vorbelastung zu 
vermeiden, wird folgende Verfahrensweise verfolgt: 
Aus der Ausschöpfung von Immissionsrichtwerten wird eine plausible, pauschale 
Emission (flächenbezogene Schallleistung) für die Einschätzung der Vorbelastung 
hergeleitet oder es werden Erfahrungswerte aus anderen Untersuchungen für ver-
gleichbare Anlagen verwendet. Maximal werden die schalltechnischen Planungswerte 
für uneingeschränkte Emission nach DIN 18005 angenommen. Eine detaillierte schall-
technische Untersuchung der bestehenden Betriebe in der Nachbarschaft des Plan-
gebietes erfolgt zum Entwurf des Bebauungsplanes. Die so abgeleitete Vorbelastung 
wird bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkung berücksichtigt. 
 
Weiterhin ist das Plangebiet mit Verkehrsgeräuschen (Bundesautobahn 20, Landes-
straße L03) beaufschlagt. Hierzu wird in der Schalltechnischen Untersuchung die Ge-
räuscheinwirkung auf das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche prognostiziert. Für das 
Plangebiet werden Schallschutzmaßnahmen unter Einbezug der weiterhin zu erwar-
tenden Geräuscheinwirkungen festgesetzt. 
 
Darüber hinaus ist die schalltechnische Auswirkung des planinduzierten Mehrverkehrs 
auf den öffentlichen Straßen in der Nachbarschaft zu beurteilen. Zur Beurteilung der 
zusätzlichen planinduzierten Straßenverkehrsgeräuschimmission werden die prog-
nostizierten Geräuscheinwirkungen der relevanten Straßenabschnitte mit und ohne 
planinduzierten Mehrverkehr gegenübergestellt, um Aussagen zu den zu erwartenden 
Pegelerhöhungen der relevanten Straßenabschnitten zu treffen. Diesbezüglich wer-
den für die zu untersuchenden Straßenquerschnitte die in der noch zu erstellenden 
verkehrstechnischen Untersuchung ermittelten Verkehrsbelastungen für den Prog-
nose-Nullfall sowie für den Prognose-Planfall zugrunde gelegt. 
 
In der folgenden Abbildung sind die zu untersuchenden Immissionsorte außerhalb der 
Bebauungsplangebiete der Stadt Grevesmühlen sowie der Gemeinde Upahl darge-
stellt: 
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Abb. 5: Übersicht über die festgelegten, zu untersuchenden Immissionsorte außerhalb der Plangebiete 
der Bebauungspläne Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen sowie Nr. 9 der Gemeinde Upahl, © ALN Akustik 
Labor Nord, 2023. 
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Die Immissionsorte werden wie folgt definiert: 
 
Tab. 2: Ausgewählte maßgebliche Immissionsorte in der Nachbarschaft des Großgewerbestandortes. 

Immissionspunkt Nutzungsgebiet* Art der Nutzung 

IO 1 Gewerbegebiet Wohnhaus 

IO 2 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 3 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 4 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 5 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 6 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 7 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 8 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 9 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 10 Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

IO 11 Allgemeines Wohngebiet Wohnhaus 

IO 13** Dorf-/Mischgebiet Wohnhaus 

*Schutzbedürftigkeit ermittelt nach vorhandenen Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplänen 
** IO 12 wurde nach Prüfung der Stadt Grevesmühlen als nicht schutzbedürftig i.S.d. einschlägigen 
Regelwerke eingestuft, da es sich um eine ungenehmigte Nutzung im Außenbereich handelt. Dieser IO 
entfällt deshalb. 

 
Die vollständige Untersuchung ist Bestandteil des Bebauungsplanes Nr. 49.  
 
4. Erschließung und Planungskosten 
 
Der Änderungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich di-
rekt an der Landesstraße L03 zwischen Grevesmühlen und Schwerin. Südlich des Än-
derungsbereiches ist über die Anschlussstelle Grevesmühlen der Bundesautobahn 20 
eine Anbindung an das überregionale Autobahnnetz vorhanden.  Im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 49 ist vorgesehen, die innergebietliche Haupterschließung an die 
Landesstraße anzubinden. Hierzu ist die Anlage von mindestens einem Kreisverkehr 
vorgesehen.  
Im Rahmen des Bebauungsplanes wurden zum Vorentwurf durch das Ingenieurbüro 
Klaeser & Partner Beratende Ingenieure PartG bmH mit Sitz in Waren (Müritz) Ver-
kehrszählungen durchgeführt und erste Prognosefälle berechnet. Daraus ergibt sich 
unter anderem, dass auch für die Autobahnauffahrt nach Lübeck eine Lichtsignalan-
lage am Knotenpunkt mit der Landesstraße notwendig wird. Konkrete Ausführungen 
dazu trifft der Bebauungsplan. Erste Abstimmungen mit dem Straßenbauamt Schwerin 
diesbezüglich fanden bereits im Zuge der Konzeption der Planung statt. 
 
Die technische Erschließung des Änderungsbereiches muss neu hergestellt werden. 
Entlang der Landesstraße sind Leitungen der Ver- und Entsorger vorhanden. Teilweise 
ist ein Anschluss an vorhandene Leitungen möglich. Im Rahmen des Bebauungspla-
nes wird geprüft, inwieweit ein weiterer Ausbau der vorhandenen Leitungen für die 
innergebietliche Erschließung möglich ist. Die Ver- und Entsorgungsleitungen inner-
halb des geplanten Gewerbegebietes werden im Rahmen der Erschließungsplanung 
des Bebauungsplanes Nr. 49 konkret geplant und im Rahmen der Beteiligungen der 
Träger öffentlicher Belange mit den jeweiligen Trägern abgestimmt.  
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Die Flächen innerhalb des Änderungsbereiches befinden sich zum Zeitpunkt des Vor-
entwurfs überwiegend in privatem Besitz. Die Stadt Grevesmühlen hat bereits Ver-
handlungen mit den Flächeneigentümern zum Grunderwerb aufgenommen, ggf. wird 
ein Umlegungsverfahren eingeleitet. Die Kosten für die Planung, die Erschließung und 
die Ausgleichsmaßnahmen trägt die Stadt Grevesmühlen.  
 
 
5. Durchführungsrelevante Hinweise 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Änderungsbereich keine Baudenkmale 
bekannt. 
Im Änderungsbereich ist das Bodendenkmal „Wotenitz, Fundplatz 12“ auf den Flurstü-
cken 228 (teilw.), 229 (teilw.), 230 (teilw.) und 235 (teilw.) der Flur 13 in der Gemarkung 
Grevesmühlen und auf den Flurstücken 73/12 (teilw.), 73/16 (teilw.), 73/17 (teilw.), 
73/19 (teilw.) und 77/8 (teilw.) der Flur 1 in der Gemarkung Upahl betroffen. 
Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen 
(Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhaltung gemäß § 2 Abs. 
1 des DSchG M-V ein öffentliches Interesse besteht, hat dies unverzüglich anzuzei-
gen. Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundei-
gentümer, zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes erkennen. 
Die Anzeige hat gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde zu erfolgen. Sie leitet 
die Anzeige unverzüglich an die Denkmalfachbehörde weiter. 
Der Fund und die Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spä-
testes nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rah-
men des Zumutbaren verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder die Ber-
gung des Denkmals dies erfordert – vgl. § 11 Abs. 1, 2, 3 DSchG M-V. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Änderungsbereich keine Altlastenver-
dachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Be-
lastungen des Untergrundes (unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche, Austritt ver-
unreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grund-
stücksbesitzer sowie die gemäß § 4 Abs. 3 und 6 Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) genannten Personen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten 
Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Bodenschutzbe-
hörde des Landkreises wird hingewiesen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Bau-
grunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Unter-
grund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser 
Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungs-
stellen. Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs ver-
pflichtet. 
 
Der Änderungsbereich ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht 
auszuschließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus 
diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Soll-
ten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefun-
den werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der 
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unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu be-
nachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hin-
zuzuziehen. 
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden. 
Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Unter-
grundes (unnatürlicher Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkei-
ten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gemäß 
§ 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsor-
gung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren 
Abfallbehörde des Landkreises wird hingewiesen. 
 
Der überwiegende Teil des Änderungsbereiches befindet sich innerhalb der Trinkwas-
serschutzzone III B der Wasserschutzgebietsverordnung Grevesmühlen-Wotenitz 
(MV_WSG_2133_08). Weiterhin befindet sich der nordwestliche Teil des Änderungs-
bereiches innerhalb der Trinkwasserschutzzone III A der Wasserschutzgebietsverord-
nung Grevesmühlen-Wotenitz (MV_WSG_2133_08). Es ist daher die Richtlinie für 
Trinkwasserschutzgebiete aus dem Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches (DVGW) einzuhalten. Bei allen Baumaßnahmen sind Maßnahmen zum 
Schutz des Grundwassers zu beachten und durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grevesmühlen, den .......................... 
                 Der Bürgermeister 
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Hinweis: Aufgrund der parallelen Bearbeitung der vorbereitenden und verbindlichen 
Bauleitplanung wird auf die Terminologie des Bebauungsplanes zurückgegriffen. 
 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 
 
1.1.1 Anlass der Planung 
 
Die Stadt Grevesmühlen beabsichtigt derzeit die Entwicklung eines Großgewerbe-
standortes in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl entsprechend der Auswei-
sung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern. Dazu stellt 
sie den Bebauungsplan Nr. 49 mit der Gebietsbezeichnung „Interkommunaler Groß-
gewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ auf. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Upahl, die ihrerseits den Bebauungsplan Nr. 9 „Interkommunaler 
Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen“ aufstellt. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 will die Stadt Grevesmühlen, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Neuausweisung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO 
im Süden des Stadtgebietes, schaffen. Sie reagiert damit auf die anhaltende Nach-
frage, auch nach größeren Gewerbeflächen. Innerhalb des Stadtgebietes sind derzeit 
kaum noch Flächen für eine Vermarktung verfügbar. Um auch künftig Gewerbeflächen 
zur Verfügung stellen zu können, ist daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine 
Ausweisung von weiteren Gewerbegebietsflächen unabdingbar.  
 
In Bezug auf die vorliegende Planung hat sich die Stadt Grevesmühlen entschieden, 
die Ausweisung des Großgewerbegebietes südlich des Siedlungsbereiches vorzuneh-
men.  
 
Ziel der Planung ist es, auch größere Gewerbegrundstücke, anbieten zu können, die 
im Rest des Stadtgebietes nicht zur Verfügung stehen bzw. aufgrund von Emissionen 
nicht uneingeschränkt für Gewerbebetriebe nutzbar sind. Durch die räumliche Ver-
knüpfung mit der Gemeinde Upahl können Synergieeffekte geschaffen werden, die bei 
der Durchführung von Einzelplanungen nicht möglich sind. Aufgrund der Lage der Au-
tobahnanschlussstelle Grevesmühlen auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Upahl 
können die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl so beiderseitig von der Aus-
weisung eines Großgewerbestandortes profitieren. 
Die Neuausweisung von Gewerbeflächen an diesem Standort ist zudem Bestandteil 
des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern von 2016 und ist 
dadurch ein wichtiger Baustein der kommunalen sowie der landesweiten Wirtschafts-
politik. Durch die Lage direkt nördlich der Bundesautobahn 20 sollen zudem die Ver-
kehrsströme sinnvoll geleitet werden. Für die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation mit 
der Gemeinde Upahl, steht deshalb die Schaffung eines Großgewerbestandortes mit 
optimaler Verkehrsanbindung im Vordergrund. 
 
Des Weiteren hat sich die Stadt Grevesmühlen mit Möglichkeiten zur Ausweisung ei-
nes „Grünen Gewerbegebietes“ auseinandergesetzt. Für das Großgewerbegebiet sind 
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dabei Energie- und Wärmekonzepte zu erstellen und Festsetzungen zu treffen, die 
nicht nur ein Einfügen des Gebietes ermöglichen, sondern in der Lage sind Eingriffe in 
den Bodenhaushalt zu minimieren und das Kleinklima am Standort zu verbessern. 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen werden umfangreiche Unter-
suchungen vorgenommen. Die entsprechenden Fachgutachten werden im Rahmen 
des Entwurfes der Planung konkretisiert. Der Vorentwurf enthält allgemeine Ausfüh-
rungen zu den Bodenverhältnissen, zur Verkehrsplanung, zum Schallschutz sowie zur 
Konzeption der Ver- und Entsorgung. 
 

1.1.2 Lage des Plangebietes 
 
Allgemeine Lage 
Das Gebiet wird naturräumlich dem Höhenrücken und der mecklenburgischen Seen-
platte zugeordnet. Das Stadtgebiet wird begrenzt:  

- im Norden durch die Gemeinden Damshagen und Warnow,  
- im Osten durch die Gemeinden Hohenkirchen und Gägelow,  
- im Süden durch die Gemeinde Upahl sowie 
- im Westen durch die Gemeinden Bernstorf und Stepenitztal. 

 
Durch das Plangebiet verläuft im Osten die Landesstraße L03 zwischen Grevesmüh-
len und Schwerin. Südlich des Plangebietes verläuft die Autobahn 20 mit der An-
schlussstelle Grevesmühlen. 
 
Beschreibung des Plangebietes 
Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen eine intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche. Im Süden wird das Plangebiet durch eine Hecke begrenzt. Außerdem 
befindet sich die Landesstraße 03 im Geltungsbereich. Das Plangebiet befindet sich 
südliche der Stadt Grevesmühlen und nördlich der Bundesautobahn 20 im Landkreis 
Nordwestmecklenburg des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Es besitzt eine Flä-
chengröße von rund 30 ha. 
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Abb. 1: Luftbild mit Lage des Plangebietes © GeoBasis DE/M-V 2022. 

 
1.1.3 Inhalt und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 will die Stadt Grevesmühlen, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Neuausweisung eines Gewerbegebietes nach § 8 BauNVO 
im Süden des Stadtgebietes, schaffen. Sie reagiert damit auf die anhaltende Nach-
frage, auch nach größeren Gewerbeflächen. Innerhalb des Stadtgebietes sind derzeit 
kaum noch Flächen für eine Vermarktung verfügbar. Um auch künftig Gewerbeflächen 
zur Verfügung stellen zu können, ist daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine 
Ausweisung von weiteren Gewerbegebietsflächen unabdingbar. 
 
1.2 Rahmenbedingungen der Umweltprüfung 
 
1.2.1 Rechtliche Grundlagen des Umweltberichtes 
 
Bei der Aufstellung der Bauleitpläne ist gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) für 
die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt werden und in 
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Hinsichtlich der Prüfungs-
dichte kann sich die Umweltprüfung folglich auf Umweltaspekte und Schutzgüter be-
schränken, auf die sich der Bauleitplan erheblich auswirkt. Der Umweltbericht bildet 
nach § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung, dieser ist – dem jeweiligen 
Verfahrensstand entsprechend – inhaltlich anzupassen. 
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1.2.2 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
 
Die Stadt bzw. Gemeinde legt nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB im Rahmen der Umwelt-
prüfung fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Umwelt-
Belange für die Abwägung erforderlich ist. Darüber hinaus bezieht sich die Umweltprü-
fung auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten 
Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplanes in ange-
messener Weise verlangt werden kann (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB). Zum Detailierungs-
grad fanden bereits zum Vorentwurf Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbe-
hörde (uNB) des Landkreises Nordwestmecklenburg statt. Diese werden im vorliegen-
den Umweltbericht zum Vorentwurf berücksichtigt. Aus der betreffenden Rechtsnorm 
ergibt sich auch hier eine Begrenzung der Prüfungsdichte, insbesondere in Abhängig-
keit von Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplanes. Das Ergebnis der Umwelt-
prüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ergeben sich aus § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB; ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz sind in § 1a BauGB dargelegt.  
 
Umweltrelevante Prüfkriterien und Schutzgüter entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
 

- die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

- umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-
wie die Bevölkerung insgesamt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB) 

- umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB) 

- die Wechselwirkungen zwischen den vorstehenden, d.h. in § 1 Abs. 6 Nr. 7a, c 
und d BauGB benannten Belangen des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7i 
BauGB) 

- die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete (Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete) im 
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes – BNatSchG (§ 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) 

- die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB) 

- die Nutzung der erneuerbaren Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB 

- die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbeson-
dere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g 
BauGB) 

- die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten wer-
den (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB) 
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Umweltrelevante Grundsätze und Prüfkriterien sowie Schutzgüter entsprechend 
§ 1a BauGB: 
 

- Mit Grund und Boden soll durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
verdichtung und anderen Maßnahmen zur Innenentwicklung sparsam und 
schonend umgegangen werden (§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB). 

- Die Bodenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen (§ 1a 
Abs. 2 Satz 1 BauGB). 

- Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur 
im notwendigen Umfang umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB). 

- Die Anwendung der Eingriffsregelung, d. h. Vermeidung und Ausgleich voraus-
sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind in der Abwägung zu be-
rücksichtigen (§ 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB). 

- Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem 
Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden (§ 1a Abs. 5 Satz 1 BauGB). 
Die betreffenden Erfordernisse sind nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB in der Ab-
wägung zu berücksichtigen und wurden mit der jüngsten Anpassung des Bau-
gesetzbuches im Katalog der Aufgaben der Bauleitplanung entsprechend § 1 
Abs. 5 Satz 2 BauGB ergänzt. Nunmehr sollen die Bauleitpläne entsprechend 
§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB neben dem Beitrag, eine menschenwürdige Umwelt 
zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln, auch dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen. 

 
1.2.3 Methodik der Umweltprüfung 
 
Für den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen werden innerhalb des Um-
weltberichtes die ermittelten voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf Grundlage 
der Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet.  
 
Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die projektbedingten Auswirkungen auf 
Mensch, Natur und Umwelt einschließlich der entstehenden Wechselwirkungen ge-
mäß den gesetzlichen Vorgaben des § 2 Abs. 4 BauGB. Als geeignete Untersu-
chungsmethode wird zunächst die Bilanzierung der festgesetzten Flächennutzungen 
gegenüber dem Bestand angesehen. Hieraus wird als 1. Schritt der Analyse deutlich, 
inwieweit es zu nachteiligen Wirkungen auf die zu untersuchenden Schutzgüter 
kommt. In weiteren Analyseschritten erfolgt eine naturschutzfachliche und arten-
schutzrechtliche Bewertung der sich aus dem Vorhaben ergebenden Veränderungen. 
Die methodische Vorgehensweise zur Beschreibung und Bewertung der Umweltaus-
wirkungen durch das Projekt erfolgte im Regelfall verbal argumentativ. 
 
Neben diesen regulären Schritten wurden für den vorliegenden Bebauungsplan wei-
tere Fachuntersuchungen durchgeführt. Diese stehen im Wesentlichen im Zusammen-
hang mit den Schutzgebietsausweisungen und gesetzlich geschützten Biotopen.  
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1.2.4 Verfahrensablauf der Planung 
 
Im Zusammenhang mit den naturschutzfachlichen Belangen fanden im Vorfeld des 
Vorentwurfes des Bebauungsplanes Nr. 49 Abstimmungen mit der unteren Natur-
schutzbehörde (uNB) statt. Aus Sicht der uNB ist die Verträglichkeit des Vorhabens 
mit den Natura 2000-Gebieten, die sich in näherer Umgebung des Plangebietes befin-
den, zu untersuchen. Daneben spielt die mögliche Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes eine wesentliche Rolle für die Erarbeitung des Bebauungsplanes. Nachfolgend 
ist eine Zusammenfassung der Abstimmungsinhalte wiedergegeben. 
 

- Die Biotopkartierung ist über den üblichen 200 m-Radius hinaus zu erweitern, 
um mögliche Störwirkungen hochwertiger Biotopstrukturen und Arten zu erfas-
sen und artenschutzrechtlich zu bewerten. Die mehr kartierten Biotoptypen ha-
ben keine Relevanz für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung. Die Kartierun-
gen über den 200 m Radius hinaus sind ausschließlich für den Artenschutz ent-
scheidend. 

- Im Rahmen der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange sind die Tier-
arten nach den Angaben der Anlage 2 der HzE (2018) aufzunehmen.  

- Das Wohnhaus und alle Strukturen im Plangebiet (Gemeinde Upahl) sind auf 
die Eignung als Quartier für verschiedene Tierarten zu betrachten und zu be-
werten. 

- Liegt keine Nutzung des Wohnhauses als Quartier vor, ist dieses so zu ver-
schließen, dass eine spätere Nutzung ausgeschlossen werden kann. 

- Vor dem Abriss des Wohnhauses hat erneut eine artenschutzrechtliche Unter-
suchung zu erfolgen. 

- Eine artenschutzrechtliche Untersuchung hat ebenfalls für das Gebäude 200 m 
östlich des Plangebietes zu erfolgen. 

- Aussagen zum Landschaftsbild: 
Pylone sind nach dem Windkrafterlass zu bewerten. 
Der Eingriff in das Landschaftsbild durch das Vorhaben hat nach den Regelun-
gen der HzE (2018) zu erfolgen. Eine Landschaftsbildbewertung hat erst ab ei-
ner Gebäudehöhe von 25 m zu erfolgen. 
Gestalterische Maßnahmen zur Einbindung in die freie Landschaft werden emp-
fohlen. 

- Der Poischower Mühlenbach ist nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu 
betrachten. 

- Die Schutzgüter Boden und Fläche sind umfangreich zu betrachten und zu be-
werten. 

  

34 von 224 in Zusammenstellung



Stadt Grevesmühlen – 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Anlage Umweltbericht 

 

 
8 

 
 

2. Umweltbezogene Ziele der Fachgesetze und Fachplanung 
 
2.1 Fachgesetze 
 
2.1.1 Fachgesetze in der Schutzgutbetrachtung 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind die zu beachtenden einschlägigen Fachgesetze, 
aufgeschlüsselt nach den im nachfolgenden Kapitel behandelten Schutzgütern, dar-
gestellt. Im Anschluss erfolgt eine Darstellung der einschlägigen Fachgesetze und ih-
rer Berücksichtigung in dem hier behandelten Bebauungsplan.  
 
Tab. 1: Fachgesetze für die Schutzgutbetrachtung 

Schutzgut Fachgesetzliche Vorgaben 

Mensch 
▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
▪ Verordnung zur Durchführung des BImSchG in der aktuellen Fas-

sung (BImSchV) 

Fläche ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Pflanzen und Tiere 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
▪ Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V)  
▪ Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  
▪ FFH-Richtlinie (FFH-RL) 

Landschaft 
▪ BNatSchG  
▪ NatSchAG M-V 

Boden 
▪ BBodSchG  
▪ Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) 

Wasser 
▪ Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V)  
▪ EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL)  
▪ Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG)  

Klima/Luft 
▪ BImSchG 
▪ BImSchV 

Kultur- und Sach-
güter 

▪ Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) 

 
2.1.2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 
Eingriffsregelung 
Für das Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung nach § 1a Absatz 3 BauGB 
in Verbindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz (§§ 18 ff. BNatschG) zu beachten. 
Im Kapitel 5 erfolgt die Darstellung einer Eingriffsbilanzierung. Daraus abgeleitet wer-
den Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation dieser Eingriffe 
festgelegt.  
 
Mit § 12 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) werden die Eingriffe in Natur 
und Landschaft in Landesrecht übertragen. Die Eingriffs- und Ausgleichsdarstellung 
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erfolgt auf der Grundlage der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern aus dem Jahr 2018.  
Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen wird, sofern es sich um Maßnahmen 
innerhalb des Plangebietes handelt, durch Festsetzungen sichergestellt. Die externen 
Kompensationsmaßnahmen werden über vertragliche Regelungen in Form von städ-
tebaulichen Verträgen oder Verträgen mit beispielsweise Anbietern von Ökopunkten 
rechtlich verbindlich definiert.  
 
Artenschutz 
Die §§ 44 und 45 des Bundesnaturschutzgesetzes regeln Vorschriften zum Umgang 
mit besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten. Demnach ist es unter anderem 
verboten, wild lebende Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten zu verlet-
zen, zu töten oder deren Entwicklungsformen zu beschädigen oder zu zerstören, 
streng geschützte Arten und europäische Vogelarten während bestimmter Zeiten er-
heblich zu stören oder Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders geschützten 
Arten zu beschädigen oder zu zerstören. Für europäisch geschützte Arten gelten dar-
über hinaus bestimmte Bedingungen zum Erreichen von Verbotstatbeständen und 
möglichen Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Sollten entsprechende Vorkommen festgestellt werden und durch das Vorhaben die 
im § 44 BNatSchG definierten Zugriffs- und Störungsverbote eintreten, kann die Pla-
nung von vorgezogenen Maßnahmen nach § 44 Abs. 5, eine artenschutzrechtliche 
Ausnahme nach § 45 oder einer Befreiung nach § 67 BNatSchG durch die oberste 
Naturschutzbehörde nötig werden. 
 
Die Beseitigung von Bäumen oder anderen Vegetationsbeständen hat nach den ge-
setzlichen Regelungen zum Schutz besonders geschützter Arten (insbes. Vögel) so-
wie aus Gründen des Artenschutzes außerhalb der Fortpflanzungsperiode (Anfang 
März bis Ende September) zu erfolgen (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG). Unter bestimm-
ten Voraussetzungen sind Befreiungen möglich. 
 
Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird ein Artenschutzrecht-
licher Fachbeitrag (STADT LAND FLUSS PARTNERSCHAFT mbB HELLWEG & 
HÖPFNER, Rabenhorst) erarbeitet, der die Grundlage für den Nachweis der Einhal-
tung der benannten gesetzlichen Vorschriften bildet. Im vorliegenden Vorentwurf 
wurde die artenschutzfachliche Ersteinschätzung des Gutachterbüros berücksichtigt. 
 
2.1.3 Naturschutzausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(NatSchAG M-V) 
  
Das seit dem 22. Februar 2010 geltende Naturschutzgesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (Naturschutzausführungsgesetz) ist das Gesetz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes.  
 
Baumschutz 
Die §§ 18 und 19 NatSchAG M-V regeln den gesetzlichen Schutz von Einzelbäumen, 
Alleen und Baumreihen.  
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Der § 18 NatSchAG M-V besagt, dass Bäume mit einem Stammumfang von mindes-
tens 100 Zentimetern, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, 
gesetzlich geschützt sind. Des Weiteren werden folgende Ausnahmen definiert:  

- Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und 
Buchen 

- Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie, 
- Pappeln im Innenbereich, 
- Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts, 
- Wald im Sinne des Forstrechts, 
- Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Na-

turschutzbehörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich 
ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des Parkbaumbestands er-
stellt wurde. 

 
Der § 19 NatSchAG M-V besagt, dass Alleen und einseitige Baumreihen an öffentli-
chen oder privaten Verkehrsflächen und Feldwegen gesetzlich geschützt sind. Die Be-
seitigung von Alleen oder einseitigen Baumreihen sowie alle Handlungen, die zu deren 
Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können, sind verbo-
ten. Dies gilt nicht für die Pflege und Rekultivierung vorhandener Garten- und Parkan-
lagen entsprechend dem Denkmalschutzrecht. 
 
Ebenso werden jeweils die Regelungen zu Ausnahmetatbeständen dargestellt.  
 
Biotopschutz 
Im § 20 NatSchAG M-V sind die gesetzlichen Grundlagen zu geschützten Biotopen 
verankert. Gemäß § 20 NatSchAG M-V werden Ausnahmetatbestände beschrieben.  
 
In der Anlage 2 zu diesem Paragraphen sind die gesetzlich geschützten Biotope defi-
niert. Es erfolgt folgende Untergliederung: Feuchtbiotope, Gewässerbiotope, Trocken-
biotope und Gehölzbiotope.  
 
2.1.4 Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) 
 
Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) setzt den rechtlichen Rahmen für die Wasserpo-
litik innerhalb der EU mit dem Ziel, die Wasserpolitik innerhalb der EU zu vereinheitli-
chen und stärker auf eine nachhaltige und umweltverträgliche Wassernutzung auszu-
richten. Hierzu werden unter anderem Umweltziele für den Schutz des Grundwassers 
und der Oberflächengewässer in der Richtlinie aufgestellt und so eine rechtliche Basis 
dafür geschaffen, wie das Wasser auf hohem Niveau zu schützen ist. Als Hauptziel 
wird angestrebt, dass Flüsse, Seen, Küstengewässer und Grundwasser nach Möglich-
keit bis 2015 - spätestens bis 2027 - einen guten Zustand erreichen. Als Referenz gilt 
die natürliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren in den Gewässern, ihre unverfälschte 
Gestalt und Wasserführung und die natürliche Qualität des Oberflächen- und Grund-
wassers. In Deutschland ist die Wasserrahmenrichtlinie durch das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) in nationales Recht umgesetzt. 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) koordiniert die für die 
EG-Wasserrahmenrichtlinie aufgrund § 107 Abs. 2 LWaG M-V erforderlichen Arbeiten. 
Dazu gehören die Aufstellung und Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne, 
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Maßnahmenprogramme und sonstigen Berichte gegenüber der EU. Es schafft insbe-
sondere im Zusammenwirken mit den Staatlichen Ämtern für Landwirtschaft und Um-
welt (StALU) und anderen Landesbehörden für die hierzu notwendigen fachlichen Vo-
raussetzungen. Es stimmt die fachlichen Belange mit den zuständigen Behörden in 
den übrigen, an den Flussgebietseinheiten beteiligten Ländern ab. 
 
2.2 Fachplanungen 
 
Nachfolgend werden die Zielaussagen der übergeordneten Fachplanungen hinsicht-
lich der regionalen Entwicklung der Stadt Grevesmühlen zusammenfassend darge-
stellt. 
 
2.2.1 Regionales Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) 
 
Für den planungsrelevanten Bereich werden die nachfolgenden Aussagen im RREP 
WM getroffen. Die Stadt Grevesmühlen bzw. das Plangebiet befindet sich: 
 

• im Tourismusentwicklungsraum 

• im Ländlichen Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis (siehe Karte 3, RREP WM, 
2011),  

• sowie im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft (siehe Karte 3, RREP WM, 2011) 
 
2.2.2 Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg (GLRP WM) 
 
Naturräumliche Gliederung: 
Landschaftszone:  Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte (4) 
Großlandschaft:  Westmecklenburgische Seenlandschaft (40) 
Landschaftseinheit:  Westliches Hügelland mit Stepenitz und Radegast (401) 
 
Es erfolgt eine Zusammenfassung der allgemeinen Darstellungen für die planungsre-
levanten Bereiche.  
 

• In Bezug auf die Schutzwürdigkeit der Arten und Lebensräume ist der 
Poischower Mühlenbach (nördlich des Plangebietes) und die Stepenitz (west-
lich des Plangebietes) als Bereich mit sehr hoher Schutzwürdigkeit dargestellt. 
Die umliegenden Bereiche und der Geltungsbereich selbst unterliegen keiner 
Schutzwürdigkeit (siehe Karte 3, GLRP WM, 2008). 

• Der Boden im Plangebiet ist als „Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdig-
keit“ (siehe Karte 4, GLRP WM, 2008) dargestellt. 

• In Bezug auf die Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers ist das 
Plangebiet als „Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit“ verzeichnet 
(siehe Karte 6, GLRP WM, 2008). 

• Das Plangebiet ist niederschlagsbegünstigt dargestellt (siehe Karte 7, GRLP 
WM, 2008). 

• Das Plangebiet weist im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit des Landschaftsbil-
des eine mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit auf (siehe Karte 8, GLRP WM, 
2008). Die Funktionsbewertung der landschaftlichen Freiräume ist mit Stufe 1-
gering bewertet.  
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• Der Poischower Mühlenbach, nördlich des Plangebietes und die Stepenitz, 
westlich des Plangebietes sind als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(GGB) DE 2132-303 „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ aus-
gewiesen. Ebenso ist dieser Bereich als Europäisches Vogelschutzgebiet 
(SPA) DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-Maurine“ 
gekennzeichnet (siehe Karte 10, GLRP WM, 2008).  

• Nordöstlich des Plangebietes befindet sich das Naturschutzgebiet 280 „Kalk-
flachmoor und Mergelgruben bei Degtow“ (siehe Karte 11, GLRP WM, 2008). 

 
Generell kann dem Gebiet zwischen Grevesmühlen und Upahl aufgrund der Auswei-
sung von Gewässerabschnitten als Natura 2000-Gebiete eine mittlere Bedeutung in 
Bezug auf den Naturschutz zugeordnet werden. Die wertvollen Naturbereiche befin-
den sich außerhalb des Plangebietes.  
 
2.2.3 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) 
 
Als wichtige übergeordnete Planung wird das Landesraumentwicklungsprogramm 
Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 09. Juni 2016 berücksichtigt. Es dient als 
„querschnittsorientierte und fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die 
nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Landes im Interesse seiner Men-
schen“ (LEP M-V, 2016, S. 17). 
Im LEP M-V werden der Stadt Grevesmühlen unterschiedliche Funktionen zugeordnet. 
Grevesmühlen wird zum einen als Mittelzentrum ausgewiesen: „Mittelzentren sollen 
als regional bedeutsame Infrastrukturstandorte gesichert und weiterentwickelt werden. 
Sie sollen in ihrer Funktion als Wirtschafts- und Arbeitsstandorte gestärkt werden“ 
(LEP M-V, S. 26). Das LEP M-V weist den Mittelzentren eine herausragende Funktion 
als wichtige Standorte für Wirtschaft, Handel, Dienstleistungen und Verwaltung im 
Land zu. Hier konzentrieren sich Arbeitsplätze und Versorgungseinrichtungen, Dienst-
leister und Verwaltungen, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Bildungs- und So-
zialeinrichtungen in zumutbarer Entfernung von den Lebens- und Wohnstandorten der 
Bevölkerung. Die Nachbargemeinde Upahl befindet sich zudem im Nahbereich des 
Mittelzentrums Grevesmühlen. 
 
Vorteile der Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl sind dabei 
die Anbindung an das internationale Straßennetz über die Bundesautobahn 20 sowie 
an das internationale Eisenbahnnetz. Dies sind unter anderem Gründe für die Auswei-
sung eines Standortes für die Ansiedlung klassischer Industrie- und Gewerbeunter-
nehmen im Bereich der Autobahnabfahrt Grevesmühlen-Upahl. Im LEP M-V von 2016 
wurde der Standort in die Auflistung der Standorte für die Ansiedlung klassischer In-
dustrie- und Gewerbeunternehmen aufgenommen, da nach Prüfung des Standortes 
die folgenden Kriterien erfüllt werden: 
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Abb. 2: Kriterien für eine zusätzliche Aufnahme in die Kategorie „Standorte für die Ansiedlung klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen, LEP M-V, S. 51. 

 
Als Ziel der Raumordnung wird dazu unter Punkt 4.3.1 (2) Z LEP M-V folgendes defi-
niert: 
„An diesen Standorten hat die gewerbliche und industrielle Nutzung Vorrang vor an-
deren Nutzungen. Soweit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben, 
Funktionen und Nutzungen die Belange der gewerblichen und industriellen Nutzung 
beeinträchtigen, sind diese auszuschließen“ (LEP M-V, S. 50). 
Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben der Raumordnung und Landes-
planung und sind gemäß LEP M-V abschließend abgewogen und zu beachten (vgl. 
LEP M-V, S. 18). Die Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde 
Upahl kommen mit der vorliegenden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht 
nach, ein Gewerbe- und Industriestandort zu entwickeln. Im Rahmen der Bebauungs-
pläne wird zudem eine Standortanalyse der beiden Gemeinden durchgeführt. 
 
Weiterhin liegt die Stadt Grevesmühlen in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus im Hin-
terland der Ostseeküste. Die Stadt hat hier die Aufgabe, sowohl touristische Infrastruk-
tur als auch Beherbergungskapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Greves-
mühlen ist zwar bestrebt, auch touristische Einrichtungen auszubauen, sofern der Be-
darf besteht. Im Bebauungsplan Nr. 49 wird diese Funktion jedoch nur untergeordnet 
betrachtet. Touristische Einrichtungen und Beherbergungsangebote haben vor allem 
in den benachbarten Gemeinden an der Küste Priorität. 
Darüber hinaus liegt das Stadtgebiet in einem großräumig festgelegten Vorbehaltsge-
biet Landwirtschaft. In diesen Gebieten sollen dem Erhalt und der Entwicklung land-
wirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beigemes-
sen werden. Die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen darf ab der Wertzahl 50 nicht 
in andere Nutzungen umgewandelt werden. Hiervon sind die in einem wirksamen Flä-
chennutzungsplan dargestellten Bauflächen ausgenommen. Des Weiteren erläutert 
das LEP M-V, dass eine weitere Ausnahme die ausgewiesenen landesweiten und re-
gional bedeutsamen gewerblichen und industriellen Standorte bilden. Die Stadt Gre-
vesmühlen in Kooperation mit der Nachbargemeinde Upahl kommen mit der vorlie-
genden Planung somit ihrer landesplanerischen Pflicht nach, ein Gewerbe- und Indust-
riestandort zu entwickeln. 
 
Das Plangebiet liegt zudem in einem Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung. Im wei-
teren Planverfahren sind die Beeinträchtigungen der Trinkwasserschutzzonen IIIA/IIIB 
zu ermitteln und zu bewerten. Ein Ausnahmeantrag bei der zuständigen unteren Was-
serbehörde wird erarbeitet. Ggf. sind Schutzmaßnahmen durchzuführen. 
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Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg vom 31. August 2011 
werden die Zielstellungen der übergeordneten Landesplanung auf der regionalen 
Ebene konkretisiert. Es ergeben sich gegenüber dem LEP allerdings keine wesentli-
chen zusätzlichen Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung be-
züglich der vorliegenden Planung. 
 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 49 erfolgen umfangreiche Untersu-
chungen mit den betroffenen Natura 2000 - Schutzgebieten.  
 
2.2.4 Flächennutzungsplan 
 
Die Stadt Grevesmühlen verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan i.d.F. der 
6. Änderung. Im wirksamen Flächennutzungsplan wird der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 49 teilweise als Fläche für die Landwirtschaft und teilweise im west-
lichen Randbereich als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung der Landschaft dargestellt. Die Darstellungen des wirksamen Flächennut-
zungsplanes decken sich somit nicht mit den Zielen des Bebauungsplanes Nr. 49. 
 
Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, befindet sich die 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen parallel zum hier 
behandelten Bebauungsplan im Aufstellungsverfahren.  
 
2.2.5 Landschaftsplan 
 
Für die Stadt Grevesmühlen liegt ein Landschaftsplan vor. Aufgrund der Veränderun-
gen in Natur und Landschaft, die durch die vorliegende Planung entstehen, erfolgte 
die 1. Änderung des Landschaftsplanes der Stadt Grevesmühlen für den planungsre-
levanten Bereich parallel zu den Bauleitplänen. 
 
Die zusammenfassende Bewertung und Konfliktdarstellung, die sich aus der 1. Ände-
rung des Landschaftsplanes ergeben, sind nachfolgend dargestellt. 
 
Für die einzelnen Schutzgüter wird nachfolgend eine zusammenhängende Bewertung 
vorgenommen. Dabei wird den bewerteten Flächen je Schutzgut ein Punktwert zuge-
wiesen. Für die Punktzahl wurde eine 5-stufige Skala gewählt. Da für die Schutzgüter 
teilweise eine unterschiedliche Skalierung vorgenommen wurde (siehe Tabelle), 
wurde eine praktikable Zuordnung auf maximal 5 Bewertungsstufen vorgenommen.  
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Für die Schutzgüter ergibt sich folgende Punktzuweisung: 
 
Tab. 2: Punktzuweisung der Schutzgüter, Quelle: 1. Änderung des Landschaftsplanes der Stadt Gre-
vesmühlen (Stand Entwurf 16.03.2023). 
Bewertung Punkte Boden Wasser Bio-

tope 
 
 

Arten- und 
Lebensraum-
potenzial 

Land-
schafts-
bild 

landsch. 
Frei-
räume 

Ohne Wer-
tung 

0    x  x 

Gering bis 
mittel 

1  x 0 x  x 

mittel 2    x   

Mittel bis 
hoch 

2 x  1  x  

hoch 3   2    

Hoch – sehr 
hoch 

4  x* 3    

Sehr hoch 5   4    

(*) – Feuchtbiotope 
 
Die vergebenen Punkte je Flächeneinheit wurden addiert und gleichfalls wieder 5 Grö-
ßenklassen zugeordnet. Die Größenklassenzuordnung wurde wie folgt vorgenommen: 
 
Tab. 3: Größenklassenzuordnung der Schutzgüter, Quelle: 1. Änderung des Landschaftsplanes der 
Stadt Grevesmühlen (Stand Entwurf 16.03.2023). 
Punktzahl Größenklasse Bewertung Bemerkung / Lage im Gebiet 

0 - 5 
I 

Sehr gering Bebaute Ortslagen, Gewerbeflächen und 
Verkehrsflächen, allg. bebaute Flächen, 
Ackerflächen mit geringer Habitatqualität 

6 - 8 
II 

gering Überwiegend Ackerflächen, Intensivgrün-
land und Siedlungsgrün 

9 - 11 

III 

Gering bis 
mittel 

Frischgrünland und Gehölzstrukturen in 
der Feldflur außerhalb von größeren Frei-
räumen, Ruderalfluren und degradierte 
Feuchtstandorte 

12 - 15 IV mittel Feuchtbiotope, Gewässer 

> 15 V hoch Nicht vorhanden 

 
In der Bundeskompensationsverordnung wird eine Einteilung in 6 Stufen wie folgt emp-
fohlen: 
 
1. sehr gering:  Biotopwerte 0 bis 4, 
2. gering:   Biotopwerte 5 bis 9, 
3. mittel:   Biotopwerte 10 bis 15, 
4. hoch:   Biotopwerte 16 bis 18, 
5. sehr hoch:  Biotopwerte 19 bis 21, 
6. hervorragend:  Biotopwerte 22 bis 24. 
 
Dieser Empfehlung konnte aber aus verschiedenen Gründen nicht gefolgt werden. Die 
Bewertung der einzelnen Schutzgüter in der LINFOS-Datenbank erfolgt in der Regel 
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4-stufig, die Bewertung der Biotoptypen nach den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ 5-
stufig. Eine andere Einteilung, insbesondere der Bewertung der Biotoptypen erfordert 
eine vollständige Neudefinition der Bewertungseinheiten für die Biotoptypen. Dies ist 
auf der Ebene des Landschaftsplanes aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Bio-
toptypen und der Kartiergenauigkeit nicht möglich. 
Weiterhin wurde in diesem Änderungsbereich nur ein kleiner Flächenausschnitt be-
handelt, in dem standortbedingt nur relativ geringe Bewertungen möglich waren. Um 
hier Unterschiede herausstellen zu können, wurden deshalb Zwischenstufen für die 
Bewertung gewählt. 
 
Im vorhandenen Landschaftsplan der Stadt Grevesmühlen erfolgte lediglich eine Be-
wertung der Biotoptypen. Eine zusammenfassende Bewertung aller Schutzgüter er-
folgte nicht. Vergleichsweise wurden die entsprechenden Bewertungen in Abb. 21 und 
Abb. 22 deshalb nochmal gegenübergestellt. 
 

 
Abb. 3: Bewertung der Biotoptypen für den Änderungsbereich (Landschaftsplan GVM 2008) 
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Abb. 4: Bewertung der Biotoptypen für den Änderungsbereich (Änderungsbereich Landschaftsplan 
GVM 2023) 

 
Auch unter Berücksichtigung einer aktualisierten Biotopkartierung sowie auch neuer 
Kartieranleitungen und Bewertungskriterien hat sich im Vergleich zum Jahr 2008 die 
Bewertung nur unwesentlich verändert. Eine deutliche Verbesserung der Biotopwerte 
ist in den langjährig entwickelten Frischgrünlandflächen auszumachen. 
 
Das Ergebnis der zusammenfassenden Bewertung der Schutzgüter ist in Abbildung 
23 dargestellt. Die Schwerpunktbereiche für den Naturschutz sind hier sehr deutlich 
sichtbar.  
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Abb. 5: Gesamtbewertung Schutzgüter (5-stufige Skalierung gem. Tabelle) 

 
Nachfolgend werden die Hauptnutzungskonflikte im Plangebiet tabellarisch zusam-
mengefasst.  
Mit der Konfliktdarstellung werden negative Auswirkungen vorhandener und geplan-
ter Nutzungen auf die Schutzgüter wiedergegeben. 
Die Schutzgüter werden wie folgt abgekürzt: 
 
A Arten und Biotope 
B Boden 
W Wasser 
K Klima / Luft 
L Landschaftsbild 
S Siedlung / Mensch 
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Landwirtschaft 
 

 Konfliktpunkt bzw. 
Lage des Konflikt-
punktes 

Konfliktbeschreibung Be-
troffene 
Schutz-
güter 

Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Ver-
minderung bzw. Besei-
tigung des Konfliktes / 
der Beeinträchtigung 

allge-
mein 

Ackerbewirtschaf-
tung entlang von 
Fließgewässern, im 
Bereich von Hohlfor-
men, Gehölzen und 
sonstigen Klein-
strukturen 

Beeinträchtigung und Ver-
nichtung wertvoller Bio-
tope und Lebensräume 
durch Eintrag von Nähr-
stoffen und Pflanzen-
schutzmitteln sowie inten-
siver Nutzung; Entwässe-
rung 
 

A, B, W Schaffung von Pufferzo-
nen entlang von Fließge-
wässern (Ohne Nutzung 
bzw. Extensivnutzung, 
Verzicht auf Pflanzen-
schutzmittel und Dünger) 

allge-
mein 

Intensive, großräu-
mige Ackerbewirt-
schaftung 

Gefahr von Winderosion: 
Belastung des Bodens 
und Grundwassers durch 
Nährstoff- und Pestizidei-
nträge; 
Verarmung der Land-
schaft; 
Fehlender Biotopverbund; 
Verinselung von Lebens-
räumen 

A, B, W, L Kleinräumigere Bewirt-
schaftung; 
Umstellung auf ökologi-
schen Landbau oder 
Grünlandnutzung; 
Anlegen von Hecken-
strukturen und Feldgehöl-
zen 

allge-
mein 

Anbau genverän-
derter Ackerfrüchte 

Ausbreitung nicht kontrol-
lierbar,  
Verdrängung und Verän-
derung heimischer Arten, 
Anbaugebiete extrem ho-
mogen durch großflächi-
gen Einsatz von Insektizi-
den und Herbiziden 

A, B, W, L Verzicht auf Anbau gen-
veränderter Feldfrüchte 

allge-
mein 

Gesamtes nördli-
ches Gemeindege-
biet 

Verlust von Magerrasen 
durch Nutzungsauflas-
sung 

A Extensive Pflege von Tro-
ckenstandorten 

 
Konkrete Konfliktpunkte und Maßnahmenableitungen lassen sich aufgrund der ge-
ringen Größe des Änderungsgebiets auf dieser Fläche nicht herleiten. Allgemein 
besteht natürlich ein Strukturdefizit, das durch Anpflanzungen von Hecken und Ein-
zelgehölzen beseitigt werden könnte. Allerdings sind die Ackerflächen auch poten-
zielle Rastflächen, so dass hier ein möglicher naturschutzfachlicher Widerspruch 
lokal abzuklären wäre. 
 
Forstwirtschaft / Gehölze 
 
Im Änderungsbereich kein Nutzungskonflikt, da keine Waldflächen vorhanden sind 
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Fischerei und Jagd 
 

 Lage des Kon-
fliktpunktes 

Konfliktbeschreibung Be-
troffene 
Schutz-
güter 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verminde-
rung bzw. Beseitigung 
des Konfliktes / der Be-
einträchtigung 

allge-
mein 

Gesamtes Plan-
gebiet 

Invasive Arten, insbeson-
dere Marderhund 

A,  verstärkte Bejagung invasi-
ver Arten 

 
Konkrete Konfliktpunkte und Maßnahmenableitungen lassen sich aufgrund der gerin-
gen Größe des Änderungsbereiches auf dieser Fläche nicht herleiten. 
 
 
Wasserwirtschaft / Hydrologie 
 

 Lage des Kon-
fliktpunktes 

Konfliktbeschreibung Be-
troffene 
Schutz-
güter 

Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung, Ver-
minderung bzw. Beseiti-
gung des Konfliktes / 
der Beeinträchtigung 

allge-
mein 

Entwässerungs-
gräben 

Entwässerung hydromor-
pher Böden – Mineralisa-
tion, Veränderung natürli-
cher Vegetationsstrukturen 

W, B, A, L Rückbau 

 
Konkrete Konfliktpunkte und Maßnahmenableitungen lassen sich aufgrund der ge-
ringen Größe des Änderungsbereiches des landschaftsplanes auf dieser Fläche 
nicht herleiten. 
 
Tourismus und Erholung 
 
Sowohl konkrete als auch allgemeine Konfliktpunkte und Maßnahmenableitungen 
lassen sich aufgrund der geringen Größe des Änderungsgebiets sowie der unterge-
ordneten Bedeutung des Gebietes für Tourismus und Erholung auf dieser Fläche 
nicht herleiten. 
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Siedlung, Industrie und Gewerbe 
 
 Konfliktpunkt oder 

Lage des Konflikt- 
punktes 

Konfliktbeschreibung Betroffene 
Schutzgü-
ter 
 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verminderung 
oder Beseitigung des Kon-
fliktes/ der Beeinträchtigung  

S01 Neuer Gewerbestand-
ort B-Plan Nr. 49 „In-
terkommunales Ge-
werbegebiet“ 

Geplante Gewerbe-
fläche auf Ackerfläche 
 
Natura 2000-Gebiete 
in 650m Entfernung,  
 
Betroffenheit von ge-
schützten Biotopen 
(Hecke) 
 
Landschaftsbild und 
Verbrauch von freiem 
Landschaftsraum 
 
Verlust von ertragrei-
chen landwirtschaftli-
chen Nutzflächen 

B, L, (W) (K) Prüfung auf Verträglichkeit mit 
Schutzzwecken nahegelegener 
Natura 2000-Gebiete 
 
Prüfung auf Beeinträchtigung 
wertvoller und geschützter Bio-
tope im Planwirkbereich – funktio-
neller Ausgleich 
 
 
 

 
Verkehr 

 
 Lage des Kon-

fliktpunktes 
Konfliktbeschreibung Be-

troffene 
Schutz-
güter 

Mögliche Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verminde-
rung bzw. Beseitigung 
des Konfliktes / der Be-
einträchtigung 

V01 Bundesautobahn 
20 

Zerschneidungsachse, all-
gemein Beeinträchtigung 
Fauna (Störung, Tötung) 
Landschaftsbild 
Lärm-, Licht- und Schadstof-
femissionen 

A, L, K, S -  

allge-
mein 

Kreisstraßen / 
Bundes- und 
Landesstraßen 
Ortsdurchfahr-
ten 

Erhöhung der Verkehrsin-
tensität, 
Beeinträchtigung Fauna 
(Störung, Tötung) 
Lärm-, Licht- und Schad-
stoffemissionen 

K, A, S - 

 
Abfallwirtschaft 

 
Konkrete Konfliktpunkte und Maßnahmenableitungen lassen sich aufgrund der gerin-
gen Größe des Änderungsbereiches auf dieser Fläche nicht herleiten. 
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Energiewirtschaft / Rohstoffgewinnung 

 
Im Änderungsbereich des Landschaftsplanes ergeben sich derzeit keine Konflikt-
punkte bezüglich dieser Raumnutzung. 
 

 
Abb. 6: Ausschnitt aus der Konfliktkarte zum Landschaftsplan (2008) – ohne Darstellung konkreter Kon-
fliktbereiche für das Änderungsgebiet 

 
2.3 Schutzgebiete und Schutzobjekte 
 
2.3.1 Schutzgebiete 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete. 
Schutzgebiete in der Umgebung des Plangebietes: 

• NSG Nr. N 280 „Kalkflachmoor und Mergelgruben bei Degtow“ (Entfernung 
ca. 730 m)  

• Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2132-303 „Stepenitz-, Ra-
degast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ (Entfernung zum Plangebiet 
ca. 730 m) 

• EU – Vogelschutzgebiet (SPA) DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlen-
bach-Radegast-Maurine“ (Entfernung zum Plangebiet ca. 650 m)  

 
Aufgrund der mittelbaren Betroffenheit von Schutzgebieten sind weitere Untersuchung 
erforderlich. Diese werden im Folgenden benannt:  
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- Unterlagen zur Natura 2000 Verträglichkeit für die Schutzgebiete GGB DE 
2132-303 „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ und SPA DE 
2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-Maurine“  

Unterlagen zur Natura 2000 Verträglichkeit  
Zeitgleich mit Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 bzw. der parallel erarbeiteten 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgen Untersuchungen zur Natura 2000 
Verträglichkeit der vorliegenden Planung. 
 
Diese Untersuchungen beziehen sich auf das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung DE 2132-303 „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ und das Eu-
ropäische Vogelschutzgebiet DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Rade-
gast-Maurine“. Die Natura 2000-Prüfungen sind als Anlage diesem Dokument beige-
fügt. 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat sich insbesondere mit den betriebsbedingten Auswirkun-
gen des Lärms, der durch die Gewerbebetriebe verursacht wird, sowie mit Auswirkun-
gen auf den Poischower-Mühlenbach, der nördlich des Plangebietes zum GGB gehört, 
auseinandergesetzt 
 
2.3.2 Schutzobjekte 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich folgende gemäß § 20 NatSchAG M-V unter 
Schutz stehende Biotope: 

- NWM09255 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – am südlichen 
Rand des Plangebietes 

- NWM09266 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – am südöstlichen 
Rand des Plangebietes 

 
In einem Umkreis von ca. 50 m (Wirkzone I) befinden sich 3 gemäß § 20 NatSchAG 
M-V geschützte Biotope: 

- NWM09261 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – südöstlich direkt 
angrenzend an das Plangebiet 

- NWM09261 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – südöstlich direkt 
angrenzend an das Plangebiet 

- NWM09254 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – südwestlich direkt 
an das Plangebiet angrenzend 

 
In einem Umkreis von ca. 200 m (Wirkzone II) befinden sich 9 gemäß § 20 NatSchAG 
M-V geschützte Biotop: 

- NWM09276 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation (Kar-
tierungsjahr 1996) – nördlich des Plangebietes in ca. 170 m Entfernung 

- NWM09290 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1996) – nordöstlich des 
Plangebietes in ca. 150 m Entfernung 

- NWM09285 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1996) – nordöstlich des 
Plangebietes in ca. 60 m Entfernung, größere Ausprägung als zur Biotopkartie-
rung 1996 und verbunden mit dem Biotop NWM 09288 
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- NWM09288 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1996) – nordöstlich des 
Plangebietes in ca. 130 m Entfernung, größere Ausprägung als zur Biotopkar-
tierung 1996 und verbunden mit dem Biotop NWM 09285 

- NWM09277 – Naturnahes Feldgehölz (Kartierungsjahr 1996) – östlich des Plan-
gebietes in ca. 150 m Entfernung 

- NWM09263 – Stehendes Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation (Kar-
tierungsjahr 1996) – südöstlich des Plangebietes in ca. 100 m Entfernung 

- NWM09254 – Naturnahe Feldhecke (Kartierungsjahr 1996) – westlich des Plan-
gebietes in ca. 115 m Entfernung 

- NWM09267 - Naturnaher und unverbauter Bach- und Flussabschnitt, ein-
schließlich der Ufervegetation (Kartierungsjahr 1996) – nordwestlich des Plan-
gebietes in ca. 175 m Entfernung 

- Röhricht (Bei der Biotopkartierung für den Bebauungsplan Nr. 9 aufgenommen) 
– westlich des Plangebietes in ca. 100 m Entfernung  

 
Innerhalb des Plangebietes ist am Plangebietsrand eine geschützte Heckenstruktur 
vorhanden. Zum einen handelt es sich um eine Hecke, die an der südlichen Grenze 
des Geltungsbereiches verläuft und im Geoportal MV nach der Kartierung aus dem 
Jahr 1996 noch als Hecken aufgenommen wurde. Zum anderen befindet sich ein Soll 
innerhalb des Plangebietes in dem Bereich (südöstliches Plangebiet), der als Fläche 
für einen Teilausgleich genutzt wird. Die Hecke kann im Zuge der Planung teilweise 
erhalten werden. Unter Berücksichtigung der Biotopkartierung im Zusammenhang mit 
der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9 konnten weitere gesetzlich geschützten 
Biotope bzw. Veränderungen der vorhandenen gesetzlich geschützten Biotope festge-
stellt werden. 
 
Im Umfeld des Plangebietes befinden sich mehrere Feldgehölze, Feldhecken und 
Kleingewässer. Zudem befindet sich der Bachlauf des Poischower Mühlenbachs im 
nahen Umfeld des Geltungsbereiches. 
 
Gemäß § 20 Abs. 1 sind Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Verän-
derung des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhalti-
gen Beeinträchtigung der benannten geschützten Biotope führen, unzulässig: 
 
Aufgrund der mittelbaren und unmittelbaren Betroffenheit von gesetzlich geschützten 
Biotopen (Wirkzone I) wird im Rahmen des Entwurfsverfahrens ein Antrag auf Aus-
nahmegenehmigung von den Verboten des § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V bei der unte-
ren Naturschutzbehörde eingereicht.  
 
In § 20 Abs. 3 NatSchAG M-V werden die Ausnahmen von den Verboten des gesetz-
lichen Biotopschutzes geregelt. Demnach kann die untere Naturschutzbehörde auf An-
trag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Beeinträchtigungen der Biotope aus-
geglichen werden können oder die Maßnahme aus überwiegenden Gründen des Ge-
meinwohls notwendig ist. Im vorliegenden Fall ist die Maßnahme aus überwiegenden 
Gründen des Gemeinwohls notwendig. 
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3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
3.1 Grundlagen und Methodik der Umweltprüfung 
 
Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt auf Grundlage der 
im § 2 Absatz 4 BauGB benannten Aspekte. Demnach wird für die Belange des Um-
weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchgeführt, in der 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen unter Beachtung der Anlage 1 
(zu § 2 Absatz 4 und §§ 2a und 4c) ermittelt werden. Nachstehend erfolgt eine Be-
standsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Ba-
sisszenario) schutzgutbezogen. Die Bewertungskriterien für die einzelnen Schutzgüter 
sind jeweils vorangestellt. Im Anschluss wird eine Prognose über die Entwicklung des 
Umweltzustandes bei der Durchführung der Planung dargestellt. Ebenso wird die vo-
raussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
beschrieben und bewertet.  
 
3.2 Schutzgut Mensch 
 
3.2.1 Bewertungskriterien 
 

- Lärmimmissionen 
- Visuelle Wahrnehmung 
- Erholungsnutzung 
- Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

 
3.2.2 Basisszenario 
 
Das Schutzgut Mensch umfasst die Beurteilung der Aspekte Leben, Gesundheit und 
Wohlbefinden des Menschen. Die räumliche Erfassung der Umwelt für das Schutzgut 
Mensch orientiert sich an den Grunddaseinsfunktionen des Menschen - Wohnen, Ar-
beiten, Versorgung, Bildung, in Gemeinschaft leben und sich erholen. Diese Funktio-
nen werden überwiegend innerhalb von Siedlungsbereichen realisiert. Als Flächen mit 
freizeitrelevanter Infrastruktur innerhalb von Siedlungsräumen, die für die Erholung der 
Wohnbevölkerung oder als Standort freizeitinfrastruktureller Einrichtungen Bedeutung 
haben, kommen Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, spezielle Freizeitanlagen (Sport-
plätze, Freibäder, etc.) sowie Flächen für die naturbezogene Erholungsnutzung wie 
Wald- und Seengebiete, in Betracht. 
 
Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen eine intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche.  
 
Lärmemissionen 
Zur Beurteilung der Lärmsituation in diesem Bereich und die nähere Umgebung des 
Plangebietes wird zum Entwurf eine Schalltechnische Untersuchung vom Büro Akustik 
Labor Nord angefertigt. Diese Untersuchung bezieht Geräuschimmissionen durch 
Straßenverkehr und Gewerbe mit ein.  
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Ergänzende Untersuchungen werden bezüglich der Lärmbelastung auf das Europäi-
sche Vogelschutzgebiet im Rahmen der Unterlage zur Natura 2000-Verträglichkeit für 
das SPA durchgeführt. Diese beziehen sich jedoch im Wesentlichen auf die Beein-
trächtigungen empfindlicher Vogelarten und werden somit unter Schutzgut Tiere und 
Pflanzen behandelt.  
 
Visuelle Wahrnehmung  
Die nächste Wohnbebauung befindet sich südöstlich in ca. 380 m Entfernung zum 
Plangebiet. Diese Wohnnutzung wird aufgegeben bevor das Großgewerbegebiet ent-
steht. Südöstlich des Geltungsbereichs befindet sich in ca. 340 m ein Gewerbebetrieb. 
Die nächstgelegene Ortslage Groß Pravtshagen befindet sich in ca. 800 m Entfernung, 
östlich des Geltungsbereichs. Südlich des Plangebietes schließt sich eine intensiv ge-
nutzte Ackerfläche an, welche im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde 
Upahl für den interkommunalen Großgewerbestandort überplant wird. Im Westen 
grenzt der Geltungsbereich an den Poischower Mühlenbach und im Norden schließt 
sich eine intensiv genutzte Ackerfläche an. 
 
Erholungsnutzung 
Das Plangebiet selbst besitzt aufgrund der aktuellen Ausprägung und Nutzung keine 
Eignung als Erholungsraum.  
 
3.2.3 Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Lärmemissionen 
Mit der Entwurfserarbeitung wird eine Schalltechnische Untersuchung durch das Akus-
tik Labor Nord durchgeführt und die Ergebnisse werden im Umweltbericht ergänzt. 
 
Visuelle Wahrnehmung  
Mit der Überplanung erfolgt die Bebauung einer Ackerfläche. Durch die Bebauung 
kommt es zu einer Verschlechterung der visuellen Wahrnehmung. Die nächste Orts-
lage befindet sich allerdings in ca. 800 m Entfernung. Aufgrund der Entfernung wird 
die Beeinträchtigung der visuellen Wahrnehmung gemildert. Zudem sind bereits Stö-
rungen der visuellen Wahrnehmung durch die naheliegende Autobahn, die Landes-
straße und mehrere Windkraftanlagen vorhanden. Zur Gestaltung des Gewerbegebie-
tes verläuft zwischen dem Plangebiet und der Landesstraße ein Grünstreifen. Dieser 
ist als Blühstreifen zu entwickeln. Diese Beeinträchtigung wird unter dem Schutzgut 
Landschaftsbild ausführlich betrachtet und bewertet. 
 
Erholungsnutzung 
Die Freizeit- und Erholungsnutzung ist für die Umsetzung der Planungsziele unbedeu-
tend. Das Plangebiet erhält mit der Durchführung der Planung keine Freizeit- und Er-
holungsfunktion.  
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3.2.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Das Plangebiet unterliegt aktuell, mit der Ausnahme der Bewirtschaftung der Ackerflä-
che, kaum einer menschlichen Nutzung.  
 
Bei einer Nichtdurchführung der Planung blieben Lärm- und Lichtimmissionen sowie 
die visuelle Wahrnehmung des Plangebietes unverändert.  
 
3.2.5 Bewertung – Schutzgut Mensch 
 
Mit der Umsetzung der Planung steht die Schaffung eines Großgewerbestandortes mit 
optimaler Verkehrsanbindung im Vordergrund. Mit der Entwurfserarbeitung erfolgt eine 
schalltechnische Untersuchung. Die visuelle Wahrnehmung des Plangebietes wird 
durch die Errichtung des Gewerbegebietes beeinträchtigt. Es werden im Rahmen des 
Bebauungsplanes Festsetzungen getroffen, die die visuellen Beeinträchtigungen mi-
nimieren. 
 
3.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
 
3.3.1 Bewertungskriterien 
 
Tiere 

➢ Vorkommen gefährdeter Arten 
➢ Vielfalt von Tieren  

 
Pflanzen 

- Baumbestand/Biotope mit gesetzlichem Schutzstatus 
- Geschützte Pflanzen 
- Biotoptypen  

 
Biologische Vielfalt 

➢ Naturnähe 
➢ Vielfalt  
➢ Biotopverbund 
➢ Lage in Schutzgebieten 

 
3.3.2 Basisszenario 
 
Tiere 
 
Naturschutzrechtliche Bewertung der Erheblichkeit des Vorhabens 
 
Bei baulichen Planvorhaben sind artenschutzrechtliche Belange zu berücksichtigen. 
Es ist abzuprüfen, inwiefern das Planvorhaben Auswirkungen auf europarechtlich ge-
schützte Tier- und Pflanzenarten hat. 
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In § 44 Bundesnaturschutzgesetz Abs.1 Nr.1- 4 ist Folgendes dargelegt: 
 
Es ist verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
In § 44 BNatSchG ist weiterhin jedoch auch Folgendes vermerkt: 

- Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder euro-
päische Vogelarten betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 
1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 

- Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird.  

- Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden.  

- Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstoß gegen die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote nicht vor.  

- Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vorbereitung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  

 
Somit sind nachfolgende Arten zu berücksichtigen: 

- sämtliche europäische Vogelarten gemäß Art. 1 VogelSchRL und den dazuge-
hörigen Anlagen einschl. regelmäßig auftretende Zugvögel n. Art. 4 Abs. 2 Vo-
gelSchRL, 

- sämtliche Arten des Anhangs IV a FFH-RL, 
- Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV b der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Arten. 
Nach Vogelschutzrichtlinie (VogelSchRL) Artikel 1 unterliegen alle europäischen wild-
lebenden Vogelarten den gesetzlichen Bestimmungen der Vogelschutzrichtlinie. Ent-
sprechend ist § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) anzuwenden. 
 
Auswirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Arten und Artengruppen 
 
Innerhalb des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB) wird für alle europarecht-
lich geschützten Arten (alle Tier- und Pflanzenarten der Anhänge II und IV der FFH-
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Richtlinie und alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 Vogelschutzrichtlinie) sowie 
für sämtliche weitere streng geschützten Arten geprüft, ob Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 BNatSchG zu treffen sind.  
 
Sollten geschützte Arten betroffen sein, so ist zu prüfen, ob sich der Erhalt der lokalen 
Populationen durch die Förderung der ökologischen Funktionalität sichern lässt (CEF-
Maßnahmen). 
Letztendlich ist zu überprüfen, ob eventuelle Voraussetzungen für eine Befreiung nach 
§ 67 BNatSchG gegeben sind. Für Vorhaben innerhalb der Bebauungsplanung ist ge-
mäß § 45 Abs. 7 BNatSchG die nach Landesrecht berechtigte Behörde für die even-
tuelle Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zuständig.  
Sollte sich der Erhaltungszustand einer europarechtlich geschützten Art trotz Kompen-
sationsmaßnahmen verschlechtern, ist eine Baumaßnahme unzulässig. 
 
Zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange wird zum Entwurf von dem Gut-
achterbüro STADT LAND FLUSS PARTNERSCHAFT mbB HELLWEG & HÖPFNER 
mit Sitz in Rabenhorst ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Im Rahmen 
des Vorentwurfes wurde eine artenschutzfachliche Ersteinschätzung durchgeführt. 
Diese Ersteinschätzung zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 legt dar, inwie-
weit diesbezüglich gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG grundsätzlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten (Europäische Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) 
vom Vorhaben betroffen sein können, ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrag. Dieser wird mit dem Entwurf des Bebauungsplanes 
vorgelegt. 
 
Pflanzen 
Baumbestand 
Gemäß Baumschutzkompensationserlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz vom 15. Oktober 2007 ist der Bestand an geschützten 
Bäumen für das Plangebiet zu erheben. Neben der vorliegenden Vermessungsgrund-
lage wurden Bestandserfassungen im Plangebiet durchgeführt. 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Behandlung von gesetzlich geschützten Bäumen 
bildet der § 18 des Naturschutzausführungsgesetzes des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern (NatSchAG M-V). 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Bäume vorhanden, die gemäß § 18 NatSchAG 
M-V gesetzlich geschützt sind. 
 
Geschützte Pflanzen 
Von den in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden nach Anhang IV der FFH-RL 
geschützten Pflanzenarten sind im Ergebnis der Überblickskartierung im Rahmen der 
artenschutzfachlichen Untersuchungen keine auf der zur Bebauung vorgesehenen 
Fläche zu erwarten. Das Vorkommen von in Anhang IV aufgeführten Moos- und Flech-
tenarten ist für Mecklenburg-Vorpommern nicht bekannt und daher für eine weitere 
Prüfung nicht relevant. 
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Biotoptypen  
Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanes wurde eine Biotoptypenkartierung 
durch das Büro STADT LAND FLUSS PARTNERSCHAFT mbB HELLWEG & 
HÖPFNER mit Sitz in Rabenhorst erstellt. Der wesentliche Teil des Plangebietes wird 
durch den Biotoptyp Lehmacker charakterisiert. Dieser Biotoptyp besitzt eine geringe 
Wertigkeit. 
 
Biologische Vielfalt 
Im Bereich der Ackerfläche mit einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung kann die 
biologische Vielfalt als gering eingestuft werden.  
 
Eine höhere Bewertung in Bezug auf die biologische Vielfalt ist den Heckenstrukturen 
zuzuordnen.  
 
3.3.3 Prognose und Bewertung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Tiere 
 
Relevante Projektwirkungen 
 
Unter Beachtung der Fallkonstellationen (Punkt 7.1 bis 7.7) der „Hinweise zum gesetz-
lichen Artenschutz gem. § 44 BNatSchG bei der Planung und Durchführung von Ein-
griffen“ des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vor-
pommern werden nachfolgende Eingriffswirkungen abgearbeitet: 
 
➢ Gebäudeabbruch 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Gebäude vorhanden. Somit kommt es nicht zu 
einem Gebäudeabbruch und es sind keine artenschutzrechtlichen Maßnahmen not-
wendig um das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
verhindern. 
 
➢ Beseitigung von Bäumen, Hecken und Buschwerk 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches ist eine Hecke vorhanden.  
Soweit möglich bleibt diese Hecke erhalten. Dennoch ist mit der Umsetzung der Pla-
nungsziele ein geringer Anteil der Hecke für die neue Erschließungsstraße zu entneh-
men.  
 
Generell sind die Bestimmungen des § 39 BNatSchG zu beachten, wonach die Ent-
fernung von Gehölzen und sonstigen Vegetationsstrukturen nur außerhalb der Brutpe-
riode der Vögel (vom 01. Oktober bis 28. Februar) erfolgen darf. 
 
➢ Umnutzung von Flächen 
 
Mit der Umsetzung der Planungsziele findet eine komplette Neuordnung des Plange-
bietes statt. Aufgrund der bestehenden Habitatausstattung konnte die (potentielle) Be-
troffenheit der Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse und Amphibien ermittelt werden.  
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➢ Lärm 
 
Die Auswirkungen der Planung auf die im Umfeld vorhandenen sensibleren Bereiche 
des SPA werden in den Lärmuntersuchungen zum Entwurf berücksichtigt. 
 
Die Arten innerhalb der Heckenstruktur oder auf der derzeitigen Ackerfläche werden 
als wenig lärmempfindlich eingestuft. 
 
➢ Kollision von Tieren mit mobilen oder immobilen Einrichtungen 
 
Die Planung beinhaltet keine mobilen oder immobilen Einrichtungen, die zur Kollision 
mit Tieren führen können.  
 
Zusammenfassung Artengruppen - Abprüfung der Verbotstatbestände 
 
Säugetiere ohne Fledermäuse 
Im Ergebnis der Relevanzprüfung wurde ein Vorkommen von Säugetieren nach An-
hang IV der FFH-Richtlinie im Untersuchungsraum ausgeschlossen. Die in Mecklen-
burg-Vorpommern potentiell vorkommenden Arten, wie beispielsweise Fischotter 
(Lutra lutra), Biber (Castor fiber) und Haselmaus (Muscardinus avellanarius), sind auf-
grund fehlender Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht festzustellen. Für die 
Haselmaus fehlen im Plangebiet strauchbestandene geeignete Waldbereiche mit ei-
nem vorzugsweise hohen Haselanteil. 
Aufgrund der dargestellten Argumentation (Biotopausstattung, Nähe zum Siedlungs-
raum) ist keine Betroffenheit der Artengruppe Säugetiere gegeben. Eine Prüfung der 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG entfällt. 
 
Fledermäuse 
Bei den zu fällenden Bäumen kann eine Quartiereignung ohne weitere Vorabuntersu-
chung nicht ausgeschlossen werden. Sollten die Fällungen in der Zeit vom 1.11. bis 
zum 28.2. vorgenommen werden, kann eine Gefährdung der Fledermäuse ausge-
schlossen werden, da ausreichend große, innen hohle Bäume mit entsprechender Eig-
nung als Winterquartier im Plangebiet nicht vorkommen. Sollte die Fällzeitenbeschrän-
kung zugunsten der Fledermäuse nicht eingehalten werden können, kann eine Vora-
buntersuchung unmittelbar vor Fällung der betroffenen Gehölze durch ein geeignetes 
Gutachterbüro durchgeführt werden. Wenn keine Quartiere festgestellt werden sollten, 
können die Fällungen auch außerhalb des Zeitraums 1.11.-28.2. vorgenommen wer-
den. Werden bei der Kontrolle Fledermausquartiere nachgewiesen, sind die Fällungen 
bis zum Verlassen der Quartiere auszusetzen. Ggf. sind vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen (CEF-Maßnahmen) in Form des Angebotes von Ersatzquartieren („Fleder-
mauskästen“) erforderlich.  
 
Reptilien 
Ein Vorkommen von Reptilien im Plangebiet kann auf der Grundlage der 2022 durch-
geführten Gebietserfassungen und des Habitatpotentials aufgrund des Ackerstandor-
tes ausgeschlossen werden das Plangebiet bietet keine geeigneten Habitate für die 
nach Anhang IV der RRH-Richtlinie geschützten und in Mecklenburg-Vorpommern 
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vorkommenden Reptilienarten wie Zauneidechse, Europäische Sumpfschildkröte und 
Schling- bzw. Glattnatter. 
 
Das Eintreten eines Verbotstatbestandes nach § 44 BNatSchG ist somit auszuschlie-
ßen.  
 
Amphibien 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Laichgewässer oder sonstige maß-
gebliche Habitatbestandteile. Es handelt sich um die Schaffung eines Großgewerbe-
gebietes in einem derzeit im Wesentlichen als Ackerfläche genutzten Bereich 
Aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen (temporäre Gewässer, Klein- bzw. 
Stillgewässer) konnte im Ergebnis der Relevanzprüfung festgestellt werden, dass der 
Untersuchungsraum keine Bedeutung für Amphibien besitzt. Das Eintreten eines Ver-
botstatbestandes nach § 44 BNatSchG ist somit auszuschließen.  
 
Fische und Rundmäuler 
Die spezifischen Habitatansprüche der Artengruppe werden im Untersuchungsraum 
nicht erfüllt. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine relevanten Gewässer vorhan-
den. Das Vorkommen geschützter Arten im Plangebiet ist auszuschließen, zumal der 
Europäische Stör als einzige Anhang IV- Art dieser Artengruppe in Mecklenburg-Vor-
pommern als ausgestorben oder verschollen gilt.  
Aufgrund der dargestellten Argumentation ist keine Betroffenheit der Artengruppe Fi-
sche und Rundmäuler gegeben. Eine Prüfung der Verbotstatbestände gemäß  
§ 44 BNatSchG entfällt. 
 
Libellen 
Innerhalb des Plangebietes fehlen geeigneten Habitatstrukturen der nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie geschützten Libellenarten. Das Eintreten von Verbotstatbeständen 
nach § 44 BNatSchG Abs. 1 kann somit ausgeschlossen werden.  
 
Käfer 
Der planungsrelevante Bereich stellt kein geeignetes Habitat für Käferarten dar. Es 
fehlen blütenreiche Säume als Nahrungshabitat und geeignete Gehölze als 
Wohnstätte. Gerade die Arten Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Eremit (Os-
moderma eremita) sind auf das Vorhandensein älterer Gehölze, im Falle des Großen 
Eichenbocks speziell Eichen mit ausreichendem Mulmanteil, angewiesen. Der 
Schmalbindige Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) und die Schwimmkä-
fer-Art Breitrand (Dytiscus latissimus) benötigen hingegen permanent wasserführende 
Stillgewässer. 
Erhebliche Beeinträchtigungen durch Eintreten der nach § 44 BNatSchG festgelegten 
Verbotstatbestände sind auszuschließen. Die weitere Analyse potentieller Beeinträch-
tigungen entfällt.  
 
Tag- und Nachfalter 
Innerhalb des Plangebietes fehlen geeignete Habitatstrukturen der nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie geschützten Schmetterlingsarten. Es fehlen u.a. geeignete Futter-
pflanzen. Das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG Abs. 1 kann 
somit ausgeschlossen werden. 
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Weichtiere 
Der relevante Planungsbereich weist keine geeigneten Habitatstrukturen für die Arten-
gruppe der Weichtiere auf. Klare Stillgewässer, wie sie die zierliche Tellerschnecke 
(Anisus vorticulus) besiedelt, und schnell fließende Bäche als Habitat der Gemeinen 
Flussmuschel (Unio crassus) sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Erhebli-
che Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
können eindeutig ausgeschlossen werden. Eine Prüfung der Verbotstatbestände ge-
mäß § 44 BNatSchG entfällt.  
 
Brutvögel 
Für das gesamte Untersuchungsgebiet wurde im Jahr 2022 eine Brutvogelkartierung 
vorgenommen. Dabei wurden Arten der Gehölz-, Boden-, Fassaden-, Nischen- und 
Höhlenbrüter festgestellt. Die nachgewiesenen und potentiellen Brutvogelarten sind 
der artenschutzfachlichen Ersteinschätzung (siehe Anlage zum Umweltbericht) zu ent-
nehmen.  
 
Für Brutvögel sind FCS- Maßnahmen und Vermeidungsmaßnahmen notwendig, um 
den Verlust von Habitatstrukturen auszugleichen. Baudingte Störungen während der 
Rodungsarbeiten können durch Bauzeitenregelungen vermieden werden. Es ist im 
Wesentlichen der Erhalt von Gehölzbeständen vorgesehen.  
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Gegebenenfalls notwendige Vermeidungsmaßnahmen werden mit der Entwurfserar-
beitung und dem damit vollständig vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
ergänzt. 
 
Ausgleichsmaßnahmen 
Gegebenenfalls notwendige Ausgleichsmaßnahmen werden mit der Entwurfserarbei-
tung und dem damit vollständig vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag er-
gänzt. 
 
Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes – Favorable conservation 
status (FCS) 
 
FCS-Maßnahmen 
 

➢ Verlust von Ackerfläche, die ein Feldlerchenhabitat darstellen 
➢ Neuanlage von Feldlerchenhabitaten in ausreichendem Umfang 

 
Mit der Umsetzung der Planungsziele sollen Grünstrukturen (Mähwiese, Hecke) inner-
halb des Plangebietes geschaffen werden 
 
Festsetzungen 
Zum Entwurf folgt eine konkrete Festsetzung zu der FCS-Maßnahme 
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Pflanzen 
Baumbestand 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein geschützter Baumbestand. 
 
Biologische Vielfalt 
Im Wesentlichen ist das Plangebiet durch eine intensiv landwirtschaftlich genutzte 
Ackerfläche geprägt. Dementsprechend ist die biologische Vielfalt innerhalb des Plan-
gebietes bereits jetzt begrenzt.  
 
Mit der Überplanung werden überwiegend bereits anthropogen überformte Bereiche 
wieder genutzt. Durch den Erhalt von wertvollen Biotopbereichen bzw. die Schaffung 
von Grünstrukturen und Ersatzhabitaten für betroffene Tierarten wird von keiner signi-
fikanten Minderung der biologischen Vielfalt ausgegangen.  
 
3.3.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung bliebe die bisherige Nutzung als intensiv land-
wirtschaftlich genutzte Ackerfläche erhalten. Die Anzahl der vorhandenen Arten wür-
den erhalten bleiben. 
 
Bei der hier vorliegenden Planung steht jedoch die Erfüllung der Ziele der Raumord-
nung im Vordergrund. 
 
3.3.5 Bewertung – Schutzgut Tiere, Pflanzen sowie biologische Vielfalt 
 
Tiere  
Mit der Umsetzung der Planungsziele sind Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 
zu erwarten. Aus diesem Grund wurde eine artenschutzfachliche Ersteinschätzung er-
arbeitet, die erste Möglichkeiten zur Vermeidung aufzeigt.  
 
Pflanzen 
Streng geschützte Arten sind aufgrund der aktuellen Ausprägung und aktuellen Nut-
zung des Plangebietes nicht zu erwarten. 
 
Mit der Umsetzung der Planung werden zahlreiche Neupflanzungen von Bäumen, z.B. 
entlang der Landesstraße, vorgesehen.  
 
Biologische Vielfalt 
In Bezug auf die biologische Vielfalt sind nur geringe Auswirkungen zu erwarten. In-
nerhalb des Plangebietes befindet sich eine hochwertige Heckenstruktur. Diese bleibt 
mit der vorliegenden Planung nahezu vollständig erhalten und wird durch einen umlie-
genden Grünstreifen von den Gewerbeflächen abgegrenzt. Es ist lediglich eine Teil-
beseitigung für die Erschließungsstraße vorgesehen. Für die Teilbeseitigung wird zum 
Entwurf eine Ausnahmeantrag gemäß § 20 an die untere Naturschutzbehörde gestellt.  
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3.4 Schutzgut Boden 
 
3.4.1 Bewertungskriterien  
 

- Filter- und Pufferfunktion 
- Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
- Wertvoller Boden, Kulturgut 
- Anthropogene Beeinträchtigungen 
- Altlasten 

 
3.4.2 Basisszenario 
 
In der LINFOS-Datenbank sind für den Bereich des Plangebietes folgende Bodentypen 
verzeichnet: Lehm-/ Tieflehm- Pseudogley (Staugley)/ Parabraunerde- Pseudogley 
(Braunstaugley)/ Gley- Pseudogley (Amphigley); Grundmoränen, mit starkem Stau-
wasser- und/oder mäßigem Grundwassereinfluß, eben bis kuppig. 
 
3.4.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen wird ein 
hydrogeologisches Gutachten durch das Baustofflabor Adler erarbeitet. Die Ergeb-
nisse des Gutachtens werden im Umweltbericht für den Entwurf ergänzt. Daraufhin 
können Aussagen zur Versickerungsfähigkeit getroffen werden. Das Entwässerungs-
konzept wird beim Schutzgut Wasser erläutert. 
 

Innerhalb des Plangebietes wird der Boden großflächig landwirtschaftlich genutzt. 
Dadurch ist von anthropogenen Veränderungen der Bodenstruktur auszugehen. 
 
Es erfolgt die Nutzung einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerfläche. Durch 
diese Nutzung ist der Boden im Plangebiet bereits anthropogen beeinträchtigt. Die 
vom Projekt ausgehenden potentiellen Konflikte bestehen somit in der zusätzlichen 
Versiegelung und Überbauung. Durch die Umsetzung der Planung erfolgt eine Versie-
gelung von rund 21 ha. Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden durch Versie-
gelung oder Biotopveränderungen und Funktionsverluste werden im Rahmen der Ein-
griffs- und Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt.  
 
Die Wirksamkeit der Bodenfunktion nach § 2 des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) im Plangebiet unter Berücksichtigung vorhandener Beeinträchtigungen 
sind nachfolgend zusammengefasst: 
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Tab. 4: Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG und ihre Wirksamkeit im Plangebiet 

Bodenfunktion nach § 2 BBodSchG Wirksamkeit im Untersuchungsgebiet 

1. Natürliche Funktion als   

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für 
Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenor-
ganismen 

Die Lebensraumfunktion für Tiere ist auf und im Boden 
im Bereich der intensiv landwirtschaftlich genutzten 
Ackerfläche eingeschränkt.  
In der artenschutzfachlichen Ersteinschätzung werden 
potentielle Wirkfaktoren/potentielle Beeinträchtigungen 
für die dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Boden 
bzw. Biotopen als Habitatverlust benannt. Als potentiell 
gefährdete Arten sind insbesondere Bodenbrüter zu er-
wähnen.  
 

b) Bestandteil des Naturhaushalts, insbe-
sondere mit seinen Wasser- und Nähr-
stoffkreisläufen 

Zum Entwurf des Bebauungsplanes wird ein hydrogeo-
logisches Gutachten erstellt. Mithilfe des hydrogeologi-
schen Gutachtens wird dieser Punkt weiter ausgeführt. 
 

c) Abbau-, Ausgleichs- und aufbaume-
dium für stoffliche Einwirkungen auf 
Grund der Filter-, Puffer- und Stoffum-
wandlungseigenschaften insbesondere 
auch zum Schutz des Grundwassers 

Zum Entwurf des Bebauungsplanes wird ein hydrogeo-
logisches Gutachten erstellt. Mithilfe des hydrogeologi-
schen Gutachtens wird dieser Punkt weiter ausgeführt. 
 

2. Funktion als Archiv der Natur- und Kul-
turgeschichte 

Im Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand 
keine Bodendenkmale vorhanden.   

 
Als dritte Bodenfunktion werden im BBodSchG die Nutzungsfunktionen aufgezählt. 
Diese wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht der Einschätzung der ökologischen Bo-
denqualität dienen und zudem im gesamten Plangebiet nicht von Belang sind. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind keine Altlasten oder altlastenverdächtige 
Flächen in vom Vorhaben betroffenen Gebiet bekannt.  
 
3.4.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Ohne die Durchführung der Maßnahme würde die landwirtschaftliche Nutzung des 
Plangebietes weiter bestehen bleiben. Die bestehende Bodenfunktion würde keine 
weitere Verschlechterung erfahren. Auf die bestehende Vorbelastung wurde bereits 
eingegangen, so dass von einer beeinträchtigten Bodenfunktion auszugehen ist.  
 
Bei der hier betrachteten Planung steht die Wahrung der Funktionen als Mittelzentrum 
der Stadt Grevesmühlen und die Umsetzung der Ziele der Raumordnung im Vorder-
grund. 
 
3.4.5 Bewertung – Schutzgut Boden 
 
Mit der Umnutzung einer Ackerfläche kann dem Ziel der Raumordnung und Landes-
planung entsprochen werden in diesem ausgewählten Bereich einen interkommunalen 
Großgewerbestandort zu entwickeln. Es werden Maßnahmen zur Reduzierung der 
Versiegelung geprüft. 
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Durch die entstehende Versiegelung ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Boden zu rechnen. Der Eingriff in die Bodenfunktionen und die Versiege-
lung werden durch den notwendigen Ausgleich für Versiegelung berücksichtig. 
 
3.5 Schutzgut Wasser 
 
3.5.1 Bewertungskriterien  
 
Grundwasser 

- Verschmutzungsgefahr des Grundwassers 
- Grundwasserneubildung, -dynamik 
- Grundwasserbeschaffenheit 

 
Oberflächengewässer 

- Selbstreinigungsfunktion Oberflächengewässer 
- Lebensraumfunktion der Gewässer und ihrer Uferbereiche 
- Gewässerbeeinträchtigungen durch ufernahe Nutzung 

 
Trinkwasserschutzzone 

- Schutzstatus 
 
3.5.2 Basisszenario 
 
Grundwasser 
Der Grundwasserflurabstand wird in der LINFOS-Datenbank für den Geltungsbereich 
mit >10 m angegeben. Somit kann grundsätzlich von einer mittleren bis geringeren 
Verschmutzungsgefahr des Grundwassers ausgegangen werden. Die Grundwasser-
ressourcen werden im Plangebiet als genutztes Dargebot angegeben. 
 
Oberflächengewässer 
Innerhalb des Plangebietes befindet sich kein Oberflächengewässer. Westlich und 
südlich des Geltungsbereiches befindet sich jeweils ein Graben, der ein Gewässer II. 
Ordnung darstellt. 
 
Trinkwasserschutzzone 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Trinkwasserschutzzonen III A und III B. 
 
3.5.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Grundwasser 
Generell besteht die Möglichkeit einer Erhöhung der Grundwassergefährdung durch 
die Errichtung eines Gewerbegebietes. Das Plangebiet wird derzeit als Ackerfläche 
genutzt. Durch die großflächigen Versiegelungen, die durch das interkommunale Ge-
werbegebiet möglich sind, ist von einer Verringerung der Grundwasserneubildung in-
nerhalb des Plangebietes zu rechnen.  
 
Das Konzept zur Regenwasserentsorgung sieht vor, das anfallende Niederschlags-
wasser teilweise zu versickern und teilweise in Regenrückhalte- oder 
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Versickerungsbecken aufzufangen. Unter Berücksichtigung der hydrogeologischen 
Aussagen zum Entwurf werden diese Aussagen mit der Entwurfserarbeitung präzisiert 
und detailliert. Das anfallende unbelastete Regenwasser der Verkehrsflächen und der 
Gewerbegebietsflächen soll in die Vorflut des Poischower Mühlenbachs eingeleitet 
werden. Dabei werden die Maßgaben der WRRL untersucht und beachtet. Dabei ist 
darauf zu achten, dass nicht mehr Wasser eingeleitet wird, als es derzeit mit der land-
wirtschaftlichen Nutzung der Fall ist. Das überschüssige Wasser wird in Regenrück-
haltebecken aufgefangen. 
 
Oberflächengewässer 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Oberflächengewässer vorhanden. West-
lich und südlich des Geltungsbereiches befindet sich jeweils ein Graben, der ein Ge-
wässer II. Ordnung darstellt. 
 
Trinkwasserschutzzone 
Bezüglich der Trinkwasserschutzzone werden entsprechende Festsetzungen getrof-
fen um Veränderungen dieser auszuschließen. Außerdem wird zum Entwurf ein Aus-
nahmeantrag für das Großgewerbegebiet gestellt. Hierzu wird mit dem Bebauungsplan 
Nr. 49 ein Fachbeitrag Grundwasser in Kombination mit einem Hydrologischen Gut-
achten erarbeitet. 
 
3.5.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei der Nichtdurchführung der Planung würden die landwirtschaftliche Ackerfläche und 
damit geringfügige Beeinträchtigungen erhalten bleiben. 
 
3.5.5 Bewertung 
 
Grundwasser 
Im Rahmen der Entwurfserarbeitung werden ein Hydrologisches Gutachten sowie ein 
Bodengutachten erstellt, welche in den Umweltbericht einbezogen werden. 
 
Oberflächengewässer 
Da es keine Oberflächengewässer im Plangebiet gibt, entstehen keine Beeinträchti-
gungen.  
 
Im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 49 wird für den Graben, westlich des Plangebietes, 
ein Fachbeitrag Wasser erarbeitet. 
 
Trinkwasserschutzzone 
Bezüglich der Trinkwasserschutzzonen werden entsprechende Festsetzungen getrof-
fen um Veränderungen dieser auszuschließen. Beeinträchtigungen können somit aus-
geschlossen werden. 
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3.6 Schutzgut Fläche 
 
3.6.1 Bewertungskriterien 
 

- Größe der zusammenhängenden Freiflächen 
- Naturnähe der Freiflächen 
- Belastung der Freiflächen durch Lärm und Luftschadstoffe 
- Flächenverbrauch 

 
3.6.2 Basisszenario 
 
Mit dem hier betrachteten Bebauungsplan erfolgt im Wesentlichen die Überplanung 
einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerfläche. In den übergeordneten Pla-
nungen (LEP) wird diese Fläche als Gewerbestandort genannt. Ein weiteres Kriterium 
für die Entwicklung eines Großgewerbestandortes in diesem Bereich ist die verkehrs-
günstige Lage direkt an der Bundesautobahn 20. Im südlichen Teil befindet sich zudem 
eine Hecke, die die Grenze zwischen der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinde U-
pahl darstellt. Dementsprechend befinden sich keine versiegelten Flächen innerhalb 
des Geltungsbereiches. Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt rund 30 ha, davon 
sind ca. 27 ha Ackerfläche. Südlich angrenzend befindet sich der Bebauungsplan Nr. 9 
der Gemeinde Upahl, dieser wird zeitgleich mit dem Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen aufgestellt. Gemeinsam wird durch diese beiden Bebauungspläne die 
Schaffung eines Großgewerbegebietes ermöglicht. Dementsprechend sind bei dem 
Schutzgut Fläche kumulierende Wirkungen dieser Pläne zu betrachten. Die Gesamt-
fläche des Bebauungsplanes Nr. 49 beträgt rund 30 ha, davon sind ca. 27 ha Acker-
fläche und ca. 3 ha weitere kleinteilige Strukturen (Hecke. Die Gesamtgröße des inter-
kommunalen Großgewerbestandortes beträgt rund 49 ha. Diese teilen sich auf in 43 
ha Ackerfläche sowie 6 ha weitere kleinteilige Strukturen (Hecken, Landesstraße). 
 
3.6.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Aufgrund der bisher unversiegelten Fläche ist bei der vorliegenden Planung von einer 
hohen zusätzlichen Versiegelung auszugehen. Es erfolgt mit der Umsetzung der Pla-
nung eine Versiegelung von ca. 21 ha. Zusätzlich erfolgt durch die Umsetzung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 eine Versiegelung von ca. 15 ha. 
 
Mit der Umsetzung der genannten Bebauungspläne wird eine Ackerfläche und Grün-
strukturen in den Randbereichen in ein Großgewerbegebiet umgewandelt. Dadurch 
entstehen großflächige Versiegelungen und Bodenverdichtungen. Insgesamt werden 
ca. 30 ha überplant. Die Grünstrukturen des gesamten Großgewerbegebietes bleiben 
weitestgehend erhalten. Zusätzlich dazu werden im Norden Grünstrukturen in Form 
einer Hecke und einer Mähwiese geschaffen. Die nördliche Hecke markiert das Ende 
des Großgewerbegebietes Richtung Norden und verhindert die Ausweitung des Ge-
bietes in diese Richtung. In Richtung Süden begrenzen ebenfalls Heckenstrukturen 
und die Bundesautobahn 20 den Gewerbestandort. Im Osten stellt überwiegend die 
Landestraße 03 die Grenze des interkommunalen Großgewerbestandortes dar, die 
Ausnahme bildet der Bereich des ehemaligen Wohnhauses im Südosten des Großge-
werbegebietes. Die Zerschneidungswirkung des Großgewerbegebietes wird durch die 
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vorhandene Zerschneidung Flächen durch die A 20 und die L 03 gemindert. Eine Er-
weiterung des Großgewerbegebietes nach Westen ist möglich. Eine Minderung des 
Flächenverbrauchs stellt die Festsetzung von Parkpalletten ab 50 Stellplätzen dar. 
Dadurch soll eine Optimierung der Flächennutzung und eine Minderung des Flächen-
verbrauchs erzielt werden. 
 
3.6.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Nutzung der Fläche als Intensivacker-
fläche bestehen bleiben. 
 
3.6.5 Bewertung – Schutzgut Fläche 
 
Mit der Umsetzung der Planung sind Beeinträchtigungen des Schutzgutes Fläche zu 
erwarten. 
 
Mit dem hier vorliegenden Bebauungsplan erfolgt die Überplanung einer landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Ackerfläche. Das LEP M-V sieht in diesem Bereich eine 
gewerbliche und industrielle Nutzung vor. Diese Nutzungen haben aufgrund der Be-
trachtung der Landesplanung Vorrang. Durch die Festsetzung von Parkpalletten ab 50 
Stellplätzen erfolgt eine Minderung des Flächenverbrauchs. Zusätzlich ist pro ange-
fangenen 2 000 m² ein standortgerechter Laubbaum innerhalb des interkommunalen 
Großgewerbegebietes zu pflanzen. Außerdem werden innerhalb des Großgewerbe-
gebietes Retentionsflächengeschaffen, um das Niederschlagswasser zu versickern. 
 
Die HzE (2018) Mecklenburg-Vorpommern schafft durch ihre Ausgleichsmaßnahmen 
und die Maßnahmen zur Kompensationsminderung keinen Anreiz Grünstrukturen in-
nerhalb des Plangebietes zu schaffen. Die Mindestflächengrößen der angegebenen 
Ausgleichsmaßnahmen lassen keine Anrechnung kleinflächiger Grünstrukturen, wie 
sie innerhalb des Geltungsbereiches umgesetzt werden könnten, zu. 
 
3.7 Schutzgut Luft und Klima 
 
3.7.1 Bewertungskriterien 
 

- Veränderung des Klimas 
- Veränderung der lufthygienischen Situation 
- Vegetation als klima- und lufthygieneregulierende Faktoren 
- Klimawandel 

 
3.7.2 Basisszenario 
 
Das Klima im Plangebiet ist dem maritim geprägten Binnenplanarklima zuzuordnen. 
Die mittlere Niederschlagsmenge liegt deutlich über 600 mm. Große Windstärken so-
wie eine hohe Luftfeuchtigkeit prägen das Klima entlang der Ostseeküste. 
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Vorbelastungen des Schutzgutes Klima ergeben sich für den Untersuchungsbereich 
aus der intensiven landwirtschaftlichen Ackernutzung. Denn intensiv genutzte Acker-
flächen besitzen eine geringe Bedeutung in Bezug auf die Kaltluftproduktion. 
 
3.7.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Als Folge der Errichtung von Baukörpern, Flächenversiegelungen und das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen können sich Auswirkungen auf das Regional- und Standortklima 
ergeben. Generell lässt sich jedoch die Aussage treffen, dass konventionell bewirt-
schafteten Ackerflächen kaum eine Bedeutung für die Kaltluftentstehung zuzuordnen 
ist. Grünstrukturen entstehen entlang der Landesstraße und im nördlichen Randbe-
reich des Plangebietes durch Heckenpflanzungen, Blühstreifen und das Anlegen eines 
Blühstreifens. Ebenso werden Festsetzungen zu Baumpflanzungen innerhalb der Ge-
werbeflächen getroffen. So ist pro angefangene 2 000 m² Gewerbefläche je ein Groß-
baum (Baum I. Ordnung) zu pflanzen.  
 
Durch das Gewerbegebiet entstehen großflächige Versiegelungen, die das Regional- 
und Standortklima beeinträchtigen. Außerdem erhöht sich der Verkehr in diesem Be-
reich. Dem soll durch eigens für das Großgewerbegebiet geplante Buslinien entgegen-
gewirkt werden. Um diesen Beeinträchtigungen entgegenzuwirken entstehen Dach- 
und Fassadenbegrünungen und Grünstrukturen (Blühstreifen, Großbäume, Mäh-
wiese, Hecke) innerhalb des Großgewerbegebietes. Aus den genannten Gründen sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima und Luft zu erwarten.  
 
3.7.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würden die derzeitigen Klimaparameter kaum ver-
ändert.  
 
3.7.5 Bewertung – Schutzgut Klima und Luft 
 
Mit der Umsetzung der Planungsziele wird nicht mit gravierenden Auswirkungen auf 
das Klima gerechnet.  
 
3.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
3.8.1 Bewertungskriterien 
 

- Vorhandensein schützenswerter oder geschützter Kultur- und Sachgüter 
 
3.8.2 Basisszenario 
 
Im Bereich der Landesstraße L 03 ist ein als Flächenumriss gekennzeichnetes vermu-
tetes Bodendenkmal vorhanden. Dieses ist gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich in 
den Bebauungsplan zu übernehmen. 
 
Zum gegenwärtigen Kenntnisstand befinden sich keine Baudenkmäler innerhalb des 
Geltungsbereiches.  
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3.8.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation 
der Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten für diese Maßnahmen trägt der 
Verursacher des Eingriffs § 6 Abs. 5 Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V). Über die in 
Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation der Bodendenk-
male ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erd-
arbeiten zu unterrichten. Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmale unvermutet neu ent-
deckt, ist dies gemäß § 11 Abs. 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren Denkmal-
schutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Vertre-
ters des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu er-
halten. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
3.8.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung entstehen keine Beeinträchtigungen. 
 
3.8.5 Bewertung – Schutzgut Kult. Erbe und sonst. Sachgüter 
 
Unter Beachtung der dargestellten Maßnahmen ist nicht mit erheblichen Beeinträchti-
gungen des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sachgüter zu rechnen. 
 
3.9 Schutzgut Landschaft/Ortsbild 
 
3.9.1 Bewertungskriterien 
 

- Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 
- Charakter/Erkennbarkeit 
- Erholung 

 
3.9.2 Basisszenario 
 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 
Als Landschaftsbild wird die sinnlich wahrnehmbare Erscheinungsform der Landschaft 
als Teil der Erdoberfläche in seiner räumlichen sowie zeitlichen Variabilität bezeichnet. 
Es ergibt sich aus der Art der Ausprägung der Landschaftselemente und deren Zu-
sammenstellung. Die Einschätzung der Landschaftsbildeinheiten unterliegt folgenden 
Bewertungskriterien: 
 
Vielfalt: 

- Vorhandensein landschaftsgliedernder Strukturelemente, auftretende Land-
nutzungsformen, Reliefvielfalt 

 
Eigenart und Schönheit: 

- Vorkommen gebietsspezifischer Landschaftselemente, landschaftstypische na-
türliche Erscheinungen und Strukturen, sinnlich wahrnehmbare Wirkungen aus-
gehend vom Relief, vom Wasser, von der Vegetation, von der Bebauung und 
der Nutzung 
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Natürlichkeit: 
- Vorhandensein von Biotopstrukturen der traditionellen Kulturlandschaft, Inter-

pretation der Eingriffs- und Flächennutzungsintensität des Menschen, Wahr-
nehmung und Bewertung technischer Landschaftsbestandteile 

 
Eine Beschreibung der Charakteristik des Plangebietes ist im nächsten Punkt darge-
stellt. In Bezug auf die hier dargestellten Kriterien lassen sich für das Plangebiet fol-
genden Aussagen zusammenfassen: 
 
Vielfalt 
Das Plangebiet hat ein leichtes Gefälle von Ost nach West. Prägend sind die landwirt-
schaftliche Nutzung und die vorhandene Heckenstruktur. Aufgrund der verhältnismä-
ßig monotonen Ausstattung wird die Vielfalt des Plangebietes als gering eingestuft.  
 
Eigenart und Schönheit 
Das Plangebiet besitzt mit der Ackerfläche und der Heckenstruktur landschaftstypi-
sche Erscheinungen und Strukturen. Durch das vorhandene Gefälle ist das Relief des 
Plangebietes und der näheren Umgebung wahrnehmbar. Die Vegetation ist aufgrund 
der landwirtschaftlichen Nutzung sehr eintönig und nur im Bereich der Hecke etwas 
vielfältiger. Im Westen wird das Plangebiet durch den Gewässerlauf, mit Gehölzen im 
Uferbereich, des Poischower Mühlenbachs begrenzt. An dieser Stelle erfolgt durch das 
Gewässer und seine Uferstrukturen eine klare Begrenzung des Geltungsbereiches. 
 
Natürlichkeit 
Wie bereits herausgestellt wurde, dominiert die landwirtschaftliche Nutzung. Als Bio-
topstruktur mit einer höheren Natürlichkeit ist nur die Hecke im Süden des Plangebie-
tes vorhanden. 
 
Charakter/Erkennbarkeit 
Das Landschaftsbild ist aktuell durch die Ackerfläche und die Hecke im Süden geprägt. 
Das Gelände fällt von Osten nach West ab. 
 
Die derzeitige Nutzung fügt sich in die umgebene Landschaft ein. Diese wird ebenfalls 
durch Ackerflächen und Gehölzstrukturen geprägt. Das Umfeld des Plangebietes wird 
zudem durch Windkraftanlagen beeinflusst. 
 
Erholung 
Derzeit unterliegt das Plangebiet kaum einer Freizeit und Erholungsnutzung. Aus-
nahme bildet ein Fahrradweg, der entlang der Landesstraße verläuft.  
 
3.9.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Natürlichkeit 
Mit der Umsetzung der Planung entstehen Flächen und Gebäude für Gewerbebe-
triebe. Die Ackerfläche wird vollständig überplant. Die vorhandene Hecke im Süden 
des Plangebietes bleibt zu einem großen Teil erhalten. Außerdem dienen Grünstruk-
turen innerhalb des Gewerbegebietes und am Rand des Geltungsbereiches für eine 
Eingliederung in die Landschaft. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes 

70 von 224 in Zusammenstellung



Stadt Grevesmühlen – 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
Anlage Umweltbericht 

 

 
44 

 
 

werden gewerblich Gebäude mit einer maximalen Höhe von 25 m ermöglicht. Die Ein-
griffsbewertung dafür erfolgt unter Punkt 5.3.  Die vorhandenen Hecken im Randbe-
reich des Plangebietes bleiben zu einem großen Teil erhalten. Außerdem dienen Grün-
strukturen im und am Rand des Geltungsbereiches für eine Eingliederung in die Land-
schaft. Durch die Ergänzung von Gebäuden und Verkehrswegen etc. innerhalb des 
Plangebietes nimmt die Natürlichkeit innerhalb des Geltungsbereiches deutlich ab. Die 
Auswirkungen auf die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes werden 
unter Berücksichtigung der Erhaltung bzw. Schaffung von Grünstrukturen insbeson-
dere in den Randbereichen gemindert. 
 
Charakter/Erkennbarkeit 
Die Stadt Grevesmühlen hat sich mit der Entwicklung des Großgewerbegebietes mit 
dem vorhandenen Landschaftsbild auseinandergesetzt. 
 
Mit der vorliegenden Planung erfolgt eine Verschiebung der Wahrnehmung von land-
schaftstypischen Ackerflächen und durch Heckenstrukturen gegliedert zu Bereichen 
mit Bebauung. Eine vorhandene Störung des Landschaftsbildes liegt durch die A20 
vor. Zudem sind südlich der A20 bereits Gewerbebetriebe vorhanden. 
 
Wichtige Gestaltungselemente sind Grünstrukturen, die das Plangebiet zur freien 
Landschaft abgrenzen und es damit auch eingliedern. Soweit möglich wird die vorhan-
dene Hecke im Süden des Geltungsbereiches erhalten. Im Norden des Plangebietes 
soll eine neue Hecke gepflanzt werden. Diese wird das Plangebiet nach Norden zur 
freien Landschaft abgrenzen. Im Osten und somit im höchstgelegenen Bereich des 
Plangebietes wird der Randbereich zwischen dem Gewerbegebiet und der Landes-
straße als Blühstreifen gestaltet. 
 
Die Firsthöhe der Gewerbegebäude wird auf maximal 25 m festgesetzt. Diese Gebäu-
dehöhe verhindert eine starke Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und kann mit-
hilfe der genannten Grünstrukturen in die Landschaft eingegliedert werden. Um die 
Eingliederung in die Landschaft zu verstärken werden Festsetzungen zur Gestaltung 
der Gebäude getroffen. 
 
Von höherer naturschutzfachlicher Bedeutung ist die Hecke im Süden des Plangebie-
tes. Diese wird überwiegend erhalten. Durch den Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde 
Upahl, welcher im Süden an das Plangebiet angrenzt, befindet sich diese Hecke in-
nerhalb des Großgewerbegebietes. Somit erfolgt durch diese Hecke eine Gliederung 
des Großgewerbegebietes. 
 
Zusammenfassend dargestellt, werden Grünstrukturen zur Einrahmung des Großge-
werbestandortes erhalten und geschaffen. Zusätzlich dazu ist es vorgesehen einen 
Anteil der Dächer und Fassaden begrünt. 
 
Die nächstgelegenen Ortslagen befinden sich westlich des Geltungsbereiches in einer 
Entfernung von ca. 1 300 m (Wotenitz) und östlich in ca. 800 m Entfernung (Groß 
Pravtshagen). Die Sichtachse von der Ortslage Wotenitz auf das Plangebiet wird durch 
verschiedene Gehölzstrukturen unterbrochen. Dadurch ist keine freie Sicht auf das 
geplante Großgewerbegebiet möglich und die Beeinträchtigungen werden in diesem 
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Bereich als gering eingestuft. Von der Ortslage Groß Pravtshagen ist die Sichtachse 
auf das Großgewerbegebiet freier. Sie wird lediglich durch Gehölzstrukturen, die sich 
auf den westlichen Grundstücksgrenzen der Einwohner dieser Ortslage befinden, un-
terbrochen. Allerdings verläuft die Landesstraße 03 zwischen dem Plangebiet und der 
Ortslage Groß Pravtshagen, somit ergibt sich bereits eine Vorbelastung des Land-
schaftsbildes in diesem Bereich. Die Nutzer der Landesstraße erfahren durch die vor-
liegende Planung eine geringe Beeinträchtigung des Erlebens des Landschaftsbildes, 
da sie nur für einen kurzen Moment den Abschnitt der Landschaft wahrnehmen. Auf-
grund der Entfernung der Ortslagen zum Plangebiet und den bestehenden Vorbelas-
tungen werden die Auswirkungen als mittel angesehen. 
 
Erholung 
Die Erholungsnutzung wird durch die Planung in diesem Bereich nicht gesteigert.  
 
3.9.4 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Die intensiv landwirtschaftliche Nutzung würde bei der Nichtdurchführung der Planung 
erhalten bleiben. Das Landschaftsbild bliebe unbeeinflusst. 
 
3.9.5 Bewertung – Landschaft/Ortsbild 
 
Im Vordergrund steht die Schaffung eines interkommunalen Gewerbegebietes mit ei-
ner guten verkehrlichen Anbindung in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn 20. Zur 
Eingliederung des Großgewerbegebietes werden Festsetzungen zur Begrenzung der 
Gebäudehöhe und zur Schaffung von Grünstrukturen getroffen, um die Fernwirkung 
zu begrenzen. Unter Berücksichtigung der benannten Maßnahmen werden die Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Landschaft/Ortsbild als mittel eingeschätzt. 
 
3.10 Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen einzelner Schutzgüter 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB sind im Rahmen der Umweltprüfung die Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 
Wie den einzelnen Schutzgutkapiteln entnommen werden kann, erfüllen bestimmte 
Strukturen im Plangebiet vielfältige Funktionen. Umweltfachliche Entwicklungsziele 
und Wirkungen auf die Schutzgüter können sich gegenseitig sowohl positiv als auch 
negativ verstärken oder abschwächen.  
 
Für die vorliegende Planung ist die zusätzliche Überbauung bzw. Versiegelung maß-
geblich. Der Boden interagiert mit seinen spezifischen Funktionen des Wasserhaus-
haltes. Die Wechselwirkungen zwischen (klein-) klimatischen Veränderungen sind auf-
grund der jetzigen Nutzung als Intensivackerfläche geringfügig. Bezüglich des natürli-
chen Wasserhaushalts durch Verdunstung und Versickerung ist die Beeinflussung 
stark. Allerdings wird mit Maßnahmen wie Dachbegrünung und einem Entwässerungs-
system diesen starken Beeinträchtigungen entgegengewirkt. 
 
Aufgrund der großflächigen Versiegelung entstehen Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern Boden, Fläche und Wasser. Diese werden Mithilfe verschiedener Maß-
nahmen reguliert. 
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3.11 Störfälle 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im planungsrelevanten Umfeld keine Störfallbe-
triebe vorhanden. Aufgrund der aktuellen Nutzungen sind diese im planungsrelevanten 
Umfeld auch nicht zu erwarten.  
 
 
4. Entwicklungsprognose zum Umweltzustand 
 
4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Planungsdurchführung 
 
Bau und Vorhandensein des Vorhabens einschließlich Abrissarbeiten 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen ist die Schaffung eines Groß-
gewerbestandortes vorgesehen. Die Erschließung erfolgt über neue Erschließungs-
straßen, die von der Landesstraße 03 abgehen. Derzeit befinden sich keine baulichen 
Anlagen innerhalb des Plangebietes. Aus diesem Grund sind keine Abrissarbeiten not-
wendig. Es sind überwiegend großformatige Gewerbegebäude sowie versiegelte Frei-
flächen (Stellplätze etc.) zu erwarten. 
 
Nutzung von natürlichen Ressourcen 
In dem hier betrachteten Bebauungsplan wird eine ackerbaulich genutzte Fläche über-
plant. Ebenso erfolgt eine geringfügige Beeinträchtigung der im Süden gelegenen He-
ckenstruktur. Die neuen Erschließungsstraßen befinden sich ebenfalls auf dieser 
Ackerfläche. Im Vordergrund steht die Schaffung eines Großgewerbestandortes mit 
der verkehrsgünstigen Anbindung zur Bundesautobahn 20 in einem Bereich, der ge-
mäß LEP dafür vorgesehen ist. Die Beeinträchtigungen durch die Entwicklung des 
Großgewerbegebietes werden durch verschiedene Maßnahmen gering gehalten. Es 
sind Grünstrukturen (Blühstreifen, Großbäume, Hecke, Mähwiese) sowie die Begrü-
nung von Flachdächern (80 % der Dachfläche) vorgesehen. Die Versiegelung der Flä-
che wird zusätzlich durch die Schaffung von Parkpaletten begrenzt, diese sind zudem 
mit einer Fassadenbegrünung zu bepflanzen (50 %) der Parkpaletten. 
 
Art und Menge an Emissionen 
Emissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) sind vor al-
lem Luftverunreinigungen, die hauptsächlich von Anlagen und Fahrzeugen an die Um-
welt abgegeben werden und dadurch die natürliche Zusammensetzung der Luft ver-
ändern, sowie Geräusche. Ein Teil der emittierten Stoffe verursacht schädliche Wir-
kungen bei Mensch, Tier, Pflanze oder Sachgut. Diese Schäden gilt es zu dezimieren 
oder ganz zu vermeiden.  
 
Im Rahmen des Bauleitverfahrens wurde die ALN Akustik Labor Nord GmbH mit Sitz 
in Lübeck beauftragt, eine Schalltechnische Untersuchung für die beiden sich ergän-
zenden Bebauungspläne zu erstellen. Im Folgenden werden zunächst das Bearbei-
tungskonzept sowie der Untersuchungsumfang beschrieben. 
 
Für die Gewerbeflächen des interkommunalen Gewerbegebietes ist vorgesehen, 
diese als Gewerbegebiet auszuweisen. Zur Sicherstellung ausreichenden Schallschut-
zes in der Nachbarschaft der vorhandenen Gewerbeflächen wird auf das Instrument 
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der Emissionskontingentierung aus DIN 18005 zurückgegriffen. Es ist eine Festset-
zung von Emissionskontingenten LEK vorgesehen. Für die Planung von Gewerbege-
bieten ist auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) 4 CN 7/16 vom 
07. Dezember 2017 zu beachten. Entsprechend dem Beschluss ist mindestens eine 
uneingeschränkte Gewerbefläche auszuweisen, dies kann auch übergreifend über 
verschiedene Gewerbegebiete betrachtet werden. 
 
Die Richtwerte der TA Lärm gelten für die Summe einwirkender Gewerbegeräusche. 
Die Einwirkung von Geräuschen aus anderen Gewerbebetrieben als dem geplanten 
Vorhaben, sind ggf. als Vorbelastung zu berücksichtigen. Im Untersuchungsgebiet 
sind weitere gewerbliche Nutzungen (z.B. Gewerbegebiet im Geltungsbereich von Be-
bauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Upahl, OIL-Tankstelle, Gewerbeflächen am Degto-
wer Weg) vorhanden. 
 
Soweit planungsrechtlich festgesetzte Emissionsbeschränkungen o. ä. für dem Vorha-
ben benachbarte Gebiete vorhanden sind, werden diese für die Ermittlung der Vorbe-
lastung genutzt (z.B. Gewerbegebiet Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Upahl). Um 
den Aufwand für detaillierte Untersuchungen einzelner Betriebe (ohne planungsrecht-
lich festgesetzte Emissionsbeschränkungen) zur Bestimmung der Vorbelastung zu 
vermeiden, wird folgende Verfahrensweise verfolgt: 
Aus der Ausschöpfung von Immissionsrichtwerten wird eine plausible, pauschale 
Emission (flächenbezogene Schallleistung) für die Einschätzung der Vorbelastung 
hergeleitet oder es werden Erfahrungswerte aus anderen Untersuchungen für ver-
gleichbare Anlagen verwendet. Maximal werden die schalltechnischen Planungswerte 
für uneingeschränkte Emission nach DIN 18005 angenommen. Eine detaillierte schall-
technische Untersuchung der bestehenden Betriebe in der Nachbarschaft des Plan-
gebietes erfolgt zum Entwurf des Bebauungsplanes. Die so abgeleitete Vorbelastung 
wird bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkung berücksichtigt. 
 
Weiterhin ist das Plangebiet mit Verkehrsgeräuschen (Bundesautobahn 20, Landes-
straße L03) beaufschlagt. Hierzu wird in der Schalltechnischen Untersuchung die Ge-
räuscheinwirkung auf das Plangebiet durch Verkehrsgeräusche prognostiziert. Für das 
Plangebiet werden Schallschutzmaßnahmen unter Einbezug der weiterhin zu erwar-
tenden Geräuscheinwirkungen festgesetzt. 
 
Darüber hinaus ist die schalltechnische Auswirkung des planinduzierten Mehrverkehrs 
auf den öffentlichen Straßen in der Nachbarschaft zu beurteilen. Zur Beurteilung der 
zusätzlichen planinduzierten Straßenverkehrsgeräuschimmission werden die prog-
nostizierten Geräuscheinwirkungen der relevanten Straßenabschnitte mit und ohne 
planinduzierten Mehrverkehr gegenübergestellt, um Aussagen zu den zu erwartenden 
Pegelerhöhungen der relevanten Straßenabschnitten zu treffen. Diesbezüglich wer-
den für die zu untersuchenden Straßenquerschnitte die in der noch zu erstellenden 
verkehrstechnischen Untersuchung ermittelten Verkehrsbelastungen für den Prog-
nose-Nullfall sowie für den Prognose-Planfall zugrunde gelegt. 
 
Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 
Die Maßgaben der in der Landkreis Nordwestmecklenburg bestehenden Abfallentsor-
gung sind einzuhalten. 
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Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe und die Umwelt 
Mit der Schaffung des Gewerbegebietes sind keine hervorzuhebenden Risiken für die 
menschliche Gesundheit verbunden.  
 
Ebenso besteht keine Betroffenheit/kein Risiko für das kulturelle Erbe. Innerhalb des 
Plangebietes befinden sich keine Bau- oder sonstigen Denkmäler. 
 
Kumulierung mit anderen Projekten 
Nach derzeitigem Kenntnisstand entstehen kumulierende Wirkungen mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl. Davon sind vor allem die Schutzgüter Fläche und 
Landschaft/Ortsbild betroffen. 
 
Auswirkungen der Planung auf das Klima 
Intensiv bewirtschafteten Ackerflächen wird keine signifikante Bedeutung für die Kalt-
luftproduktion zugeordnet. Aus diesem Grund sind keine beachtenswerten Auswirkun-
gen auf das Klima zu erwarten. Genaue Ausführungen erfolgten unter dem Kapitel 
Schutzgut Luft und Klima (Punkt 3.7). 
 
Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Für die Anlage der Gebäude und Nebenanlagen werden die geltenden gesetzlichen 
und technischen Vorschriften beachtet. Von negativen Beeinträchtigungen bzgl. ein-
gesetzter Techniken und Baustoffe wird daher nicht ausgegangen.  
 
4.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die intensiv landwirtschaftliche Nutzung der 
Ackerfläche weiterhin bestehen. Von Seiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist 
eine gewerbliche Nutzung in diesem Bereich vorgesehen. 
 
Die Auswirkungen bzw. die Entwicklung des Plangebietes bei Nichtdurchführung der 
Planung wurden schutzgutbezogen betrachtet.  
 
4.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Standortwahl  
Mit dem Bebauungsplan Nr. 49 beabsichtigt die Stadt Grevesmühlen, in Kooperation 
mit der Gemeinde Upahl, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuaus-
weisung eines interkommunalen Großgewerbestandortes nördlich der Autobahn 20 zu 
schaffen. Das städtebauliche Konzept begründet sich aus den Zielsetzungen der Stadt 
und aus den räumlichen und technischen Gegebenheiten im Bereich des Plangebiets. 
 
Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl haben hierzu bereits umfangreiche 
Überlegungen vorgenommen, um die Flächen nördlich der Autobahn zum einen so 
effektiv wie möglich nutzen zu können sowie zum anderen ein Einfügen der Planung 
in den Bereich zu gewährleisten. Dazu werden unter anderem Ausgleichsmaßnahmen 
vorgesehen, die den Großgewerbestandort einfassen und begrünen sollen. Es ist vor-
gesehen, den Großgewerbestandort in zwei Bauabschnitte zu unterteilen.  
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Abb. 7: Luftbild mit städtebaulicher Konzeption, Stand: April 2021, © GeoBasis DE/M-V 2021. 

 
Die äußere Erschließung des Gewerbegebietes soll über einen Kreisverkehr erfolgen, 
der als Bestandteil der Landesstraße 03 geplant wird. Durch diesen Kreisverkehr kön-
nen beide Bauabschnitte auf Upahler sowie Grevesmühlener Seite an die Landes-
straße angeschlossen werden. Der Kreisverkehr ist Bestandteil des Bebauungsplanes 
Nr. 9 der Gemeinde Upahl. Eine weitere Zuwegung zur Landesstraße soll am vorhan-
denen Knotenpunkt nach Groß Pravtshagen vorgesehen werden. Die innere Erschlie-
ßung erfolgt über die Planstraßen sowie über einen Wirtschaftsweg entlang der Ge-
markungshecke. Dabei muss im Rahmen der weiteren Planung vor allem die Topo-
grafie des anstehenden Geländes berücksichtigt werden. 
 
Die vorhandenen Gehölze der Feldhecke entlang der Gemeindegrenze bleiben über-
wiegend vorhanden, lediglich für die Anbindung an den geplanten Kreisverkehr müs-
sen Bereiche entfernt werden.  
  
Städtebauliche Konzeption 
Im Laufe des Verfahrens wurden Anpassungen vorgenommen, die hochwertige Bio-
tope sowie einige gesetzlich geschützte Biotope nicht mehr innerhalb des Plangebie-
tes vorsehen. Außerdem bleiben die Heckenstrukturen weitestgehend erhalten und 
können von den vorhandenen Arten weiterhin genutzt werden. 
 
Vermeidungsgebot 
Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen 
sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck 
am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft zu erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden 
können, ist dies zu begründen. 
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Die Gemeinde Upahl sowie die Stadt Grevesmühlen haben sich im Zusammenhang 
mit der Erarbeitung eines Großgewerbestandortes mit dem benannten Vermeidungs-
gebot auseinandersetzt.  
 
Der Stadt Grevesmühlen stehen derzeit keine größeren gewerblichen Bauflächen zur 
Verfügung. Innerhalb des Gewerbegebietes Nordwest sind noch Flächen in Größe von 
0,8 ha verfügbar. Die beiden anderen Gewerbegebiete sind vollständig bebaut bzw. in 
privater Hand. Um auch künftig Gewerbeflächen zur Verfügung stellen zu können, ist 
daher für das Mittelzentrum Grevesmühlen eine Ausweisung von weiteren Gewerbe-
gebietsflächen unabdingbar. 
Wie zuvor dargelegt, sind Erweiterungen der bestehenden Gebiete als problematisch 
zu bewerten. Die Flächen im Norden des Siedlungsbereiches werden von Wald, Aus-
gleichsflächen oder Wohnbauflächen berührt. Die Anbindung des Industrie- und Ge-
werbegebietes Nordwest an die Autobahn 20 ist zwangsläufig nur durch die Stadt zu 
realisieren. 
Die Stadt Grevesmühlen spricht sich deshalb für den gewählten Standort an der süd-
lichen Stadtgrenze aus. Zum einen wird dieser Standort im Landesraumentwicklungs-
programm aus dem Jahr 2016 ausgewiesen und als landesbedeutsam bewertet. Auch 
die Kooperation der Stadt Grevesmühlen mit der Gemeinde Upahl kann daraus abge-
leitet werden. Zum anderen besteht an diesem Standort die Möglichkeit, eine nahezu 
direkte Anbindung an die Bundesautobahn 20 zu schaffen. Dieser strategische Vorteil 
sollte unbedingt genutzt werden, da so nicht nur die Stadt Grevesmühlen, sondern 
auch die Gemeinde Upahl, ihre jeweilige Wohnbevölkerung vor negativen Beeinträch-
tigungen schützen kann. 
Zu guter Letzt sieht die Stadt Grevesmühlen eine enorme Chance in der Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde Upahl. Durch die interkommunale Zusammenarbeit können 
Synergieeffekte geschaffen werden, die bei der Durchführung von Einzelplanungen 
nicht möglich sind. Die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinde Upahl können so bei-
derseitig von der Ausweisung eines Großgewerbestandortes profitieren. 
 
Im Vordergrund steht hier die LEP-Entwicklung eines landesbedeutsamen Gewerbe-
gebietes an einem verkehrsgünstigen Standort. Während der Erarbeitung des Vorent-
wurfes wurden die Flächen für den interkommunalen Großgewerbestandort überprüft. 
Daraus ergeben sich folgende Maßnahmen: 

- Hochwertige und geschützte Biotope soweit es möglich ist bleiben erhalten 
- Erhalt der südlichen Heckenstruktur 
- Schaffung von Grünstrukturen (Hecke, Mähwiese) im Norden des Geltungsbe-

reiches 
- Baumpflanzungen 
- Dachbegrünung 
- PV-Anlagen 
- Fassadenbegrünung 
- Parkpaletten 

 
Im Stadtgebiet sind keine anderen sinnvollen Flächen für das interkommunale Groß-
gewerbegebiet vorhanden. In Bezug auf die Zunahme des Verkehrs in diesem Bereich 
ist nicht von nennenswertem Mehrverkehr auszugehen. 
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Um den gesetzlichen Vorgaben des § 15 BNatSchG zu folgen, werden im nächsten 
Kapitel die Eingriffe und Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. 
 
 
5. Zusätzliche Angaben 
 
5.1 Technische Verfahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten 
 
Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
Im Umweltbericht erfolgt eine Abarbeitung der Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 
und ergänzend nach § 1a BauGB. Hierbei werden die einzelnen Schutzgüter, bezogen 
auf die Bestandssituation (Basisszenario) untersucht und anschließend wird eine 
Prognose für die Entwicklung mit Umsetzung der Planungsziele bzw. bei Nichtdurch-
führung der Planung erstellt. Zur Erfassung des Bestandes fanden Ortsbegehungen 
statt. Ebenso wurden Luftbilder und Kartenmaterialien ausgewertet.  
 
Umfang und Detaillierung orientieren sich dabei problembezogen an der vorliegenden 
Planungsaufgabe und dem gegenwärtigen Wissensstand. Im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung des Vorentwurfes wurden erste Abstimmungen insbesondere mit der un-
teren Naturschutzbehörde geführt. Daraufhin wurden schwerpunktmäßig die Aussa-
gen zur FFH-/SPA-Verträglichkeit untersucht. 
 
Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 
Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichtes auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung sind Grundlagendaten in einem der Planung angemessenen Umfang 
zu erheben. Spezielle Schwierigkeiten bei der Zusammensetzung der Unterlagen be-
standen nicht. Es wurden Kartierungen zur Beurteilung der artenschutzfachlichen Be-
lange durchgeführt. Außerdem erfolgt die Erarbeitung einer Schalltechnischen Unter-
suchung, eines Verkehrsgutachtens und eines hydrogeologischen Gutachtens.   
 
Im Hinblick auf die Belange des speziellen Artenschutzes ergibt sich die Notwendigkeit 
der Schaffung von Ersatzquartieren als Maßnahme zur Sicherung des Erhaltungszu-
standes. Konkrete Aussagen dazu erfolgen in der Entwurfserarbeitung. 
 
5.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne entstehen, zu überwachen, um ins-
besondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in 
der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Des Weiteren sind laut 
Anlage 1 BauGB (Nr. 3 b) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwa-
chung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 
unter zusätzliche Angaben in den Umweltbericht aufzunehmen.  
 
Hierzu werden die Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter überprüft.  
 
Die im Zuge der grünordnerischen Fachplanung ermittelte Maßnahme zur Kompen-
sation ist vor Ablauf der Gewährleistungsfrist der Entwicklungspflege von 3 Jahren 
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zu überprüfen. Hierbei ist insbesondere auf den Anwachserfolg von Pflanzungen zu 
achten. Ausfälle an Pflanzen sind durch den ausführenden Betrieb zu ersetzen. Eine 
entsprechende Festsetzung wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
 
6. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Der Umweltbericht, als gesonderter Teil der Begründung, legt die Belange des Natur- 
und Umweltschutzes dar. Gemäß § 2 Abs. 4 und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB wurden die 
Resultate der Umweltprüfung sowie nach § 1a Abs. 3 BauGB die Ergebnisse der Ein-
griffsregelung aufgezeigt. Für den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen 
wurden innerhalb des Umweltberichtes die ermittelten voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen auf Grundlage der Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet. 
 
Bereits in Vorbereitung des hier vorliegenden Vorentwurfes wurden zahlreiche Abstim-
mungen zwischen Fachplanern und Behörden geführt. Mit der Stellungnahme der zu-
ständigen Naturschutzbehörden sollen wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung 
des Entwurfes gegeben werden. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Errichtung eines Großgewerbegebietes im Stadtge-
biet der Stadt Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl. Der im Rahmen 
des LEP M-V geprüften Ausweisung eines landesrelevanten Gewerbestandortes soll 
entsprochen werden.  
 
Das Plangebiet besitzt eine Flächengröße von rund 49 ha und befindet sich im Süden 
des Stadtgebietes von Grevesmühlen. Es umfasst im Wesentlichen eine intensiv land-
wirtschaftlich genutzte Ackerfläche in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn 20. Im 
Süden befindet sich eine Hecke. Mit dem Umweltbericht wurde geprüft, ob von dem 
Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen erhebliche, nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erwarten sind.  
 
Im Rahmen der hier behandelten Planung erfolgte eine Auseinandersetzung mit den 
Belangen der übergeordneten Planungen. Dazu zählt die Bewertung des Plangebietes 
in der näheren Umgebung von Natura 2000-Gebieten. Im Bereich der Stadt Greves-
mühlen sind die Wasserläufe des Poischower Mühlenbachs und der Stepenitz, teil-
weise mit den umgebenden Uferbereichen, als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung DE 2132-303 „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ und als euro-
päisches Vogelschutzgebiet DE 2233-401 „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Rade-
gast-Maurine“ ausgewiesen. Mit dem Vorentwurf wurden entsprechende Verträglich-
keitsuntersuchungen vorbereitet.  
Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Pläne und Pro-
jekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhal-
tungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zu-
sammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich 
zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dient. Durch 
diese Vorschrift wird Artikel 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie (FFH-RL) in nationales Recht 
umgesetzt. 
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Aus Sicht der Stadt wird im Rahmen der Untersuchungen festgestellte, dass erhebli-
che Beeinträchtigungen im Vorfeld ausgeschlossen werden können. 
Innerhalb des Plangebietes sind keine weiteren Schutzgebiete ausgewiesen. Im Um-
feld befinden sich zwei Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und ein Natur-
schutzgebiet, welches sich mit einem der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
überlagert. Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Pläne 
und Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet er-
heblich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dient. 
Durch diese Vorschrift wird Artikel 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie (FFH-RL) in nationales 
Recht umgesetzt. In Bezug auf das behandelte Plangebiet wird festgestellt, dass er-
hebliche Beeinträchtigungen im Vorfeld ausgeschlossen werden können. 
 
Es besteht keine Betroffenheit von gemäß § 18 NatSchAG M-V geschützten Einzel-
bäumen.  
 
Innerhalb des Plangebietes wurde eine Biotopstruktur kartiert, die einen Schutzstatus 
gemäß § 20 NatSchAG M-V besitzt. Dies ist die Hecke im südlichen Randbereich des 
Plangebietes. Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes sind gesetzlich geschützte 
Biotope nach § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V unmittelbar oder mittelbar betroffen. In 
§ 20 Abs. 3 NatSchAG M-V werden die Ausnahmen von den Verboten des gesetzli-
chen Biotopschutzes geregelt. Demnach kann die untere Naturschutzbehörde auf An-
trag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Beeinträchtigungen der Biotope aus-
geglichen werden können oder die Maßnahme aus überwiegenden Gründen des Ge-
meinwohls notwendig ist. Im Rahmen des Entwurfs wird ein Ausnahmeantrag gemäß 
§ 20 NatSchAG M-V gestellt. 
 
Die Umweltbelange wurden ausführlich im Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 49 
beschrieben und berücksichtigt. Es wurden die Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch, Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter untersucht. Es sind insbesondere Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Tiere zu beachten. Es wurde ein Standort gewählt, der im Rah-
men des LEP M-V als landesrelevanten Gewerbestandortes ausgewiesen ist. Anthro-
pogene Vorbelastungen bestehen durch die südlich des Plangebiet gelegenen Auto-
bahn und östlich verlaufende Landesstraße. 
 
Zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange wurde von dem Gutachterbüro 
STADT LAND FLUSS PARTNERSCHAFT mbB HELLWEG & HÖPFNER mit Sitz in 
Rabenhorst eine artenschutzfachliche Ersteinschätzung erarbeitet. Im Rahmen des 
Vorentwurfes wurden Kartierungen von März bis Ende Juli 2022 durchgeführt. Diese 
umfasst die planungsrelevanten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.  
Es werden Bauzeitenregelungen getroffen sowie Ersatzquartiere bzw. Habitate ge-
schaffen, um Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 zu vermeiden. Eine Betroffenheit 
der in M-V nach Anhang IV der FFH-RL vorkommender Pflanzenarten kann ausge-
schlossen werden. Durch den Erhalt von wertvollen Biotopbereichen bzw. die Schaf-
fung von Grünflächen wird von keiner signifikanten Minderung der biologischen Vielfalt 
ausgegangen.  
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Eingriffe in Natur und Land-
schaft durch die Wahl eines vorbelasteten Standortes verringert werden. Für die Be-
lange des speziellen Artenschutzes ist unter Beachtung entsprechender Maßnahmen 
das Eintreten von Verbotstatbeständen § 44 Abs. 1 zu vermeiden.  
Eine Verträglichkeit der Planung mit den Erhaltungszielen der in der Umgebung vor-
handenen Natura 2000-Gebiete wurde erbracht.  
Aufgrund der dargestellten Argumentation verbleiben aus naturschutzfachlicher Sicht 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf Umweltbelange durch die Planung.  
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Ausführungen zu den Beurtei-
lungsgrundlagen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Ausführungen zu den vorgelegten 
Unterlagen und den Planungszielen zur Kenntnis. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass dem Vorhaben be-
reits mit landesplanerischer Stellungnahme vom 21.12.2022 zuge-
stimmt wurde und die Zustimmung weiter fort gilt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 7. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen mit den Zielen und Grund-
sätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
 
Der abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Dem Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 
wird nach Genehmigung ein rechtswirksames Exemplar der Planung 
zugesandt. 
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Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Die Auflistung der beteiligten Fachdienste und Fachgruppen wird zur 
Kenntnis genommen. 

87 von 224 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger       Abwägung der Stadt Grevesmühlen 

 4 

 

 
Die Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt:  
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Fachdienst Bauordnung und Planung 
 
Bauleitplanung 
 
Zu I.: Die Ausführungen zum Planungsziel werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Zu II.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass hinsichtlich 
der Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen und Präambel keine Hin-
weise oder Einwände vorgebracht werden. 
 
Zu III.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass hinsichtlich der Plan-
zeichnung und der Planzeichenerklärung keine Hinweise oder Ein-
wände vorgebracht werden. 
 
 
Zu IV.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass in der Be-
gründung nicht nur Ziel und Zweck der Planung, sondern auch die we-
sentlichen Auswirkungen darzulegen sind. Diese werden überwiegend 
im Rahmen des Umweltberichts geprüft und dargestellt. Ebenso wird in 
der Begründung auf Belange des Immissionsschutzes sowie im Rah-
men der Alternativenprüfung auf verkehrliche Auswirkungen eingegan-
gen. Die Stadt Grevesmühlen weist darauf hin, dass diese Belange im 
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 49 wesentlich tiefgreifender geprüft 
werden können, da hierbei konkrete Planungen untersucht und Flä-
chenfestsetzungen getroffen werden. Dies ist auf Ebene des Flächen-
nutzungsplanes nur abgestuft möglich und wurde seitens der Stadt 
Grevesmühlen in die Begründung eingestellt. 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der unte-
ren Denkmalschutzbehörde keine Änderungen an der Planung vorzu-
nehmen sind. 
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FD Umwelt und Kreisentwicklung 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme der 
unteren Wasserbehörde auf keine entgegenstehenden Belange hinweist. 
 
Zu 0.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich der Ände-
rungsbereich innerhalb der Trinkwasserschutzzonen III B und geringfügig der 
TWSZ III A der Wasserfassung Grevesmühlen-Wotenitz befindet. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den Bebauungsplan ein Antrag auf 
Ausnahme von den Verboten und Nutzungsbeschränkungen der Schutzge-
bietsverordnung zu stellen ist und dass ein positiver Bescheid der unteren 
Wasserbehörde in Aussicht gestellt wird, wenn mit dem Antrag ein standort-
bezogenes hydrogeologisches Gutachten vorgelegt wird, dass die Unschäd-
lichkeit des Vorhabens nachweist.  
Die Hinweise zum dauerhaften Schutz des Grundwassers werden zur Kennt-
nis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bescheid der unteren Wasserbe-
hörde vor Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes 
vorliegen muss. Die Stadt erkennt die Notwendigkeit eines Hydrogeologi-
schen Gutachtens und hat dieses in Auftrag gegeben. Das Gutachten kommt 
zu dem Ergebnis, dass aus wasserrechtlicher Sicht dem Vorhaben nichts im 
Wege steht und die Planung die Schutzbelange ausreichend berücksichtigt. 
Die Ergebnisse werden dem Landkreis mit dem Entwurf des Bebauungspla-
nes Nr. 49 vorgelegt. 
 
Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Versorgungspflicht mit Trink- 
und Brauchwasser für den Zweckverband Grevesmühlen besteht. 
 
Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abwasserbeseitigungspflicht 
grundsätzlich den Gemeinden obliegt und dass die Stadt Grevesmühlen diese 
Pflicht auf den Zweckverband Grevesmühlen übertragen hat. 
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Zu 3.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass das von bebauten oder 
künstlich befestigten Flächen abfließende Niederschlagswasser als 
Abwasser einzustufen ist und es damit der Abwasserbeseitigungs-
pflicht des Zweckverbandes unterliegt. 
 
 
Die Hinweise zum Niederschlagsentwässerungskonzept werden zur 
Kenntnis genommen. Der beauftragte Erschließungsplaner erarbeitet 
das Konzept in kontinuierlicher Abstimmung mit dem Zweckverband 
Grevesmühlen. Das Konzept wird dem Landkreis mit dem Entwurf des 
Bebauungsplanes Nr. 49 vorgelegt. 
Die Hinweise bezüglich der Zielvorgabe „Erhalt des lokalen Wasser-
haushaltes“ werden zur Kenntnis genommen und sollen im Rahmen 
des Bebauungsplanes, soweit möglich, Berücksichtigung finden. Auf-
grund der bereits durchgeführten Baugrunduntersuchung lässt sich 
jedoch eine Versickerung von Niederschlagswasser nahezu aus-
schließen. Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 49 werden hierzu 
konkretere Aussagen getroffen und mit der unteren Wasserbehörde 
abgestimmt. 
 
Die Hinweise zur Festsetzung der Versickerung werden zur Kenntnis 
genommen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Versickerung am 
geplanten Standort aufgrund des anstehenden Bodens ausgeschlos-
sen werden kann. 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Untere Naturschutzbehörde 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Naturschutzbehörde auf entgegenstehende Belange hin-
weist, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berücksich-
tigt werden müssen. 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Stadt Grevesmühlen hat zum Entwurf der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes untersucht, ob erhebliche Beeinträchtigungen 
des europäischen Vogelschutzgebietes „Stepenitz-Poischower Müh-
lenbach-Radegast-Maurine“ durch die Änderung entstehen.  
 
Bereits zum Vorentwurf lag eine SPA-Untersuchung mit ersten Er-
kenntnissen gemeinsam mit der 7. Änderung des Flächennutzungs-
planes aus. Aus dieser Untersuchung ging bereits hervor, dass von 
dem Vorhaben keine unzulässigen Auswirkungen auf das mittelbar 
angrenzende SPA-Gebiet ausgehen.  
 
Zum Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ergeben 
sich keine zusätzlichen Erkenntnisse, die Anlass zur Annahme bieten, 
das europäische Vogelschutzgebiet „Stepenitz-Poischower Mühlen-
bach-Radegast-Maurine“ würde durch das Planverfahren beeinträch-
tigt.  
 
 
 
Die Ausführungen zur Erarbeitung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
wurden berücksichtigt. 
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Der Hinweis auf die Summationsprüfung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Planungen zum interkommunalen Großgewerbestandort Upahl-
Grevesmühlen wurden zu jeder Zeit in Gänze berücksichtigt. Somit 
wurde diesem Schwerpunkt beim Nachweis der Verträglichkeit ent-
sprochen. 
Die Stadt weist höflich darauf hin, dass die untere Naturschutzbehörde 
stets vollumfänglich und frühzeitig in den Planungsprozess eingebun-
den wurde. 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt 
Grevesmühlen äußert jedoch erhebliche Zweifel an der Forderung 
nach Ausnahmegenehmigungen auf der Ebene der Flächennutzungs-
planung. Durch die vorbereitende Bauleitplanung kommt es zu keinen 
direkten Eingriffen in Biotope, zudem wird mit der vorliegenden Pla-
nung kein Baurecht geschaffen. Dies erfolgt auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung. Im Zuge der Erarbeitung des Bebauungs-
planes Nr. 49 wird geprüft, welche Biotope durch die Planung beein-
trächtigt werden und welche Maßnahmen hinsichtlich des Biotopschut-
zes notwendig werden bzw. welcher Ausgleich zu erbringen ist. 
 
Die Stadt Grevesmühlen wird deshalb im Zuge des Entwurfes des Be-
bauungsplanes Nr. 49 einen Ausnahmeantrag für die gemäß § 20 
NatSchAG M-V gesetzliche geschützten Biotope erarbeiten und der 
unteren Naturschutzbehörde zusenden. 
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Zu 3.: Die Stadt Grevesmühlen untersuchte bereits zum Vorentwurf 
der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes, ob erhebliche Beein-
trächtigungen des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung 
„Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ durch die Ände-
rung entstehen. Bereits zum Vorentwurf lag eine GGB-Untersuchung 
gemeinsam mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes öffentlich 
aus und wurde dem Landkreis Nordwestmecklenburg übermittelt. 
 
Die bereits vorliegende GGB-Untersuchung zum Vorentwurf kommt zu 
dem Ergebnis, dass die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes das 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung nicht beeinträchtigt. Mit dem 
Entwurf der Änderung bleibt dieses Ergebnis bestehen. 
 
Die Ausführungen zur Erarbeitung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung 
wurden berücksichtigt. Die Stadt äußert ihr Bedauern, dass die untere 
Naturschutzbehörde trotz Zusage keine qualifizierte Stellungnahme zu 
den bereits zum Vorentwurf vorgelegten Natura 2000-Prüfungen ab-
gegeben hat. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 49 wurden zudem weitere Un-
tersuchungen bzgl. der Gewässer vorgenommen, da nur auf der Ebe-
ne der verbindlichen Bauleitplanung konkret untersucht werden kann, 
welche Auswirkungen das Großgewerbegebiet auf die angrenzenden 
Gewässer haben kann. Diese Untersuchungen werden dem Landkreis 
Nordwestmecklenburg zum Entwurf des Bebauungsplanes übersandt. 
 
 
 
Zu 4.: Die Ausführungen zum Thema Artenschutz werden zur Kenntnis 
genommen und sind grundsätzlich zu beachten. Ebenfalls werden die 
gesetzlichen Regelungen des § 44 BNatSchG zur Kenntnis genom-
men. 
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Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung ist die Betrachtung der 
Arten nur grob erfolgt, da mit dem Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen ein vertiefender Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
erarbeitet wird. Eine Artenschutzfachliche Ersteinschätzung wurde mit 
dem Vorentwurf der Planung bereits der unteren Naturschutzbehörde 
vorgelegt. Zum Entwurf des Bebauungsplanes werden die weiteren 
Erkenntnisse der Kartierungen sowie Ausgleichserfordernisse darge-
legt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sie mit der 
1. Änderung des Landschaftsplanes der obligatorischen Pflicht nach-
gekommen ist, den vorhandenen Landschaftsplan aufgrund der vorlie-
genden Planung fortzuschreiben. 
 
 
 
Zu 6.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Belange 
der Eingriffsregelung keine Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 
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Zu 7.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass entspre-
chend der Planunterlagen keine nach § 18 NatSchAG M-V geschütz-
ten Bäume betroffen sind und aus Sicht des Baum- und Alleenschut-
zes somit keine weiteren Hinweise vorgetragen werden. 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr 
 
Untere Straßenverkehrsbehörde 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass aus straßenver-
kehrsrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die vorgelegte Planung 
bestehen. 
 
Der Hinweis zu Verkehrsraumeinschränkungen wird zur Kenntnis ge-
nommen und ist grundsätzlich zu beachten. 
 
FD Kreisinfrastruktur/FG Hoch- und Straßenbau 
 
Straßenaufsichtsbehörde 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Straßenauf-
sichtsbehörde gemäß § 10 StrWG M-V keine Einwände gegen die 
Planung bestehen. 
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Straßenbaulastträger 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass es seitens der 
Straßenbaulastträger keine Einwände zur vorgelegten Planung gibt, da 
keine ihrer Straßen und Anlagen betroffen sind. 
 
FD Öffentlicher Gesundheitsdienst 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich seitens des 
Fachdienstes Öffentlicher Gesundheitsdienst keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die Planung ergeben. 
 
Der Hinweis auf die Trinkwasserschutzzone wird zur Kenntnis ge-
nommen und im Rahmen des Bebauungsplanes vertiefend betrachtet. 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes wird ein hydrogeologisches Gut-
achten erarbeitet, das sich mit der Trinkwasserschutzzone sowie den 
ober- und unterirdischen Gewässern beschäftigt. 
 
Die Hinweise zum Lärmschutz werden zur Kenntnis genommen und 
ebenfalls ihm Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung detailliert be-
handelt. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich 
diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes befinden. 
Die Hinweise diesbezüglich werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich 
zu beachten. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der beigefügte Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass aus den vorgeleg-
ten Unterlagen aus Sicht der Landwirtschaft keine neuen Erkenntnisse 
hervorgehen und somit die Stellungnahme von Dezember 2022 beste-
hen bleibt. Diese wird nachfolgend in die Abwägung eingestellt (Seite 
19f.). 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es mit der vorgelegten Planung 
zu einem dauerhaften Entzug landwirtschaftlicher Flächen kommen 
wird. 
 
Der Hinweis auf die Planungen der Gemeinde Upahl wird zur Kenntnis 
genommen. Diese Kooperation ist notwendig, um einen interkommu-
nalen Großgewerbestandort planen zu können, wie es im Landes-
raumentwicklungsprogramm festgelegt wurde. 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Ausführungen zu den Bodenpunkt-
zahlen sowie zu den generellen Faktoren des Bodens als Produktions-
faktor zur Kenntnis. Wie in der Begründung bereits untersucht wurde, 
ist dieser Standort unter Beachtung aller abwägungsrelevanter Punkte 
am besten für die Ausweisung eines Großgewerbestandortes geeig-
net. Die Stadt weist darauf hin, dass es auch an den anderen geprüf-
ten Standorten zum Entzug von landwirtschaftlichen Flächen kommen 
würde, jedoch die weiteren Faktoren wie z.B. entstehende Verkehre, 
Lärmschutz, nur an diesem Standort vollumfängliche Berücksichtigung 
finden können.  
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Der Hinweis, dass ein finanzieller Ausgleich nicht nur für die Bodenei-
gentümer, sondern auch für den betroffenen Landwirtschaftsbetrieb 
notwendig wäre, wird zur Kenntnis genommen. Dies wird im weiteren 
Verfahren beraten. 
Gemäß Landesraumentwicklungsprogramm ist der Standort Upahl-
Grevesmühlen als Standort für die Ansiedlung flächenintensiver klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen mit landesweiter Bedeu-
tung festgelegt. Das Amt für Raumordnung und Landesplanung West-
mecklenburg hat mit Stellungnahme vom 21.12.2022 sowie vom 
28.06.2023 erklärt, dass dem Programmpunkt des LEP mit der vorge-
legten Planung entsprochen wird und dass die Planung den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung entspricht. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass vorerst keine weite-
ren Hinweise und Bedenken geäußert werden. 
 
Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet ak-
tuell in keinem Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse 
befindet und deshalb keine Bedenken und Anregungen geäußert wer-
den. 
 
Zu 3.1: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Belange 
des StALU hinsichtlich des Naturschutzes nicht betroffen sind. 
Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklen-
burg wurde im Rahmen der Beteiligung ebenfalls um Abgabe einer 
Stellungnahme gebeten. 
 
Zu 3.2: Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gewässer erster Ord-
nung und wasserwirtschaftliche Anlagen in der Zuständigkeit des 
StALU nicht berührt werden und somit keine wasserwirtschaftlichen 
Bedenken bestehen. 
 
Zu 3.3: Der Hinweis zum Altlasten- und Bodenschutzkataster für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 4.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Auflistung der Anlagen, die 
nach dem BImSchG genehmigt bzw. angezeigt wurden, zur Kenntnis. 
Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung zu den Bebauungs-
plänen Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen sowie Nr. 9 der Gemeinde Up-
ahl wurden die Anlagen untersucht und bewertet. Das Gutachten wird 
dem StALU WM im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf den Bestandsschutz der Anlagen wird zur Kenntnis 
genommen. 
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Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg zum Vorentwurf vom 19.12.2022 (Hier 
Punkt 1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Zu 1.: Die Ausführungen zu den Planungsabsichten und den geplanten 
Flächen wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass Boden der wichtigs-
te Produktionsfaktor der Landwirtschaft ist und es durch die vorgelegte 
Planung eines Großgewerbestandortes zur Verringerung der Anbau-
flächen kommt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass dies wiederum 
Auswirkungen auf wirtschaftliche Aspekte der betroffenen Landwirt-
schaftsbetriebe hat. Die Stadt Grevesmühlen stimmt diesen Ausfüh-
rungen zu, hat sich aber intensiv mit Vor- und Nachteilen der Gewer-
beansiedlung beschäftigt. Dabei kommt die Stadt zu dem Ergebnis, 
dass es der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung dient, an diesem 
Standort Arbeitsplätze zu schaffen und die dazugehörigen Einnahmen 
zu generieren. 
 
Der Hinweis, dass ein finanzieller Ausgleich nicht nur für die Bodenei-
gentümer, sondern auch für den betroffenen Landwirtschaftsbetrieb 
notwendig wäre, wird zur Kenntnis genommen. Dies wird im weiteren 
Verfahren beraten. 
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Gemäß Landesraumentwicklungsprogramm ist der Standort Upahl-
Grevesmühlen als Standort für die Ansiedlung flächenintensiver klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen mit landesweiter Bedeu-
tung festgelegt. Das Amt für Raumordnung und Landesplanung West-
mecklenburg hat mit Stellungnahme vom 21.12.2022 erklärt, dass dem 
Programmpunkt des LEP mit der vorgelegten Planung entsprochen 
wird und dass die Planung den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung und Landesplanung entspricht. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass keine weiteren 
Hinweise und Bedenken geäußert werden. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt für 
Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V zu den eingereichten Unterla-
gen keine Stellungnahme abgibt. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen keine bergbauli-
chen Belange nach Bundesberggesetz sowie keine Belange nach 
Energiewirtschaftsgesetz in der Zuständigkeit des Bergamtes 
Stralsund berührt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den Änderungsbereich zur-
zeit keine Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung dieser 
vorliegen. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht des 
Bergamtes Stralsund keine Einwände oder ergänzende Anregungen 
vorgebracht werden. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich im Verfah-
rensgebiet die Landesstraße L 03 befindet. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen das geplante Vorhaben 
unter Beachtung der genannten Punkte keine Einwände bestehen. 
 
Zu a: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 
Erschließungsplanung sowie Bauausführung berücksichtigt. 
 
Zu b: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wird im Rahmen 
des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen beachtet. 
 
Zu c: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wird im Rahmen 
der Schalltechnischen Untersuchung zu den Bebauungsplänen Nr. 49 
der Stadt Grevesmühlen sowie Nr. 9 der Gemeinde Upahl berücksich-
tigt. 
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Zu d: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dieser Sachverhalt ist 
im weiteren Verfahren der Bebauungspläne weiter abzustimmen. Die 
Stadt Grevesmühlen weist jedoch darauf hin, dass aufgrund der Lei-
tungsverläufe eine Bepflanzung der Westseite der Landesstraße nur 
schwer umsetzbar wäre. Aus diesem Grund setzt die Stadt Greves-
mühlen im Bebauungsplan Nr. 49 in diesem Bereich eine Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „Abstandsgrün“ fest, die als Blühstreifen zu 
entwickeln ist. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich im Gebiet des 
Vorhabens ein als Flächenumriss gekennzeichnetes vermutetes Bo-
dendenkmal befindet sowie weitere Bodendenkmale in der Umgebung 
des Änderungsbereiches vermutet werden. Das vermutete Boden-
denkmal wird nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt. 
 
Der Hinweis zu den Denkmallisten wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die zuständige Behörde für die 
Führung der Denkmalliste die untere Denkmalschutzbehörde ist und 
verbindliche amtliche Auskünfte nur dort erhalten werden können. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass im Plangebiet kein 
Grabungsschutzgebiet gemäß § 14 DSchG M-V ausgewiesen ist. 
 
Der Hinweis zum Vorhandensein weiterer, noch unentdeckter Boden-
denkmale wird zur Kenntnis genommen und ist Bestandteil der Be-
gründung der Planung. 
 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Behör-
de angemerkt wird, dass frühzeitig archäologische Voruntersuchungen 
durchgeführt werden sollten, weist diesen jedoch aufgrund der Größe 
des Plangebietes als unverhältnismäßig zurück. Die Stadt Grevesmüh-
len weiß, dass im Bereich der Landesstraße ein Bodendenkmal be-
kannt ist. Sofern in diesem Bereich Erdarbeiten notwendig werden, 
werden die gültigen Gesetze berücksichtigt.  
In Bezug auf mögliche weitere Funde verweist die Stadt auf die Hin-
weise, die in der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung sowie 
dem Bebauungsplan Nr. 49 gegeben werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur genannten Handreichung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Die allgemeinen Hinweise zum Denkmalschutzgesetz des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen zum Urteil des Verwaltungsgerichts Schwerin wer-
den ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
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Die Stadt nimmt die Ausführungen zu den Zuständigkeiten zur Kennt-
nis. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des örtlich 
begrenzten Umfangs der Planung und der fehlenden Landesrelevanz 
das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig ist. 
Der zuständige Landkreis Nordwestmecklenburg wurde im Rahmen 
der Beteiligung ebenfalls um die Abgabe einer Stellungnahme gebe-
ten. 
 
Der Hinweis zu Munitionsfunden wird zur Kenntnis genommen und ist 
bereits Bestandteil der Planung. 
 
Der Hinweis zur Kampfmittelbelastungsauskunft wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der Hinweis zum Munitionsbergungsdienst wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass der 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes aus forstrechtlicher Sicht zugestimmt wird. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den Änderungsbereich der 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes das Forstamt Grevesmühlen 
als Vertreter der Landesforstanstalt zuständig ist. 
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Die Walddefinition gemäß Landeswaldgesetz wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von der Änderung kein Wald im 
Sinne des § 2 LWaldG M-V betroffen ist. 
 
Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass sich somit keine Zu-
ständigkeit der Landesforstanstalt M-V ergibt. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass der 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen aus forstrechtli-
cher Sicht zugestimmt wird. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Land-
gesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH keine Hinweise und An-
regungen zur Planung vorgetragen werden und keine weitere Stel-
lungnahme abgegeben wird. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vom 12.12.2022 weiterhin 
ihre Gültigkeit behält. Die Stellungnahme wird nachfolgend in die Ab-
wägung eingestellt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass insbesondere die Schaffung 
einer Zuwegung zu den westlichen Flächen für erforderlich gehalten 
wird. Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 49 wird eine entsprechen-
de Zufahrt über einen Wirtschaftsweg sichergestellt. Dieser verläuft bis 
zum Regenrückhaltebecken im Westen des Plangebietes und er-
schließt ebenfalls die Flächen der BIMA. Im Rahmen des Umlegungs-
verfahrens werden die für den Wirtschaftsweg benötigten Flächen be-
rücksichtigt. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
gleichlautend auch für die Planung der Gemeinde Upahl gilt. Die Stel-
lungnahme wird entsprechend in die Abwägung der Gemeinde Upahl 
eingestellt. 
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Stellungnahme der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zum 
Vorentwurf vom 19.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich der geplante 
Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen direkt angrenzend zu den 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der A 20 befindet.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass diese Flächen während der 
Bauphase erkenntlich abgegrenzt werden sollten und nicht befahren 
werden dürfen. Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen und 
kann als Hinweis in den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmüh-
len aufgenommen werden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Be-
bauungsplanes wird dies grundlegend untersucht und im Rahmen der 
inneren Erschließungsplanung umfassend berücksichtigt. Eine Beein-
trächtigung von Nachbarflächen ist grundsätzlich auszuschließen. Das 
Entwässerungskonzept wird hierauf näher eingehen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Möglichkeiten der Zu-
wegung werden im weiteren Verfahren geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der beigefügte Übersichtsplan wird nachfolgend behandelt. 
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Der beigefügte Übersichtsplan wurde geprüft. Die Flächen befinden 
sich angrenzend an den Änderungsbereich der 7. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen. Im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen wird auf die angren-
zenden Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben näher ein-
gegangen. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der 
BVVG derzeit nichts gegen die Realisierung des Vorhabens spricht, da 
keine Flächen der BVVG betroffen sind.  
 
 
 
 
Der Hinweis zum Verzicht auf die weitere Beteiligung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Die nachfolgenden Hinweise für den Fall einer Betroffenheit werden 
zur Kenntnis genommen und ggf. im weiteren Planverfahren berück-
sichtigt, sofern es zu einer Betroffenheit kommt. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass vorbehaltlich einer 
gleichbleibenden Sach- und Rechtslage Verteidigungsbelange nicht 
beeinträchtigt werden und somit keine Einwände bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Bundeswehr be-
rührt werden und die Bundeswehr daher weiter am Verfahren zu betei-
ligen ist. Im Rahmen des nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens 
wird die Bundeswehr erneut beteiligt. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass derzeit aus polizei-
licher Sicht keine Bedenken oder Einwände bestehen. 
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Die Ausführungen zu den Planungsinhalten der 7. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass dem vorgelegten 
Entwurf die grundsätzliche Zustimmung erteilt werden kann. 
 
Der Hinweis auf die Stellungnahme vom 16.12.2022 wird zur Kenntnis 
genommen. Diese wird nachfolgend in die Abwägung aufgenommen. 
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Allgemeines 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Änderungsbereich inner-
halb der Trinkwasserschutzzonen III A und III B liegt. Auf der Ebene 
des Bebauungsplanes erfolgt die Betrachtung dieser im Rahmen eines 
hydrogeologischen Gutachtens sowie eines Ausnahmeantrags. Diese 
Unterlagen sind mit der unteren Wasserschutzbehörde des Landkrei-
ses Nordwestmecklenburg sowie dem Zweckverband weiter abzu-
stimmen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Zweckverband keine Kos-
ten entstehen dürfen. 
 
Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass die Grundstücke dem 
Anschluss- und Benutzungszwang unterliegen und entsprechend der 
Beitragssatzung des ZVG beitragspflichtig sind. 
 
Löschwasser 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der ZVG Löschwasser nur im 
Rahmen seiner technischen Möglichkeiten bereitstellen kann. Es wird 
weiterhin zur Kenntnis genommen, dass die beabsichtigte Löschwas-
serversorgung über das Trinkwassernetz mit dem ZVG abzustimmen 
ist und im Plangebiet derzeit keine Hydranten vorhanden sind. Auf der 
Ebene des Bebauungsplanes wird die Erschließungsplanung entspre-
chend konkretisiert und kontinuierlich mit dem ZVG abgestimmt. 
 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die vorhandenen 
Leitungen nicht ohne Weiteres nutzbar sind und eine neue äußere 
Erschließung für den Großgewerbestandort hergestellt werden muss. 
Der Hinweis auf das DWA-Regelwerk wird zur Kenntnis genommen. 
Auf der Ebene des Bebauungsplanes wird die Erschließungsplanung 
entsprechend konkretisiert und kontinuierlich mit dem ZVG abge-
stimmt. 
Der Hinweis, dass die Kosten durch den Erschließungsträger zu tragen 
sind wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass jede weitere Pla-
nung und Änderungen dem ZVG erneut zur Abstimmung vorzulegen 
sind. Die Stadt Grevesmühlen ist bestrebt in Kooperation mit dem 
Zweckverband Grevesmühlen die Fragen der Ver- und Entsorgung zu 
bearbeiten und ist an einer engen Abstimmung stets interessiert. 
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Stellungnahme des Zweckverbands Grevesmühlen zum Vorent-
wurf vom 21.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
Die Ausführungen zu den Planungsinhalten werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass der Planung aus 
Sicht des ZVG grundsätzlich zugestimmt wird. 
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Zu Allgemeines: 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet 
in den Trinkwasserschutzzonen III A und III B befindet und dadurch die 
genannten Anforderungen und Nutzungsbeschränkungen zu beachten 
und einzuhalten sind.  
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 49 wird ein Ausnahmeantrag bzgl. der Trinkwas-
serschutzzonen bei der unteren Wasserbehörde eingereicht. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind 
grundsätzlich zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Löschwasser: 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass der ZVG Lösch-
wasser nur im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten bereitstellen 
kann. Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
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Zu Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorhandenen Leitungsbe-
stände für den geplanten Großgewerbestandort nicht ohne Weiteres 
nutzbar sind und die Errichtung einer neuen äußeren Erschließung 
erforderlich ist. 
 
Es wird auch zur Kenntnis genommen, dass die innere Erschließung 
ebenfalls von Grund auf geplant werden muss und dass die jeweiligen 
technischen Grundlagen zu berücksichtigen sind. 
 
Der ZVG wird weiterhin in die Planungen einbezogen, sodass die 
technische Planung rechtzeitig vor Satzungsbeschluss abgestimmt 
wird. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Kosten durch 
den Erschließungsträger zu tragen sind und dafür eine Erschließungs-
vereinbarung notwendig wird. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
Die Bestandspläne werden nachfolgend geprüft. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich im Planbereich 
Leitungen der Telekom befinden. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass der Bestand und 
der Betrieb der vorhandenen Leitungen weiterhin gewährleistet bleiben 
muss. 
Der Hinweis auf den Bebauungsplan wird zur Kenntnis genommen. 
Die konkrete Erschließungsplanung wird auf Ebene des Bebauungs-
planes Nr. 49 präzisiert. 
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Der beigefügte Bestandsplan wurde überprüft. Entlang der Landes-
straße sowie der Straße nach Groß Pravtshagen sind Telekommunika-
tionsleitungen der Telekom vorhanden, an die das Gebiet angeschlos-
sen werden könnte. 
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Die Bestandspläne werden nachfolgend geprüft. 
 
 
Der Hinweis zur Schutzanweisung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Handschachtung und zur örtlichen Einweisung wer-
den zur Kenntnis genommen. 

136 von 224 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger       Abwägung der Stadt Grevesmühlen 

 53 

 
 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die konkrete Erschlie-
ßungsplanung erfolgt auf der Ebene des Bebauungsplanes Nr. 49 der 
Stadt Grevesmühlen. 
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Die beigefügten Bestandspläne wurden geprüft. Entlang der Landes-
straße sind Telekommunikationslinien der WEMACOM vorhanden, an 
die das Gebiet angeschlossen werden könnte. Näheres dazu wird im 
Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen geregelt. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass Vodafone keine 
Einwände gegen die Planung geltend macht. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich keine Lei-
tungen des Unternehmens befinden und derzeit keine Neuverlegung 
geplant ist. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die genannten An-
lagenbetreiber nicht durch die Planung betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stadt Grevesmühlen bestätigt hiermit, dass der dargestellte Be-
reich dem Änderungsbereich der vorgelegten Planung entspricht. 
 

141 von 224 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger       Abwägung der Stadt Grevesmühlen 

 58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass im angefragten 
Bereich keine Anlagen oder zurzeit laufende Planungen der genannten 
Anlagenbetreiber vorhanden sind und somit keine Einwände gegen 
das Vorhaben erhoben werden. 
 
 
Die Auflage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die beigefügte Anlage wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet 
derzeit keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anla-
gen befinden oder in nächster Zeit geplant sind. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Löschwasser-
versorgung für das Plangebiet derzeit nicht sichergestellt ist.  
Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass im Plangebiet keine 
Löschwasserquellen vorhanden sind. 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass für die Gewerbeflächen eine 
Löschwasserversorgung von mindestens 96 m³/h über 2 Stunden si-
cherzustellen ist. 
Die Löschwasserversorgung wird im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 49 konkret geregelt.  
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Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 1.1: Der geplante Großgewerbestandort umfasst die Planungen der Stadt 
Grevesmühlen in Kooperation mit der Gemeinde Upahl. Die Pläne müssen 
daher zusammen betrachtet werden, so wie es auch in der Begründung zum 
Plan erläutert wird. Die Anforderungen des Landesraumentwicklungspro-
gramms M-V (LEP) sind somit auch immer auf den gesamten interkommuna-
len Großgewerbestandort zu beziehen. 
 
Zu 1.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für die gemäß LEP aus-
gewiesenen Großgewerbestandorte werden bezüglich der Ackerzahlen Aus-
nahmen im LEP definiert. Auf Seite 59 werden diese in Abbildung 22 genannt. 
Die Großgewerbestandorte sind gemäß LEP abschließend abgewogen. 
 
Zu 1.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Grevesmühlen 
weist darauf hin, dass weite Teile des Stadtgebietes innerhalb von Trinkwas-
serschutzzonen liegen und dennoch Gewerbegebiete bzw. Gewerbebetriebe 
vorhanden sind. Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 49 wird diesbezüglich 
ein hydrogeologisches Gutachten erarbeitet. 
 
Zu 1.4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Grevesmühlen 
weist darauf hin, dass die tatsächlich vorhandenen Flächenpotenziale im 
Stadtgebiet unter 1 ha liegen. Mit privaten Flächen sind in diesem Zusam-
menhang Gewerbeflächen zu verstehen, die von bereits angesiedelten Unter-
nehmen für Erweiterungen vorgehalten werden und nicht private Flächen, wie 
sie im Großgewerbegebiet derzeit vorhanden sind. Somit ist die Ansiedlung 
eines Großgewerbegebietes mit größeren zusammenhängenden Gewerbeflä-
chen nicht an anderer Stelle möglich. Ein Vergleich mit privaten Flächen in 
vorhandenen Gewerbegebieten hinkt somit. 
 
Zu 1.5: Die Kosten der Erschließung sind für die Änderung des Flächennut-
zungsplanes zu nächst unerheblich. Mit dem Flächennutzungsplan wird kein 
Baurecht geschaffen, sodass auch die Erschließung des Änderungsbereiches 
nicht aus der vorliegenden Planung hervorgeht.  
 
Zu 1.6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aus den übergeordne-
ten Planungen und Regelungen ergeben sich jedoch keine Belange gegen-
über der Jagd, die im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen wären. 

1.1 
 
1.2 
 

1.3 
1.4 
 

1.5 
 

1.6 
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Zu 2.: Zunächst weist die Stadt Grevesmühlen darauf hin, dass der interkom-
munale Großgewerbestandort Upahl/Grevesmühlen Bestandteil des Landes-
raumentwicklungsprogramms 2016 ist und die Stadt Grevesmühlen in Koope-
ration mit der Gemeinde Upahl ihrer landesplanerischen Pflicht nachkommt. In 
Rahmen einer Standortanalyse wurde zudem begründet, warum die Auswei-
sung eines neuen Gebietes notwendig wird, da kaum noch Flächenpotenziale 
innerhalb der bestehenden Gewerbegebiete vorhanden sind. Auch in der 
Gemeinde Upahl sind keine größeren Flächen vorhanden, die nicht bereits 
durch ortsansässige Unternehmen reserviert bzw. gekauft wurden, um mög-
lich Betriebserweiterungen abzusichern. Eine Erweiterung über den bisher 
angedachten Standort hinaus ist derzeit nicht geplant. Allerdings ist es im 
Rahmen der städtebaulichen Planung sinnvoll, diese mitzudenken, sodass 
Flächen für Erschließungswege vorgehalten werden können. 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Grevesmüh-
len beabsichtigt mit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes die Auswei-
sung von gewerblichen Bauflächen. Im Rahmen des parallel aufgestellten 
Bebauungsplanes wird ein Gewerbegebiet festgesetzt. Somit wurde die beab-
sichtigte Nutzung klar kommuniziert. Welche Betriebe sich künftig im Gebiet 
ansiedeln ist zum einen auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht ent-
scheidend, zum anderen handelt es sich um eine Angebotsplanung, sodass 
die Ansiedlung erst nach der Rechtskraft des Bebauungsplanes geregelt wer-
den kann. Die Stadt Grevesmühlen zieht lediglich einen möglichen Rahmen 
für die konkrete Ansiedlung von Unternehmen. Für die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes wurden alle notwendigen Untersuchungen durchgeführt. 
Konkretere Gutachten und Untersuchungen werden im Rahmen des Bebau-
ungsplanes erarbeitet. 
 
Zu 4.: Die Hinweise zur wirtschaftlichen Bedeutung der Landwirtschaft werden 
zur Kenntnis genommen. Die Stadt Grevesmühlen, genauso wie die Gemein-
de Upahl, haben diese Belange in die Abwägung eingestellt und geprüft. Die 
landwirtschaftliche Produktion ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Aller-
dings ist es aus Sicht der Stadt ebenso wichtig Flächen für Gewerbe auszu-
weisen, um Potentiale vor Ort sowie im Land Mecklenburg-Vorpommern zu 
schaffen, da diese nachhaltigere Produktionsketten ermöglichen können. 
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Zu 5.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Auswirkungen 
auf die Umwelt werden im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Dabei 
werden die vorhandenen Gegebenheiten berücksichtigt. Die genannten Aus-
gleichsmaßnahmen werden im Rahmen des nachgelagerten Bebauungsplan-
verfahrens festgesetzt. Dies ist auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 
nicht vom Gesetzgeber vorgesehen und aufgrund fehlender Konkretisierun-
gen nicht sinnvoll.  
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Lage des Plange-
bietes wurde eingehend im Rahmen einer Standortanalyse untersucht. Die 
Verlagerung an die Autobahn bietet nicht nur verkehrliche Vorteile, sondern 
dient auch dem Schutz der Anwohner der beiden Gemeinden. Bei einem 
Standort in der Nähe der Stadt Grevesmühlen würde es zu weitaus größeren 
Beeinträchtigungen in Bezug auf Verkehrslärm kommen, da zurzeit haupt-
sächlich die Autobahnzufahrt als Verkehrsvorteil genannt werden muss. Zu-
dem lässt sich aufgrund der Standortwahl nicht grundsätzlich auf eine Zu-
nahme der Wasser- und Bodenverschmutzungen schließen, da diese gesetz-
lich geregelt sind und entsprechende Schutzmaßnahmen an jedem Standort 
zu gewährleisten sind.  
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Untersuchungen wur-
den generell für den gesamten Großgewerbestandort durchgeführt. Dies be-
trifft die Umweltberichte, Gutachten sowie die Erschließungsplanung im Rah-
men der Bebauungspläne. Da jedoch jede Gemeinde nur innerhalb ihrer ei-
genen Gemeindeflächen planen kann, werden die Pläne parallel aufgestellt. 
 
Zu 8.: Die Ausführungen zu den Grundstücksverhältnissen sowie der Erreich-
barkeit der Grundstücke werden zur Kenntnis genommen. Bei der vorgelegten 
Planung handelt es sich um eine Flächennutzungsplanänderung. Im Flächen-
nutzungsplan ist gemäß § 5 Baugesetzbuch die „Art der Bodennutzung nach 
den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzu-
stellen“. Der Flächennutzungsplan ist nicht parzellenscharf, sodass keine 
Betrachtung von einzelnen Grundstücken erfolgt. Da der Bebauungsplan 
Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen parallel aufgestellt wird, wird auch zeitgleich 
ein Umlegungsverfahren durchgeführt. Im Rahmen des Bebauungsplanes 
können die genannten Wege dann parzellenscharf berücksichtigt werden. 
Diese Thematik ist der Stadt bewusst, sodass der Entwurf der Bebauungsplan 
hierzu Aussagen trifft. 
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Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nichtsdestotrotz ist das 
geplante Großgewerbegebiet Upahl-Grevesmühlen Bestandteil des Landes-
raumentwicklungsprogramms M-V aus dem Jahr 2016 und wurde im Rahmen 
der Aufstellung des Programms entsprechend geprüft. Gemäß der Stellung-
nahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 
entspricht die Planung den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung und ist somit ein wichtiger Baustein der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Zu 10.: Das Zitat wird zur Kenntnis genommen und ist grundsätzlich im Rah-
men von Planungen zu beachten. Der geplante Großgewerbestandorte ist 
gemäß LEP mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landes-
planung vereinbar. Innerörtliche Flächen oder gar Baulücken stehen für eine 
derartige Planung nicht zur Verfügung. Kleinteilige Gewerbeflächen können 
das beabsichtigte Ziel nicht erfüllen. Zudem werden im Rahmen des Bebau-
ungsplanes Maßnahmen getroffen, die einen sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden innerhalb der Gewerbeflächen gewährleisten sollen bzw. die Flä-
chen bestmöglich ausnutzen, um weitere Flächen zu schonen. Somit hat sich 
die Stadt Grevesmühlen mit den genannten Gesetzesgrundlagen auseinan-
dergesetzt und untereinander abgewogen. 
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Forstamt Grevesmühlen Keine Betroffenheit - 

Landgesellschaft M-V mbH Keine Betroffenheit - 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Hinweise zu Flächeneigentum sowie Ausgleichsflächen 48 

BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH Keine Betroffenheit - 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der  
Bundeswehr 

Keine Bedenken - 

Wasser und Bodenverband Stepenitz/Maurine Hinweise  51 

Zweckverband Grevesmühlen Hinweise und Anmerkungen, Lagepläne 53 

Deutsche Telekom Technik GmbH Hinweise, Bestandsplan 59 

WEMACOM Telekommunikation GmbH Keine Einwände, Bestandsplan 63 

Vodafone Kabel Deutschland Keine Betroffenheit - 

GDMcom GmbH Keine Betroffenheit - 

50hertz Transmission GmbH Keine Betroffenheit - 

Hauptzollamt Stralsund Hinweise 65 

Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen Keine Einwände - 

Gemeinde Gägelow Keine Bedenken - 

Gemeinde Stepenitztal Keine Bedenken - 

Private Stellungnahme Nr. 1 Hinweise, Anmerkungen 67 

Private Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl Hinweise, Anmerkungen 69 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Ausführungen zu den Beurtei-
lungsgrundlagen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Ausführungen zu den vorgelegten 
Unterlagen und den Planungszielen zur Kenntnis. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Stadt Grevesmühlen ge-
mäß LEP M-V die Funktion eines Mittelzentrums zugeordnet wird und 
die genannten Funktionen gestärkt und weiterentwickelt werden sollen. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass das Industrie- und 
Gewerbegebiet Upahl/Grevesmühlen im LEP M-V als Standort für die 
Ansiedlung flächenintensiver klassischer Industrie- und Gewerbeun-
ternehmen mit landesweiter Bedeutung im LEP M-V festgelegt wurde. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass an diesen Standorten gewerbli-
che und industrielle Nutzungen Vorrang vor anderen Nutzungen ha-
ben. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ansiedlung von Einzelhan-
delsbetrieben in landesweit bedeutsamen Industrie- und Gewerbege-
bieten nicht zulässig ist. Reine Einzelhandelsbetriebe sind gemäß den 
textlichen Festsetzungen nicht vorgesehen. Die Stadt Grevesmühlen 
prüft zum Entwurf der Planung, ob weitere Einschränkungen in Bezug 
auf z.B. ausnahmsweise zulässige Werksverkäufe vorgenommen wer-
den. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die industriellen 
und gewerblichen Großstandorte vorrangig für flächenintensive Unter-
nehmensansiedlungen zur Verfügung gestellt werden sollen und die 
Erreichbarkeit über leistungsfähige Verkehrstrassen sichergestellt 
werden muss. Das Vorhaben entspricht den genannten Programmsät-
zen des LEP M-V und des RREP WM. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Vorhabenstandort im 
Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung befindet. In der weiteren Pla-
nung wird dies berücksichtigt. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass der B-Plan Nr. 49 
i.V.m. der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
 
Der abschließende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Auflistung der beteiligten Fachdienste bzw. Fachgruppen wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt: 
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Fachdienst Bauordnung und Planung  
Bauleitplanung 
 
Zu I. Allgemeines 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Ausführungen zu den Planungszie-
len zur Kenntnis. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt da-
mit ihrer Zielanpassungspflicht aus dem RREP nachkommt. 
 
 
 
Zu II. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Präambel 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Unterlagen wa-
ren bereits zur frühzeitigen Beteiligung in das Bau- und Planungsportal 
eingestellt.  
 
Der Hinweis auf die Änderung des BauGB wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
Zu III. Planerische Festsetzungen 
 
Übersichtsplan: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Grevesmühlen 
prüft zum Entwurf der Planung eine andere Darstellung. 
 
Planzeichnung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Flächen werden 
entsprechend vermasst. 
 
Planzeichenerklärung: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Planzeichenerklärung keine 
Hinweise vorgebracht werden. 
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Text – Teil B: 
Zu 1.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Festsetzung 
entsprechend angepasst. 
 
 
Zu 1.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zum Entwurf 
der Planung geprüft. Diesbezüglich befindet sich die Stadt Grevesmüh-
len auch in Abstimmung mit dem Amt für Raumordnung und Landes-
planung. 
 
 
Zu 1.7 und 1.8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen 
des Entwurfs werden Aussagen zum Gelände ergänzt. 
 
 
 
Zu 3.1: Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genom-
men. Die Festsetzung 3.1 des Vorentwurfes des Bebauungsplanes 
Nr. 49 wird in die örtlichen Bauvorschriften aufgenommen, da es der-
zeit nicht vorgesehen ist, konkrete Flächen auf den privaten Gewerbe-
flächen für Stellplätze festzusetzen. 
 
Im Rahmen der Entwurfsplanung soll ein öffentlicher (Pendler-) 
Parkplatz für das Großgewerbegebiet festgesetzt werden. die Begrün-
dung wird diesbezüglich ergänzt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Errichtung von PV-Anlagen 
im Rahmen von örtlichen Bauvorschriften nicht durchsetzbar ist. Eine 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB wird zum Entwurf der 
Planung entsprechend aufgenommen und in der Begründung erläutert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stadt Gre-
vesmühlen wollte mit der Festsetzung deutlich machen, dass in dem 
geplanten Großgewerbegebiet die Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie eine nachhaltige Entwicklung angestrebt werden. Sofern dies für 
den Ausbau von Ladesäulen nicht notwendig ist, kann die Festsetzung 
entfallen. 
 
Für den zum Entwurf der Planung vorgesehenen (Pendler-)Parkplatz 
wird eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB geprüft. 
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Die weiteren Hinweise zu Festsetzungsmöglichkeiten in Bezug auf 
erneuerbare Energien werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung wird 
künftig als Hinweis aufgenommen.  
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Festsetzun-
gen werden entsprechend geprüft. 
Zum Entwurf der Planung werden Fachgutachten bzgl. der Trinkwas-
serschutzzone erarbeiten, die dann in die Planung einfließen. Auf 
Grundlage dieser Gutachten können dann eindeutige, zweifelsfreie 
und unmissverständliche Festsetzungen getroffen werden. 
 
 
Zu 7.1 bis 7.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Unterla-
gen werden dahingehend geprüft und die Festsetzungen werden ent-
sprechend unterteilt. 
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Zu 7.7: Die Stadt Grevesmühlen nimmt den Hinweis zu Ausgleichs-
maßnahmen zur Kenntnis und erkennt die Notwendigkeit einer Zuord-
nung dieser grundsätzlich an. Aus Sicht der Stadt Grevesmühlen kön-
nen im Plangebiet, aufgrund der Größe und der festgesetzten Grund-
flächenzahl der vorgesehen Gewerbegrundstücke sowie der damit 
einhergehenden öffentlichen Erschließung, kaum Unterscheidungen 
von Eingriffen gemacht werden, sodass die Flächen in Bezug auf not-
wendige Ausgleichsmaßnahmen nahezu gleichgewichtig bewertet 
werden können.  
Die Stadt Grevesmühlen prüft jedoch zum Entwurf der Planung, ob 
Eingriffe der öffentlichen Erschließung z.B. den bisher festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der 
Entwurfserarbeitung berücksichtigt. Die Stadt Grevesmühlen prüft die 
Festsetzung zur zulässigen Dachneigung zum Entwurf der Planung. 
Die Begründung wird ebenso inhaltlich geprüft und ggf. ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu IV. Begründung 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stadt Grevesmühlen weist den Vorwurf zurück, dass die Begrün-
dung ausschließlich eine Beschreibung darstellt und nicht den Anfor-
derungen nach § 2a BauGB genügt. Die Stadt Grevesmühlen hat in 
der Begründung ausführlich den gewählten Standort erläutert, unter-
sucht und geprüft sowie Festsetzungen erklärt. Zum Vorentwurf der 
Planung konnten ggf. noch nicht alle Planungsabsichten vollumfas-
send betrachtet werden. Die Stadt Grevesmühlen prüft dies und kann 
zum Entwurf der Planung ggf. Konkretisierungen in die Begründung 
aufnehmen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, jedoch wird die Wiederga-
be von Gesetzesinhalten im Rahmen der Begründung teilweise als 
notwendig angesehen, um die Ausführungen für jedermann verständ-
lich darlegen zu können. 
 
Zu 2.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Planung wird 
dahingehend geprüft. 
 
 
 
Zu 2.5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zum Entwurf der 
Planung können hierzu Aussagen getroffen werden. 
 
 
Zu 3.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es wird eine Fest-
setzung zur Nutzung von PV-Anlagen in die Planung aufgenommen. 
 
Die Begründung wird entsprechend geprüft. 
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Zu 5.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung 
wird entsprechend überprüft. 
Konkrete Aussagen zu den Trinkwasserschutzzonen sowie zu den 
unzulässigen Betrieben werden im Entwurf der Planung erarbeitet und 
auf Grundlage von weiterführenden Gutachten ergänzt. 
 
Zu 5.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand ist es nicht Ziel des Bebauungsplanes über Gründächer 
Niederschlagswasser zu binden, sondern positive Effekte auf das 
Mikroklima und den Artenschutz zu erzielen. 
Die Regenwasserableitung wird zum Entwurf der Planung konkreti-
siert. 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung wird 
künftig nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB getroffen. 
Der Hinweis zu Windenergieanlagen wird zur Kenntnis genommen und 
in der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
Umweltbericht 
 
Zu 4.3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Umweltbericht 
wird zum Entwurf diesbezüglich überprüft. 
 
 
 
Vorbeugender Brandschutz 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Hinweise zum grundsätzlichen 
Brandschutz zur Kenntnis. Dies sind bei jeglicher Planung zu berück-
sichtigen. 
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Erreichbarkeit bebaubarer Flächen 
 
Die Hinweise zur Erreichbarkeit bebaubarer Flächen werden zur 
Kenntnis genommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
 
 
Die Sicherung etwaiger Feuerwehrzufahrten auf den privaten Grund-
stücksflächen erfolgt im Rahmen der Bauanträge. Notwendige Ret-
tungsflächen sind hier nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
Löschwasserversorgung 
 
Die Hinweise zur Löschwasserversorgung werden zur Kenntnis ge-
nommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
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Die Hinweise zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung werden 
zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
 
Im Rahmen des Entwurfs wird ein tragfähiges Löschwasserkonzept 
vorgelegt. Dies beinhaltet auch den Nachweis der gesicherten Lösch-
wasserversorgung. 
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Untere Denkmalschutzbehörde 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine Bau-
denkmale befinden. 
 
Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass sich im Geltungsbe-
reich das Bodendenkmal „Wotenitz, Fundplatz 12“ befindet. Die Hin-
weise der Planung werden entsprechend übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu genehmigungspflichtigen Maßnahmen an Denkmalen 
werden zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
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Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Landes-
amt für Kultur und Denkmalpflege M-V wurde im Rahmen der frühzeiti-
gen Beteiligung ebenfalls zu Abgabe einer Stellungnahmen aufgefor-
dert, kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FD Umwelt und Kreisentwicklung 
Untere Wasserbehörde 
 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
auf erhebliche entgegenstehende Belange hinweist, die im Rahmen 
der bauleitplanerischen Abwägung kaum überwindbar sind. 
 
 
 
 
Zu 0.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich das 
Vorhaben in der Trinkwasserschutzzone IIIB und teilweise in der 
TWSZ IIIA befindet. Es wird zur Kenntnis genommen, dass innerhalb 
dieser Zonen eine Neuausweisung von Bebauungsplangebieten verbo-
ten ist bzw. in der Zone IIIB mit Ausnahme von Industrie- und Gewer-
begebieten erlaubt ist. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein gesonderter Antrag auf 
Ausnahme von den Verboten und Nutzungsbeschränkungen der 
Schutzgebietsverordnung zu stellen ist. Dieser wird parallel zur weite-
ren Planung vorbereitet. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein positiver Bescheid der unte-
ren Wasserbehörde in Aussicht gestellt werden kann, wenn mit dem 
Antrag ein standortbezogenes hydrogeologisches Gutachten vorgelegt 
wird, dass die Unschädlichkeit des Vorhabens für das Wasserschutz-
gebiet nachweist. Ein entsprechendes Gutachten wurde beauftragt und 
wird derzeit zum Entwurf des Bebauungsplanes erarbeitet. Sobald die-
ses Gutachten vorliegt, werden seitens der Stadt Grevesmühlen weite-
re Abstimmungen mit der unteren Wasserbehörde angestrebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass sie Versorgungspflicht 
mit Trink- und Brauchwasser für den Zweckverband Grevesmühlen 
besteht. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.:  Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Abwasserbeseiti-
gungspflicht den Gemeinden obliegt und due Stadt diese Pflicht auf 
den Zweckverband Grevesmühlen übertragen hat. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass vor Sat-
zungsbeschluss eine Untersuchung des lokalen Wasserhaushalts vor-
zunehmen und eine Behandlung des Niederschlagswassers zu prüfen 
ist. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Richtlinien der DWA ent-
sprechend zu berücksichtigen sind. 
 
Die Hinweise zur Niederschlagswasserbeseitigung werden zur Kennt-
nis genommen und zum Entwurf der Planung konkretisiert sowie mit 
der unteren Wasserbehörde abgestimmt. 
 
Die Stadt Grevesmühlen hat für die weitere Prüfung Gutachten beauf-
tragt, die zum Entwurf der Planung Berücksichtigung finden. Dabei 
handelt es sich um ein Hydrogeologisches Gutachten sowie die Fach-
beiträge Wasser und Grundwasser. In Zusammenarbeit mit dem Er-
schließungsplaner werden so die hydraulischen Berechnungen geprüft 
und auch im Zusammenhang mit den Trinkwasserschutzzonen bewer-
tet, sodass die Stadt Grevesmühlen die Belange gerecht abwägen 
kann. Grundlage dieser Prüfungen sind zu jedem Zeitpunkt die derzeit 
gültigen Regelwerke. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Bebauungsplan Aussagen 
zur Niederschlagswasserbeseitigung zu treffen sind. 
Diese werden zum Entwurf der Planung und der damit einhergehend 
fortschreitenden Erschließungsplanung konkretisiert. 
 
 
 
Zu 5.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die überplante Fläche 
landwirtschaftlich genutzt wird und aufgrund der Topografie von einer 
drainierten Ackerfläche auszugehen ist. 
Die Hinweise dazu werden zur Kenntnis genommen und sind grund-
sätzlich zu beachten. 
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 Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Einhaltung der 
Verbote und Nutzungsbeschränkungen der der Verordnung des WSG 
Grevesmühlen-Wotenitz einzuhalten sind. Die Auflistung der Verbote 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass LAU-Anlagen und HBV-
Anlagen so ausgeführt werden müssen, dass eine Gefährdung des 
Grund- und Oberflächenwassers auszuschließen ist. 
Der Hinweis zu prüfpflichtigen Anlagen wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Der Hinweis zu Erdaufschlüssen wird zur Kenntnis genommen und ist 
grundsätzlich zu beachten. 
 
 
Die Hinweise zum wild abfließenden Wasser werden zur Kenntnis ge-
nommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
 
 
 
Der WBV wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung ebenfalls zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Untere Immissionsschutzbehörde 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Immissionsschutzbehörde auf entgegenstehende Belange 
hinweist, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung zu be-
rücksichtigen sind. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ausführungen zur Schall-
technischen Untersuchung in der Begründung zum Vorentwurf als 
schlüssig beurteilt werden. 
 
Der Hinweis auf den Ausschluss der Wohnnutzung im mittlerweile leer 
gezogenen Wohnhaus innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Upahl wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Untere Abfallbehörde 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Abfallbehörde auf keine entgegenstehenden Belange hin-
weist. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich aus der Planung keine 
besonderen abfallrechtlichen Belange ergeben. 
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Untere Bodenschutzbehörde 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme 
der unteren Bodenschutzbehörde auf entgegenstehende Belange hin-
weist, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung zu berück-
sichtigen sind. 
 
 
 
 
Die Ausführungen zu den Planungszielen und -inhalten werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass es mit der Um-
wandlung der Flächen in ein Gewerbegebiet zu erheblichen Verlusten 
von Bodenfunktionen kommt. 
Die aufgezählten natürlichen Bodenfunktionen werden zur Kenntnis 
genommen und auch im Umweltbericht zur Planung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sie mit den Eingrif-
fen in den Boden im Rahmen der Planung bewusst umgeht und ver-
sucht den Flächenverbrauch innerhalb des Gewerbegebietes zu opti-
mieren. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die untere Boden-
schutzbehörde die Bemühungen der Planung begrüßt. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt die weiteren Vorschläge zur Verbesse-
rung des Bodenschutzes zur Kenntnis und prüft die Umsetzung bzw. 
Aufnahme in den Bebauungsplan zum Entwurf der Planung. 
 
 
 
 
 
 
Die genannten Arbeitsgrundlagen zum Thema Bodenschutz werden 
zur Kenntnis genommen und ebenfalls zum Entwurf der Planung be-
rücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 
 
 
FD Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr 
Untere Straßenverkehrsbehörde 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass aus straßenver-
kehrsrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die vorgelegte Planung 
bestehen. 
 
Die Hinweise zu Verkehrsraumeinschränkungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
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FD Kreisinfrastruktur/ FG Hoch- und Straßenbau 
Straßenaufsichtsbehörde 
 
Zu 1.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass für die zu 
planenden Straßen und Nebenanlagen entsprechend die RASt 06 ein-
zuhalten ist. Die Hinweise werden in der weiteren Planung beachtet. 
 
 
Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass der gemeinsame Geh- 
und Radweg mit einer Breite von 3,0 m nur bei schwacher Verkehrs-
ausprägung zulässig ist. 
 
 
Zu 3.: Die Stadt Grevesmühlen hat die Anordnung einer Wendeanlage 
als Abschluss der nach Westen verlaufenden Planstraße geprüft und 
kommt zu dem Ergebnis, dass dies im konkreten Fall nicht notwendig 
wird. Diese Planstraße dient zum einen der Unterbringung von Ver- 
und Entsorgungsleitungen sowie zum anderen einer möglichen Erwei-
terung des Plangebietes nach Westen. Die derzeit geplanten Gewer-
beflächen können alle über die durch das Plangebiet verlaufende 
Hauptstraße erschlossen werden. 
 
Der Hinweis zur Erteilung der Fachgenehmigung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Straßenbaulastträger 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es zum Bebauungsplan Nr. 49 
seitens der Straßenbaulastträger keine Einwände gibt, da keine Stra-
ßen und Anlagen in deren Trägerschaft betroffen sind. 
 
FD Öffentlicher Gesundheitsdienst 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten des 
Fachdienstes Öffentlicher Gesundheitsdienst grundsätzlich keine Be-
denken gegen die vorgelegten Planunterlagen bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich der Geltungsbereich inner-
halb der Trinkwasserschutzzonen III A und III B befindet. Zum Entwurf 
der Planung wird ein entsprechendes Fachgutachten hierzu erarbeitet. 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine abschließende Stellung-
nahme des Fachdienstes erst nach Vorlage der Schalltechnischen 
Untersuchung erfolgen kann. 
 
Abfallwirtschaftsbetrieb 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten des Ab-
fallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Nordwestmecklenburg keine 
Bedenken gegen die Planung bestehen. 
 
FD Kataster und Vermessung 
 
Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich im Geltungs-
bereich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes 
befinden und auf den Erhalt der Lagenetzpunkte zu achten ist. 
Die Hinweise hierzu werden zur Kenntnis genommen und sind grund-
sätzlich zu beachten. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der beigefügte Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Untere Naturschutzbehörde 
 
Eingriffsregelung 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Hinweise zur Abarbeitung der Ein-
griffsregelung zur Kenntnis. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
des Bebauungsplanes Nr. 49 wurde bereits zum Vorentwurf nach dem 
genannten Modell der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ (HzE) von 2018 
berechnet. 
 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass eine Prüfung der zum Vorentwurf 
eingereichten Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz im Beteiligungsverfahren 
nach § 4 (2) BauGB erfolgt. 
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Baum- und Alleenschutz 
Die Stadt nimmt die Hinweise zum Baum- und Alleenschutz zur Kennt-
nis. Bereits zum Vorentwurf hat die Stadt Grevesmühlen abgeprüft, ob 
sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 Einzelbäume 
und Alleen befinden. Dies ist nicht der Fall. Dieses Ergebnis wurde im 
Umweltbericht des Vorentwurfes dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landschaftsplanung 
Die Stadt Grevesmühlen bedankt sich für den Hinweis zu dem Erwerb 
der Zusatzqualifikation „Nachhaltiges Flächenmanagement und Frei-
raumgestaltung“. Mit der Erarbeitung des Entwurfes des Bebauungs-
planes Nr. 49 wird der Erwerb dieser Zusatzqualifikation geprüft. 
 
 
 
 
Artenschutz 
 
Dem Vorentwurf des B-Plans lag bereits ein Vorentwurf eines Fachbei-
trags Artenschutz bei, dieser wird unter zusätzlicher Beachtung aktuel-
ler Erfassungsergebnisse an die konkretisierten Planinhalte des B-
Plan-Entwurfs überarbeitet und setzt sich sowohl auf Grundlage aktu-
eller faunistischer Kartierungen als auch von Habitatanalysen ar-
ten(gruppen)spezifisch sodann vertiefend mit den Inhalten des § 44 
BNatSchG auseinander. 

182 von 224 in Zusammenstellung



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                 Abwägung der Stadt Grevesmühlen 

 32 
 

 
 
 
 
Die allgemeinen Hinweise zur Untersuchung des Vorliegens von Ver-
botstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG werden zur Kenntnis 
genommen und wurden bereits zum Vorentwurf im AFB berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine vertiefende und somit rechtsichere Auseinandersetzung erfolgt im 
Entwurf des Fachbeitrags Artenschutz. 
Die Stadt Grevesmühlen weist darauf hin, dass sich im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Nr. 49 keine Gebäude befinden, die abge-
rissen werden sollen. Entsprechend finden sich hierzu in der Planung 
weder textliche Festsetzungen noch Hinweise. 
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Eine derartige Verknüpfung zwischen dem artenschutzrechtlich ver-
tretbaren Zeitraum und § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG findet sich weder 
in Kap. 6.3.1.3 (Fassaden-, Nischen- und Höhlenbrüter), noch in Kap. 
6.3.2 (Säugetiere, hier: Fledermäuse) und der Zusammenfassung 
(Kap. 7) der zum Vorentwurf vorgelegten Artenschutzfachlichen Erst-
einschätzung. In jedem Falle bedarf es angesichts der aktuell fehlen-
den Kenntnis zur zeitlichen Umsetzung der Planinhalte einer erneuten 
Fachkontrolle der jeweils betreffenden Bäume unmittelbar vor deren 
Beseitigung. 
 
 
 
 
 
Biotopschutz 
Die Stadt hat bereits zum Vorentwurf des Bebauungsplanes geprüft, 
ob es zu bau-, anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen auf Bio-
tope kommt, welche gemäß § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschützt 
sind. Da es durch die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 49 zu den 
genannten Auswirkungen auf gesetzlich geschützte Biotope kommt, 
wird ein entsprechender Ausnahmeantrag mit der Erarbeitung des 
Entwurfes an die untere Naturschutzbehörde gestellt.  
 
 
 
 
 
 
Natura 2000 
Europäisches Vogelschutzgebiet „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-
Radegast-Maurine“ (DE 2233-402) 
Die Stadt Grevesmühlen hat zum Vorentwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 49 untersucht, ob erhebliche Beeinträchtigungen des europäischen 
Vogelschutzgebietes „Stepenitz-Poischower Mühlenbach-Radegast-
Maurine“ durch den Bebauungsplan entstehen.  
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Bereits zum Vorentwurf lag eine SPA-Untersuchung mit ersten Er-
kenntnissen gemeinsam mit dem Bebauungsplan Nr. 49 aus. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 wird die SPA-Untersuchung 
ergänzt. Das europäische Vogelschutzgebiet „Stepenitz-Poischower 
Mühlenbach-Radegast-Maurine“ befindet sich mindestens 640 m vom 
Plangebiet entfernt. Die einzige schallempfindliche Zielart des SPA ist 
der Wachtelköning. Die möglichen Auswirkungen auf den Wachtelkö-
ning werden mit einem Schallgutachten überprüft und in der ergänzten 
SPA-Untersuchung zum Entwurf dargestellt. 
Ebenso erfolgt eine Auseinandersetzung mit der Schallempfindlichkeit 
der Zielarten innerhalb des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen wurden 
bereits zum Vorentwurf die anerkannten Fachstandards genutzt. 
Diese Untersuchung wird zum Entwurf durch Aussagen des Schallgut-
achtens ergänzt. 
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Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 
Die Stadt Grevesmühlen untersuchte bereits zum Vorentwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 49, ob erhebliche Beeinträchtigungen des Gebietes 
von gemeinschaftlicher Bedeutung „Stepenitz-, Radegast- und Mauri-
netal mit Zuflüssen“ durch den Bebauungsplan entstehen. Bereits zum 
Vorentwurf lag eine GGB-Untersuchung gemeinsam mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 49 aus. 
 
Die bereits vorliegende GGB-Untersuchung zum Vorentwurf kommt zu 
dem Ergebnis, dass der Bebauungsplan Nr. 49 das Gebiet von ge-
meinschaftlicher Bedeutung nicht beeinträchtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und das Dokument entspre-
chend angepasst. 
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Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Zu 1.: Die Ausführungen zu den Planungsabsichten und den geplanten 
Flächen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass Boden der wichtigs-
te Produktionsfaktor der Landwirtschaft ist und es durch die vorgelegte 
Planung eines Großgewerbestandortes zur Verringerung der Anbau-
flächen kommt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass dies wiederum 
Auswirkungen auf wirtschaftliche Aspekte der betroffenen Landwirt-
schaftsbetriebe hat. Die Stadt Grevesmühlen stimmt diesen Ausfüh-
rungen zu, hat sich aber intensiv mit Vor- und Nachteilen der Gewer-
beansiedlung beschäftigt. Dabei kommt die Stadt zu dem Ergebnis, 
dass es der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung dient, an diesem 
Standort Arbeitsplätze zu schaffen und die dazugehörigen Einnahmen 
zu generieren. 
 
Der Hinweis, dass ein finanzieller Ausgleich nicht nur für die Bodenei-
gentümer, sondern auch für den betroffenen Landwirtschaftsbetrieb 
notwendig wäre, wird zur Kenntnis genommen. Dies wird im weiteren 
Verfahren beraten. 
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Gemäß Landesraumentwicklungsprogramm ist der Standort Upahl-
Grevesmühlen als Standort für die Ansiedlung flächenintensiver klassi-
scher Industrie- und Gewerbeunternehmen mit landesweiter Bedeu-
tung festgelegt. Das Amt für Raumordnung und Landesplanung West-
mecklenburg hat mit Stellungnahme vom 21.12.2022 erklärt, dass dem 
Programmpunkt des LEP mit der vorgelegten Planung entsprochen 
wird und dass die Planung den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung und Landesplanung entspricht. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass keine weiteren 
Hinweise und Bedenken geäußert werden. 
 
 
Zu 2.:  Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet ak-
tuell in keinem Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse 
befindet und deshalb keine Bedenken und Anregungen geäußert wer-
den. 
 
Zu 3.1: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Belange 
des StALU hinsichtlich des Naturschutzes nicht betroffen sind. 
Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklen-
burg wurde im Rahmen der Beteiligung ebenfalls um Abgabe einer 
Stellungnahme gebeten. 
 
Zu 3.2: Es wird zur Kenntnis genommen, dass Gewässer erster Ord-
nung und wasserwirtschaftliche Anlagen in der Zuständigkeit des 
StALU nicht berührt werden und somit keine wasserwirtschaftlichen 
Bedenken bestehen. 
 
Zu 3.3: Der Hinweis zum Altlasten- und Bodenschutzkataster für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 4.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt die Auflistung der Anlagen, die 
nach dem BImSchG genehmigt bzw. angezeigt wurden, zur Kenntnis. 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49 der Stadt Grevesmühlen 
wird eine Schalltechnische Untersuchung durch das Gutachterbüro 
Akustik Labor Nord mit Sitz in Lübeck erarbeitet, die die Vorbelastun-
gen in der immissionsschutzrelevanten Umgebung des Plangebietes 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass diese Anlagen Bestandsschutz 
genießen und bei der weiteren Planung zu berücksichtigen sind. 
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Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Zu a: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass gegen den 
verkehrsgerechten Ausbau der Landesstraße und gegen eine Anbin-
dung der Planstraße an die Landesstraße L 03 keine grundsätzlichen 
Einwände bestehen. Die Hinweise dazu werden zur Kenntnis genom-
men. 
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Zu b: Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Landesstraße als be-
stehende Straße anzusehen ist und Lärmschutzmaßnahmen damit 
nicht vom BImSchG geregelt werden. Lärmschutzmaßnahmen werden 
ggf. innerhalb des Plangebietes vorgesehen. Es wird zur Kenntnis ge-
nommen, dass gleiches für mögliche Überschreitungen von Richtwer-
ten der Luftschadstoffe gilt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Bebauungsplan Nr. 49 aus 
verkehrlicher, straßenbaulicher und straßenrechtlicher Sicht unter 
Maßgabe der genannten Punkte zugestimmt wird. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass im angegebenen 
Bereich gesetzlich geschützte Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern vorhanden 
sind. 
 
Die Anlagen werden nachfolgend überprüft. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Festpunkte durch entspre-
chende Vermessungsmarken gekennzeichnet sind und diese gesetz-
lich geschützt sind. 
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Die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf Vermessungsmarken wer-
den zur Kenntnis genommen und sind grundsätzlich zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt nimmt zur Kenntnis, dass Anträge auf Verlegung der Fest-
punkte rechtzeitig vor Baubeginn gestellt werden können. 
 
 
 
Das beigefügte Merkblatt wird zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der weiteren Planung beachtet. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der zuständige Landkreis 
wurde im Rahmen der Beteiligung ebenfalls um die Abgabe einer Stel-
lungnahme gebeten. 
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Der beigefügte Lageplan wird zur Kenntnis genommen. 
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Der beigefügte Lageplan wurde überprüft. Der dargestellte Trigono-
metrische Punkt 3. Ordnung befindet sich nördlich des Geltungsberei-
ches der Planung. Sofern sich im Zuge von Erschließungsarbeiten 
eine Betroffenheit ergibt, werden die zuvor genannten Hinweise ent-
sprechend berücksichtigt und beachtet. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des örtlich 
begrenzten Umfangs der Planung und der fehlenden Landesrelevanz 
das LPBK M-V als obere Landesbehörde nicht zuständig ist. 
Der zuständige Landkreis Nordwestmecklenburg wurde im Rahmen 
der Beteiligung ebenfalls um die Abgabe einer Stellungnahme gebe-
ten. 
 
Der Hinweis zu Munitionsfunden wird zur Kenntnis genommen. Die 
Berücksichtigung des Hinweises ist bereits Bestandteil der Planung. 
 
Der Hinweis zur Kampfmittelbelastungsauskunft wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Der Hinweis zum Munitionsbergungsdienst wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass sich der geplante 
Großgewerbestandort Upahl-Grevesmühlen direkt angrenzend zu den 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der A 20 befindet.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass diese Flächen während der 
Bauphase erkenntlich abgegrenzt werden sollten und nicht befahren 
werden dürfen. Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen und 
kann als Hinweis in den Bebauungsplan Nr. 49 der Stadt Grevesmüh-
len aufgenommen werden. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Be-
bauungsplanes wird dies grundlegend untersucht und im Rahmen der 
inneren Erschließungsplanung umfassend berücksichtigt. Eine Beein-
trächtigung von Nachbarflächen ist grundsätzlich auszuschließen. Das 
Entwässerungskonzept wird hierauf näher eingehen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Möglichkeiten der Zu-
wegung werden im weiteren Verfahren geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der beigefügte Übersichtsplan wird nachfolgend behandelt. 
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Der beigefügte Übersichtsplan wurde geprüft. Die Flächen befinden 
sich angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 
der Stadt Grevesmühlen. Im Entwurf des Umweltberichts wird auf die 
angrenzenden Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
näher eingegangen. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass der Wasser- und 
Bodenverband keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorgelegten 
Planunterlagen äußert. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im planungsrelevanten 
Bereich Gewässer II. Ordnung befinden. Diese sind in der weiteren 
Planung zu berücksichtigen. Im Rahmen der Entwurfsplanung werden 
weitere Abstimmungen mit dem Wasser- und Bodenverband bzgl. der 
Entwässerung des Plangebietes geführt. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der beigefügte Lageplan wird zur Kenntnis genommen. Angrenzend 
an das Plangebiet sowie innerhalb der Gemarkungshecke befinden 
sich demnach Gewässer II. Ordnung. 
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Die Stadt Grevesmühlen nimmt die allgemeinen Ausführungen zur 
Kenntnis. 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass der Zweckverband 
Grevesmühlen der Planung auf der Grundlage der gültigen Satzungen 
des ZVG grundsätzlich zustimmt. 
 
Allgemeines 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Plangebiet innerhalb der 
Trinkwasserschutzzonen III A und III B liegt und die Wasserschutzge-
bietsverordnung entsprechend zu beachten ist. Im Rahmen der weite-
ren Planung werden hydrologische Gutachten erarbeitet und mit dem 
ZVG abgestimmt. 
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Es wird weiterhin zur Kenntnis genommen, dass die Versorgung des 
Plangebietes mit Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser durch 
die vorhandenen Anlagen nicht gewährleistet sind.  
 
Die Stadt Grevesmühlen ist deshalb bemüht, die Planung mit dem 
Zweckverband in ihrer Gesamtheit zu erarbeiten und regelmäßige Ab-
stimmungen durchzuführen.  
 
Der Hinweis auf die Erschließungsvereinbarung wird zur Kenntnis ge-
nommen, ebenso die Hinweise zum Inhalt dieser.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem ZVG aus der Umsetzung 
des B-Planes keine Kosten entstehen dürfen. 
 
 
Die weiteren allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Löschwasser 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der ZVG Löschwasser nur im 
Rahmen seiner technischen Möglichkeiten bereitstellen kann und dass 
sich im Plangebiet derzeit keine Hydranten befinden. Möglichkeiten der 
Löschwasserversorgung werden im weiteren Planverfahren in Zu-
sammenarbeit mit dem Erschließungsplaner und dem ZVG ermittelt. 
Geplant ist derzeit eine Kombination von Hydranten und Löschwass-
erzisternen. 
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Wasserversorgung 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass die Errichtung einer 
neuen äußeren Erschließung erforderlich ist und dies für die Trinkwas-
serversorgung die Herstellung eines Leitungsbestandes bis zum Was-
serwerk Wotenitz bedeutet. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verlegung der Trinkwasser-
anlagen innerhalb des geplanten Gebietes hinzukommt. Die Hinweise 
hierzu werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwasserentsorgung – Schmutzwasser 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass auch die vorhande-
nen Leitungsbestände entlang der Landesstraße kapazitiv nicht in der 
Lage sind die Entsorgung im geplanten Gewerbegebiet sicherzustel-
len. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Schmutzwasserbeseiti-
gung die Verlegung einer neuen Abwasserdruckrohrleitung bis zur 
Kläranlage Grevesmühlen und die Errichtung eines entsprechend di-
mensionierten Pumpwerkes notwendig wird. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Verlegung der Abwasseran-
lagen innerhalb des geplanten Gebietes hinzukommt. Die Hinweise 
hierzu werden zur Kenntnis genommen. 
 
Abwasserentsorgung – Oberflächenwasser 
Die Ausführungen aus der Begründung zur Versickerungsfähigkeit 
werden zur Kenntnis genommen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Niederschlagswasser-
beseitigung eine gedrosselte Ableitung vorzusehen ist, die den natürli-
chen Oberflächenabfluss der Fläche nicht übersteigt. Ein geeignetes 
Konzept wird zum Entwurf der Planung erarbeitet und erneut mit dem 
ZVG abgestimmt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde für die Oberflä-
chenentwässerung der Straßen, Wege und Plätze zuständig ist. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Der Bestandsplan Trink- und Löschwasser wird zur Kenntnis genom-
men. Entlang der Landesstraße sind Leitungen des Zweckverbandes 
Grevesmühlen vorhanden. Diese müssen im Zuge der Planung ggf. 
verlegt bzw. ausgebaut werden. 
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Der Bestandsplan Abwasser wird zur Kenntnis genommen. Entlang 
der Landesstraße sind Leitungen des Zweckverbandes Grevesmühlen 
vorhanden. Diese müssen im Zuge der Planung ggf. verlegt bzw. aus-
gebaut werden. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
Die Anlagen werden nachfolgend geprüft. 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass gegen die vorge-
legte Planung dann keine Einwände erhoben werden, wenn die erfor-
derlichen Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Kabelnetz 
jederzeit möglich sind und die nachfolgenden Auflagen und Hinweise 
eingehalten werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die geforderte Festsetzung 
kann aufgrund des fehlenden Bodenbezugs nicht in den Bebauungs-
plan aufgenommen werden. Die Formulierung wird als Hinweis in die 
Planung aufgenommen. 
 
Die Hinweise zur Wirtschaftlichkeit werden zur Kenntnis genommen 
und sind im Rahmen der weiteren Planung abzustimmen. 
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Die Hinweise zum Ausbau des Telekommunikationsnetzes werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Die beigefügten Bestandspläne wurden überprüft. Entlang der Landes-
straße L03 sind Leitungen der Telekom vorhanden. 
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Die beigefügten Bestandspläne werden nachfolgend geprüft. 
 
 
Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass bei Bau- und Pla-
nungsarbeiten die genannte Schutzanweisung zu beachten ist. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Der beigefügte Bestandsplan wurde überprüft. Entlang der Landes-
straße L03 verlaufen Trassen der WEMACOM. Diese befinden sich 
östlich der Landesstraße. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt zur Kenntnis, dass aus zollrecht-
licher und fiskalischer Sicht keine Einwendungen gegen die Planung 
bestehen. 
 
Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet im 
grenznahen Raum befindet. Die Hinweise diesbezüglich werden zur 
Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt: 
 
Zu 1.: Die Stadt Grevesmühlen nimmt den Hinweis zur Kenntnis und 
weist darauf hin, dass mitnichten Flächen für Wohnnutzungen ausge-
wiesen werden. Zulässig sind innerhalb der festgesetzten Gewerbege-
biete lediglich Wohnungen für Betriebsinhaber oder Bereitschaftsper-
sonen. Diese sind zwingend einem Gewerbebetrieb zuzuordnen. Rei-
ne Wohnnutzungen sind unzulässig.  
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Ent-
wurfsplanung wird die Festsetzung überprüft. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Grundsätzlich ist die 
Stadt Grevesmühlen mit der Festsetzung von Parkdecks/-paletten be-
strebt, mit Grund und Boden sparsam umzugehen und die gewerbliche 
Nutzung auf den Flächen zu steigern. Ebenerdige Stellplätze nehmen 
zum Teil große Flächen, die keiner wirklichen Nutzung zur Verfügung 
stehen. Die Stadt Grevesmühlen prüft die Festsetzung zum Entwurf 
der Planung. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Versickerung ist 
aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse nicht möglich. Die Stadt 
Grevesmühlen prüft zum Entwurf der Planung Festsetzungen, die eine 
Regenrückhaltung auf den privaten Grundstücken verbindlich regeln. 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zur Beurteilung des 
Sachverhaltes wird zum Entwurf der Planung ein hydrogeologisches 
Gutachten sowie ein Fachbeitrag Grundwasser erarbeitet. Daraus 
können nachfolgend Schutzmaßnahmen bzgl. der Trinkwasserschutz-
zone abgeleitet werden. 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Greves-
mühlen weist jedoch darauf hin, dass es sich bei der Festsetzung um 
Formulierungen aus dem Bundes-Bodenschutzgesetz handelt, die 
zwangsweise Anwendung finden müssen. 
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Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der Begründung 
zum Bebauungsplan hat di Stadt Grevesmühlen einige Vorteile der 
Kombination von Gründächern mit PV-Anlagen genannt. Zum Entwurf 
der Planung prüft die Stadt Grevesmühlen weitere Sichtweisen und 
wägt diese nachfolgend untereinander gerecht ab. 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die örtliche Bauvor-
schrift Nr. 9.4 des Vorentwurfes setzt genau dies fest.  
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die konkrete Fest-
setzung zu Emissionskontingenten leitet sich aus der Schalltechni-
schen Untersuchungen zu den Bebauungsplänen Nr. 49 der Stadt 
Grevesmühlen und Nr. 9 der Gemeinde Upahl ab. Zum jetzigen 
Kenntnisstand kann dies nicht abschließend bewertet werden. Zum 
Entwurf der Planung liegt das Gutachten vor und die Stadt Greves-
mühlen kann verbindliche Festsetzungen dazu treffen. Im Vordergrund 
stehen jedoch die Wahrung gesunder Arbeitsverhältnisse in den Be-
trieben im Gewerbegebiet sowie gesunde Wohnverhältnisse in den 
angrenzenden Bereichen und an den Immissionsorten. 
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Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl. 
Aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Stel-
lungnahme ebenfalls in die Abwägung der Stadt Grevesmühlen 
eingestellt. 
 
Die Gemeinde Upahl nimmt die eingegangene Stellungnahme der 
Einwenderin zur Kenntnis, und stellt sie trotz verfrühter Abgabe (Billi-
gung des Vorentwurfs am 27.10.2022) in die Abwägung ein. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Begriff „Ausnahme“ nach 
Empfinden der Einwenderin sehr oft in den Planunterlagen vorkommt. 
Dies ist damit zu begründen, dass im Baurecht grundsätzlich aus-
nahmsweise Regelungen, z.B. zur Art der baulichen Nutzung, vorge-
sehen werden. Ebenso wird im Umweltbericht behandelt, dass gewis-
se Ausnahmeanträge bei den Behörden zu stellen sind. Dies ist in der 
Mehrzahl der Planvorhaben notwendig und kann daher nicht als Man-
ko des Bebauungsplanes Nr. 9 betrachtet werden.  
 
Die Gemeinde stimmt zudem der Einwenderin zu, dass die Planung 
grundsätzlich auf den im Landesraumentwicklungsprogramm getroffe-
nen Festsetzungen beruht. Seitens des Amtes für Raumordnung wur-
de mit Schreiben vom 21.12.2022 bestätigt, dass die Planung den Zie-
len und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung ent-
spricht. Dies wurde im Rahmen der Entwurfsbeteiligung der 5. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes mit Schreiben vom 28.06.2023 be-
kräftigt. 
 
Wie bereits beschrieben, sind Ausnahmeanträge im Sinne des Natur-
schutzrechts nichts Ungewöhnliches im Rahmen von Bebauungsplä-
nen. Es ist Aufgabe des Umweltberichts diese zu bewerten, den Ein-
griff zu ermitteln und einen angemessenen Ausgleich festzusetzen. 
Dies ist im Rahmen des vorgelegten Bebauungsplanes erfolgt und wird 
zum Entwurf der Planung konkretisiert. Die Entscheidung über die 
Ausnahmen trifft die untere Naturschutzbehörde auf Grundlage einer 
Verbandsbeteiligung. 
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Die Gemeinde Upahl weist darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit den 
Schutzgütern im Rahmen des Umweltberichts erfolgt und des Weiteren in den 
Festsetzungen verbindlich geregelt wird. 
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild mögen subjektiv betrachtet enorm 
ausfallen. Der Umweltbericht betrachtet jedoch objektiv die grundsätzlichen 
Auswirkungen der Planung. Hierzu ist zu erwähnen, dass der Standort durch 
die Autobahn, die Landesstraße und auch die vorhandenen Windenergieanla-
gen vorbelastet ist. Selbstverständlich ist die Gemarkungshecke ein wichtiges 
landschaftliches Gestaltungsmerkmal. Deshalb haben sich die planenden 
Kommunen für einen teilweisen Erhalt der Hecke eingesetzt. Zudem wird im 
Norden des Geltungsbereiches der Stadt Grevesmühlen eine neue Hecke als 
Abschluss des Gewerbegebietes geplant. 
Deshalb ist aus Sicht der Gemeinde vertretbar in diesem vorbelasteten Be-
reich den Großgewerbestandort anzusiedeln. Dies hat wiederum Vorteile für 
die vorhandenen Ortschaften, die überwiegend dem Wohnen dienen und 
durch die direkte Autobahnanbindung durch verkehrliche und lärmrelevante 
Auswirkungen verschont bleiben. 
Der Schutz der Wohnbevölkerung ist aus Sicht der Kommunen zudem höher 
zu bewerten, als eine kurze Befahrung der Landesstraße im Bereich des 
Großgewerbestandortes. Wobei zusätzlich gestalterische Maßnahmen und 
Grünstrukturen vorgesehen werden, um die Gewerbeansiedlungen besser in 
die Landschaft einzufügen. 
 
Die Gemeinde Upahl weist die Einwenderin darauf hin, dass die als privat 
bezeichneten Flächen im Gewerbegebiet an der Silberkuhle dort angesiedel-
ten Unternehmen gehören, die sich diese als mögliche Erweiterungsflächen 
bereits gesichert haben. Ein Vergleich der beiden Standorte ist somit nicht 
gegeben. 
 
Die Ausführungen zur verkehrlichen Gestaltung werden zur Kenntnis genom-
men. Die verkehrliche Erschließung sowie die Anbindung an die Landesstra-
ße und der Autobahn obliegt nicht allein der planenden Gemeinde. Es werden 
hierzu Abstimmungen mit den zuständigen Fachbehörden geführt. Die Ge-
meinde weist darauf hin, dass in der Verkehrstechnischen Untersuchung alle 
Möglichkeiten untersucht wurden, die technisch umsetzbar sind. Der konkrete 
Ausbau ist mit dem Straßenbauamt Schwerin zu führen. Die Gemeinden ha-
ben keine Zuständigkeit bezüglich der vorhandenen Straßen. 
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Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl. 
Aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Stel-
lungnahme ebenfalls in die Abwägung der Stadt Grevesmühlen 
eingestellt. 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Nach Rücksprache 
mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg handelt es sich bei einem 
Schnellrestaurant grundsätzlich um einen Gewerbebetrieb. Gewerbe-
betriebe aller Art sind im festgesetzten Gewerbegebiet grundsätzlich 
zulässig. 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung zur 
Grünbedachung wird zum Entwurf der Planung angepasst.  
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung wird 
entsprechend konkretisiert, sodass notwendige technische Anlagen 
grundsätzlich auf den Dachflächen möglich sind.  
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Greves-
mühlen weist darauf hin, dass keine Pflicht zur Fassadenbegrünung 
festgesetzt wurde, es wären ebenso gestalterische oder bauliche 
Maßnahmen möglich, um eine Auflockerung der Fassadengestaltung 
zu erreichen. Die Stadt Grevesmühlen hat sich zum Entwurf der Pla-
nung jedoch dazu entschieden, für Gebäude mit einer Firsthöhe unter 
10 m Ausnahmen zu ermöglichen. 
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die textliche Fest-
setzung wird auf eine entsprechende Formulierung geprüft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Festsetzung zur 
naturschonenden Beleuchtung wird seitens der unteren Naturschutz-
behörde hinsichtlich artenschutzrechtlicher Maßnahmen gefordert. Die 
Stadt prüft zum Entwurf eine Ausnahme für Gastronomiebetriebe. 
 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine entsprechende 
Kostenübernahme wird zwischen der Gemeinde Upahl und dem Inves-
tor geregelt.  
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Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 9 der Gemeinde Upahl. 
Aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Stel-
lungnahme ebenfalls in die Abwägung der Stadt Grevesmühlen 
eingestellt. 
 
Die Gemeinde Upahl nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht des Einwen-
ders keine wesentlichen Bedenken gegen den Vorentwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 9 bestehen, da die getroffenen Festsetzungen den 
Planungen des Einwenders nicht entgegenstehen. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Festsetzung zu den zuläs-
sigen ebenerdigen Stellplätzen noch thematisiert werden sollte. 
In Abstimmung mit der Stadt Grevesmühlen und den Planern wurde 
die Festsetzung eingehend beraten. Zum Entwurf der Planung wird 
eine Formulierung gewählt, die die Anzahl der zulässigen Stellplätze 
ins Verhältnis zur Grundstücksgröße setzt, um Benachteiligungen der 
Unternehmen zu vermeiden. 
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